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Tagblatt

des Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Langenthal, den 15. Mérz 1935.

Herr Grossrat!

Im Einverstindnis mit dem Regierungsrat hat
der Unterzeichnete die in Aussicht genommene aus-
serordentliche Friihjahrs-Session des Grossen Rates
angesetzt auf Montag, den 15. April 1935. Sie
werden demgemiss eingeladen, sich am genannten
Tage, nachmittags 21/, Uhr, zur ersten Sitzung im
Rathaus zu Bern einzufinden.

Die Session ist ausschliesslich der 2. Lesung des
Gesetzes iiber die Wiederherstellung des finanziellen
Gleichgewichtes im Staatshaushalt gewidmet —
unter Vorbehalt anderweitiger, unaufschiebbarer
kleinerer Geschifte — und wird voraussichtlich nur
eine Woche dauern.

Mit Hochschétzung!

Der Grossratsprdsident:
E. Spycher.

Erste Sitzung.

Montag, den 15. April 1985,
nachmittags 21/, Uhr.

Vorsitzender: Prisident Spycher.

Der Namensaufruf verzeigt 213 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 15 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Anliker, Bischlin,
Froélich, Hachen, Jakob, Ilg, Lauper, Mouche, Périat,
Stiinzi, Wyttenbach; ohne Entschuldigung ab-
wesend sind die Herren: Gressot, Martig, Miilchi,
Oldani.

Prasident. Ich erklire die ausserordentliche
Grossratssession als erdffnet und begriisse Sie alle
bestens. Leider haben wir wiederum den Hinschied
eines Ratsmitgliedes zu beklagen. Am 12. Februar
ist im Jassbach bei Linden nach kurzer Krankheit
das Ratsmitglied Jakob Linder, Baumeister, ge-
storben. Herr Linder ist geboren am 3. Januar 1874
in Finstermoos als Sohn des Zimmermeisters Jakob
Linder. Nach Schulaustritt w#hlte er den Beruf
seines Vaters; kaum hatte er die Lehrzeit bei sei-
nem Vater beendet, verungliickte dieser und Jakob
Linder musste als #ltestes von 9 Kindern das véter-
liche Geschift weiterfiilhren und gleichzeitig Er-
nihrer der Familie sein, da die Mutter schon frither
gestorben war. Tapfer hat er die Biirde auf sich
genommen, durch treuen Fleiss und eisernen Wil-
len hat er sein Geschift, das er 1899 durch Zukauf
einer S#ge im Jassbach erweitert hatte, zu schonem
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Erfolg gefiihrt. In seiner Gemeinde und in der
weiteren Umgebung zeugen stattliche Wohnhéuser,
landwirtschaftliche Gebdude, Schulhdtiser von der
gewerblichen Tiichtigkeit des Verstorbenen. Auch
mit seinen Arbeitern hatte er ein gutes Verhiltnis,
sein #ltester Arbeiter ist seit 35 Jahren im Geschilft,
und der jiingste seit 13 Jahren. In den Grossen Rat
wurde Jakob Linder 1930 als Vertreter der Bauern-,
Gewerbe- und Biirgerpartei gewdhlt. Er trat im Rat
nicht hervor, doch schitzte man sein klares Urteil.
Er gehorte der Kommission zur Beratung des De-
kretes betreffend die Organisation der evangelisch-
reformierten Landeskirche an.

Glicklich derjenige, der Ende seiner Erden-
wanderung sagen kann, sein Leben sei ein kostliches
gewesen, denn es habe aus Mihe und Arbeit be-
standen. Das durfte auch unser Jakob Linder mit
vollem Recht sagen, denn er war ein Mann eigener
Kraft, der alles, was er erreicht hat, durch unablis-
sige, harte Arbeit geschaffen hat. Ein solcher Mann
verdient, dass wir ihm ein gutes Andenken bewah-
ren. Ich bitte den Rat, sich zu Ehren des Vorstor-
benen von den Sitzen zu erheben. (Der Rat erhebt
sich.)

Tagesordnung:

Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Prisident. Dem Einladungsschreiben konnten
Sie entnehmen, dass in dieser ausserordentlichen
Session nur die zweite Beratung des Gesetzes iiber
die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewich-
tes im Staatshaushalt abgewickelt werden soll
Immerhin wurde ein Vorbehalt gemacht, dass wei-
tere unautschiebbare Geschifte behandelt werden
konnten.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Als ausserordentliches Traktandum
mochten wir anmelden die Wiederwahl des Bank-
prisidenten, Herrn Dr. Moser. Herr Dr. Moser ist
am 1. Mai 1931 auf 4 Jahre als Bankprisident ge-
wihlt worden. Seine Amtsperiode wiirde also am
1. Mar 1935 ablaufen. Es wire nun zweckmaissig,
wenn Herr Moser im Laufe dieser Session wieder-
gewihlt werden konnte.

Priisident. Mit Ihrem Einverstindnis wird die
Wahl des Bankprisidenten auf Mittwoch vormittag
angesetzt.

Diirrenmatt, Kirchendirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Kirchgemeinden Trub und
Trubschachen haben den dringlichen Wunsch aus-
gesprochen, es mochte das Dekret betreffend die
Umschreibung der beiden Kirchgemeinden in dieser
Session verabschiedet werden. Zur Vorberatung
ist in der letzten Session eine Kommission einge-
setzt worden, die das Dekret vor 8 Tagen beraten
und ihm auf der ganzen Linie zugestimmt hat. Im
Grossen Rat wird voraussichtlich auch keine Dis-
kussion entstehen. Ich mochte den Wunsch der
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beiden Kirchgemeinden hier zur Kenntnis bringen
und dem Rat anheimstellen, ob er darauf eintreten
will. Das wire deswegen wiinschbar, weil vorge-
sehen ist, das Dekret riickwirkend auf 1. Januar
1935 in Kraft treten zu lassen.

Prisident. Da mir mitgeteilt worden ist, dass
die Behandlung des Dekretes nur etwa 10 Minuten
in Anspruch nehmen werde, habe ich mich einver-
standen erklirt, es morgen auf die Tagesordnung zu
setzen.

Eintritt neuer Mitglieder in den Rat.

Nach Verlesung der beziiglichen Berichte des
Regierungsrates treten neu in den Rat ein:

An Stelle des verstorbenen Herrn Linder:

Herr Fritz Wegmiiller, Landwirt in Wikartswil.

An Stelle des zuriickgetretenen Herrn Camille
Comte:

Herr Robert Od i et, Landwirt in Pleigne.

Die Herren Wegmiiller und Odiet leisten den
verfassungsmissigen Eid.

Gesetz

iiber

die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichtes
im Staatshaushalt,

(Siehe Nr. 3 der Beilagen; die Verhandlungen
der ersten Beratung finden sich abgedruckt auf
Seite 3 ff. hievor.)

Zweite Beratung.

Eintretensfrage.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn Sie die beiden Vorlagen,
die Thnen die Regierung zugestellt hat, das Er-
gebnis der ersten Beratung und die gemeinsamen
Antrige der Regierung und der Kommission fiir
die zweite Lesung vergleichen, finden Sie, dass
gegeniiber dem Resultat der ersten Beratung nicht
viel geiindert worden ist. Einige Aenderungen sind
immerhin getroffen worden und ich will auf die
wichtigsten hinweisen. Dabei beriihre ich zuerst die
Punkte, wo keine Differenz zwischen Regierung und
Kommission besteht. Zuniichst ist nach den neuen
Antrigen die Automobilsteuer vollstindig aus der
Vorlage herausgenommen worden. Die Frage der
Erhéhung der Automobilsteuer soll also nicht im
Zusammenhang mit dem Gesetz gelost werden, son-
dern wird Gegenstand einer besonderen Vorlage
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sein, in welcher noch andere Iragen, die das Auto-
mobilwesen interessieren, gelost werden sollen.
Neu finden Sie in der Vorlage einen Art. 16 iiber
die Erhohung der Hausierpatentgebiihren und ferner
finden Sie ecine neue Bestimmung in Art. 24, wo
auf Antrag des Herrn Roth, dem der Rat in der
ersten Lesung entsprochen hat, eine besondere kan-
tonale Instanz eingefiihrt wird, um Steuernachlass-
gesuche, die sich nur auf die kantonale Krisen-
abgabe beziehen, zu behandeln. Als solche ist die

Finanzdirektion vorgesehen. Sie kénnen weiter kon-

statieren, dass eine Linigung in der Frage der Be-
kimpfung des Doppelverdienertums stattgefunden
hat. Es besteht keine Differenz zwischen Kommis-
sion und Regierung in Art. 18,

Wesentliche Aenderungen finden Sie bei Art. 27.
Er beschligt die Handdnderungsgebiihr. Sie fin-
den in diesen Bestimmungen iiber die Handénde-
rungsgebiihr wesentliche Erleichterungen gegeniiber
der bisherigen Gesetzgebung. So soll nach Art. 27
V. die Handédnderungsgebiihr nicht bezogen werden
bei Bodenverbesserungen nach Art. 87 ff. E. G. zum
Z.G.B. Bisher wurden Bodenverbesserungen und
Giiterzusammenlegungen mit Handdnderungsgebiih-
ren belastet; sie sollen nun befreit werden. Sie
finden weiter, dass von der Handidnderungsgebiihr
befreit werden soll der Bodenaustausch zum Zweck
der Abrundung landwirtschaftlicher Betriebe. Auch
hier ein Postulat, das seit langem von der berni-
schen Landwirtschaft gestellt worden ist, um den
Abtausch zu erleichtern und damit die Wirtschaft-
lichkeit der Betriebe zu erhéhen. Diesem Begehren
haben wir nun entsprochen.

Im fernern werden Sie bei der Billetsteuer einige
Abidnderungsantrige finden. Einmal soll nach Vor-
schlag des Regierungsrates und der Kommission
ein Teil des Ertrages der Billetsteuer zur Unter-
stiitzung kiinstlerischer Bestrebungen verwendet
werden. Verschiedene Gemeinden, die die Billet-
steuer schon eingefiihrt haben, erklirten, sie ver-
wenden ihre Billetsteuer zur Unterstiitzung kiinst-
lerischer Bestrebungen, andere mehr fiir soziale
Zwecke, wihrend wieder andere sie in die Gemeinde-
kasse fallen lassen. Von denjenigen Gemeinden, die
den Ertrag aus der Billetsteuer einzig fiir die Unter-
stiitzung kiinstlerischer Bestrebungen verwenden, ist
mit Recht gesagt worden, man miisse damit rechnen,
dass der Ertrag der Gemeindebilletsteuer infolge der
kantonalen Steuer verkiirzt werde und dass die
Aufwendungen zu diesem Zwecke -eingeschrinkt
werden miissen, Wir haben nun hier ein Entgegen-
kommen bewiesen, womit man den Kiinstlern helfen
will. Das steht dem Gesetz sehr wohl an, denn unter
der Krise leiden Kunst und Kiinstler sehr stark.

Im weitern wird fiir die Einfithrung der Billet-
steuer eine Frist von 3 Jahren vorgesehen. Der Regie-
rungsrat soll also die Kompetenz bekommen, innert
dieser Irist nicht 59/, zu beziehen, sondern einen
geringeren Ansatz. Man will also die Billetsteuer
sukzessive einfithren, uin den Gemeinden die Mog-
lichkeit zu geben, ihre Vorschriften der neuen Lage
anzupassen, Unsere Vorschriften werden den Ge-
meinden im Entwurf noch unterbreitet werden.

Sodann sind noch zwei Drucksachen ausgeteilt
worden, nidmlich zunichst ein Entwurf zu einem
Dekret betreffend Vereinfachung des Veranlagungs-
verfahrens bei der Einkommensteuer. Das ist nicht

das geplante Vorgehen
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ein Dekret, das heute oder in dieser Session zur
Behandlung kommt, sondern es ist nur ein Ent-
wurf, der auf Wunsch des Grossen Rates ausge-
arbeitet wurde, damit die Herren sehen, wie man
ungefdhr vorgehen wird, wenn Art. 9 des vorliegen-
den Gesetzes betreffend Vereinfachungen im Steuer-
wesen Rechtskraft bekommt. Bevor wir das Dekret
behandeln konnen, muss selbstverstindlich das Ge-
setz angenommen werden. Ich mochte bitten, diesen
Entwurf zu studieren, damit Sie sich ein Bild iiber
machen und eventuelle
Wiinsche anbringen koénnen, auf die wir dann bei
der definitiven Ausarbeitung Riicksicht nehmen
konnten.

Eine zweite Zusammenstellung, die wir Ihnen,
zukommen liessen, bezieht sich auf die krisen-
bedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen der
Jahre 1931/34 gegeniiber 1930. Sie finden, dass
wir in den 4 Jahren 1931/34 Krisenbelastungen
in der Hoéhe von 40,427 Millionen auszuhalten
hatten. Da ist nun darauf hinzuweisen, dass von
den 40 Millionen nur ein Teil durch die laufende
Verwaltung aufgenommen worden ist, ndmlich
20,796 Millionen, mit andern Worten, rund 5 Mil-
lionen jdhriich, wihrend auf Kapitalrechnung
17 Millionen iibertragen worden sind, und zwar
in der Hauptsache die Aufwendungen fiir die Ar-
beitslosenversicherung, die nach dem Gesetz vom
Dezember 1931 zum Teil auf Kapitalrechnung ge-
bucht werden durfte. Bis und mit 1934 sind unter
diesem Titel 9,3 Millionen auf Kapitalrechnung tiber-
tragen worden. Das sind also Zuschiisse fiir Arbeits-
losenversicherung und Krisenunterstiitzung, die
nicht der Laufenden Verwaltung belastet worden sind.

Der andere grosse Posten bezieht sich auf Auf-
wendungen laut Volksbeschluss fiir beschleunigten
Ausbau der Strassen in der Hoéhe von 5 Millionen,
Diese Summe soll aus der Automobilsteuer ver-
zinst und amortisiert werden. Da ist also durch
das Gesetz selbst eine Amortisation vorgesehen wor-
den. Hinsichtlich der eben erwihnten 9,3 Millionen
haben wir als Amortisation nur die 0,19/, Steuer-
erhohung laut Arbeitslosenversicherungsgesetz, Wenn.
man Jahr fiir Jahr 2 bis 3 Millionen auf Kapital-
rechnung tiibertragen muss, ist es klar, dass man
mit dieser Amortisationsquote von 0,19/, unter
keinen Umstinden nachkommt. Schon wegen dieser
Bestimmung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
ist eine Korrektur notwendig.

Ich mochte bitten, diese Tabelle zu studieren
und dabei zu beriicksichtigen, dass darin nicht alle
Mehrausgaben und alle Mindereinnahmen seit 1930
aufgenommen sind, sondern, dass da noch verschie-
denes dazu kommt, so z B. der Minderertrag der
Hypothekarkasse und der Kantonalbank. Bei der
Hypothekarkasse betrdgt der Riickgang 300,000 Fr.
und bei der Kantonalbank 400,000 Fr., zusammen
also 700,000 Fr. Nicht beriicksichtigt ist ferner die
Kiirzung der Beitrige aller Art, die uns von der
Eidgenossenschaft zugewiesen werden, namentlich
der Minderertrag des Alkoholmonopols, wo ein kata-
strophaler Riickgang eingetreten ist. Wir miissen
iibrigens auch beriicksichtigen, dass der Ertrag un-
serer Dominen und Waldungen stark zuriickge-
gangen ist.

Dass man unter diesen Umstdnden fir Abhilfe
im Staatshaushalt sorgen muss, scheint mir selbst-
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verstindlich zu sein. Wir miissen sogar damit rech-
nen, dass einer unserer bisher sichersten Posten
in den nichsten Jahren einen Minderertrag ab-
werfen wird, nimlich unsere Aktien bei den, B. K. W.
Allerdings werden die B.K.W. auf die Aktien fiir
1934 noch 69, Dividende bezahlen konnen; es
wurde aber im Verwaltungsrat schon gesagt, das
konne nicht fiir alle Zeiten andauern, die Finanz-
verwaltung des Kantons miisse fiir 1935 mit einem
Minderertrag aus diesen Aktien rechnen. Sie sehen
also, die Sache sieht nicht so rosig aus.
Angesichts dieser Tatsache miissen wir dem
Bernervolk, so schwer es auch ist, den Antrag
unterbreiten, dem Staatshaushalt vermehrte Ein-
nahmen zu gewéhren. Wir kommen um dieses Be-
gehren nicht herum. Wenn wir fragen, welche Wir-
kung das Gesetz nach den Vorschligen, die fiir die
zweite Beratung gemacht werden, ausiiben wird, so
kénnen wir natiirlich nicht auf 10,000 oder 20,000
Franken genau Auskunft gebeun, aber wir haben
auf der Finanzdirektion die Sache nochmals genau
durchgerechnet und wir sind in Mehreinnahmen und
Minderausgaben auf die Summe von ungefidhr 5 Mil-
lionen gekommen. Man muss aber sofort beifiigen,
dass diese 5 Millionen nicht restlos zur Verbesse-
rung der gegenwirtigen finanziellen Situation des
Staates verwendet werden konnen, sondern dass
wir ja durch das Gesetz auch vermehrte Ausgaben
beschliessen wollen. Man kann, nicht genug darauf
hinweisen, dass das vorliegende Gesetz nicht aus-
schliesslich ein Spargesetz ist, sondern auch ein
Gesetz, das dem Staat neue Lasten auferlegt, mit
Willen und Wissen der Behorden. Die eine Be-
lastung rithrt davon her, dass wir die Entschul-
dung der Landwirtschaft im Kanton ermoglichen
wollen. Das ist vielleicht etwas euphemistisch aus-
gedriickt. Man will wenigstens einen Anfang ma-
chen, indem man vom Ertrag der Krisenabgabe
eine Summe von einer Million pro Jahr, insgesamt
also 4 Millionen, diesem Zweck zuwenden will.
Damit soll die Entschuldung der Landwirtschaft
in die Wege geleitet werden. Es ist mir gesagt
worden, man miisse dariiber mehr Aufschluss geben,
was man mit dieser Million machen wolle. Es ist
nach der gegenwirtigen Lage unmdoglich, dem Gros-
sen Rat und auch dem Bernervolk im Zusammen-

hang mit dieser Gesetzesvorlage zu sagen, wie die -

Million verwendet werden soll, denn das hingt
ganz davon ab, wie die Eidgenossenschaft die Sache
16st. Sie haben aber doch aus amtlichen Erklirun-
gen des Bundesrates in den letzten, Wochen ge-
sehen, dass der Bundesrat eine Gesetzesvorlage
vorbereitet. Die amtliche Erklirung des Bundes-
rates ist am 13, April in den Zeitungen publiziert
worden. Fiir die Kantone méchte ich auf folgenden.
Passus hinweisen: « Auch eine auf die Fiélle wirk-
licher Not beschrinkten Entschuldung wird bedeu-
tende Zuschiisse der Oeffentlichkeit erfordern. In
die Aufbringung der Mittel werden sich Bund und
Kanton teilen miissen, durch Leistung von Bei-
trigen auf so lange Zeit hinaus als die Tilgung
der Pfandforderungen andauert.» Aus der Kund-
gebung des Bundes geht mit aller Bestimmtheit
hervor, dass die in Aussicht stehende eidgends-
sische Vorlage iiber die Entschuldung der schweize-
rischen Landwirtschaft auf die Mitwirkung der Kan-
tone abstellt. Wenn ich recht verstanden, habe,
nimmt man eine hilftige Teilung in, Aussicht. Da-
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ritber wird man noch reden miissen; ich glaube
nicht, dass die Kantone die Hilfte werden beitragen
kénnen. Auf jeden Fall aber wird daraus fiir die
Kantone, also auch fiir unsern Kanton, eine wesent-
liche finanzielle Belastung entstehen. Wenn wir
4 Millionen aus dem Ertrag des Gesetzes zuriick-
legen, so scheint mir das auf jeden Fall nicht
iibertrieben zu sein. In welcher Lage wiren wir,
wenn das Gesetz von der Bundesversammlung an-
genommen wiirde und wir nichts vorgesehen, hitten ?
Es wire sehr bedauerlich, wenn wir plotzlich ohne
Mittel an diese gewaltige Aufgabe herantreten miiss-
ten. Wir diirfen kein Finanzgesetz vorlegen, in dem
nicht auch wenigstens ein Anfang gemacht wird fiir
die Beschaffung der Mittel, die die ungeheure
Aufgabe erfordert, die Eidgenossenschaft und Kan-
tone in den nichsten 10, 20 oder 30 Jahren losen
sollen. Wir haben {iibrigens, wenn Sie das nach-
lesen wollen, schon in unserem Vortrag vom Ok-
tober 1934 gesagt: «Die bisherige Leistung des
Kantons erreicht die Summe von 2 Millionen Fran-
ken, wozu noch die Leistungen der Hypothekar-
kasse und der Kantonalbank mit zusammen, einer
Million zu rechnen sind. Fiir eine weitergehende Hilfe,
besonders .aber fiir die Einleitung eines eigentlichen
Entschuldungsverfahrens reichen die Mittel nicht
aus. Wir diirfen trotz der schwierigen Lage unserer
Staatsfinanzen die Schuldenbauern nicht einfach
threm Schicksal iiberlassen, sondern miissen auch
hier in gleicher Weise wie fiir die Arbeitslosen, so
schwer es geht, die notwendigen Mittel bereitstellen.»

Wir haben davon kein Wort wegzunehmen; die
Million die hier als Mehrausgabe vorgesehen ist,
ist mehr als begriindet angesichts der Entwicklung,
die diese ganze Frage genommen hat.

Herr Grossrat Raaflaub hat in der ersten Le-
sung gewiinscht man mdochte iiber den Stand der
Verschuldung namentlich in den drei Amtsbezirken
des Simmentals und Saanenlandes Aufschluss ge-
ben, ebenso iiber den Stand in einem oder zwei
Bezirken des Jura. Landwirtschaftsdirektion und
Justizdirektion sind mit den Vorarbeiten, fiir die
Ausarbeitung einer Statistik betraut worden. Ich
habe in den letzten Tagen einen eingehenden Be-
richt der Justizdirektion iiber diese Sache bekom-
men. Sie kommt zum Schluss, dass es ausser-
ordentlich schwer sei, eine solche Statistik aufzu-
stellen. Sie sagt da: «Die bduerliche Verschuldung
im allgemeinen, ist, auch wenn man von den Steuer-
registern und Grundbiichern ausgeht und die darin
enthaltenen Angaben im Sinne des vorliegenden
Absatzes ergidnzt und richtig stellt, nicht zu er-
mitteln. Man glaubte anfinglich, sich in einzelnen
Féllen auf die Angaben des sanierungsbediirftigen
Schuldners verlassen zu konnen. Diese erwiesen
sich in vielen Fillen als unvollstindig und unzu-
treffend. Deshalb hat der Bundesgesetzgeber in sei-
nem erwihnten Beschluss vom 28. September 1934
bestimmt, die Nachlasshehorde habe durch offent-
liche Bekanntmachung der Glidubiger einzuladen,
binnen 20 Tagen ihre Forderungen unter Angabe
der allfillig dafiir eingesetzten Pfinder und anderer
Sicherheiten anzugeben. In dieser Bekanntmachung
ist auf die Folgen hinzuweisen, welche die Unter-
lassung der Anmeldung mit sich bringt.

Der Bericht der bernischen Bauernhilfskasse
weist denn auch darauf hin, dass bei 199 behandel-
ten Gesuchen 2,02 Millionen Kurrentschulden und
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3 Millionen Biirgschaftsverpflichtungen angemeldet
worden sind.» Man kann fast keine Statistik auf-
stellen, die einigermassen stimmt. Wir haben, um
dariiber doch noch positiv Antwort geben zu kon-
nen, uns am 20 Mérz 1935 an den Bundesrat ge-
wendet. Dort wurde ausgefithrt, dass unser sta-
tistisches Amt mit ungedeckten landwirtschaftlichen
Hypotheken im ganzen Kanton in der Héhe von
165 Millionen rechnet, dass der Anteil des Simmen-
tals und des Saanenlandes an der genannten Summe
sich auf ungefihr 109/, beziffere. Wir haben dar-
getan, es werde sich bei der Entschuldung darum
handeln miissen, in einem gewissen Zeitraum von
20 bis 30 Jahren die 16 Millionen amortisieren zu
konnen.

Die zweite Million, die mehr ausgegeben werden
soll, ist bestimmt fiir die Amortisation der Aufwen-
dungen fiir die Arbeitslosen und die Amortisation der
Aufwendungen, die im Jahre 1928 fiir die Landwirt-
schaft gemacht worden sind. Sie ist weiter be-
stimmt als Zinsreservoir fiir grossere Bauaufgaben.
Solche stehen uns im Kanton bevor, so z. B. die
Subvention der Zufahrtslinien zum Bahnhof Bern,
das kantonale Frauenspital, die Wehranlage in Ni-
dau, die Bauten im Hagneckkanal, die Beteiligung
an der Arbeitsbeschaffung durch den Bund. Wir
haben nach einer Zusammenstellung von mir beim
Regierungsrat Antridge, die fir Bauausgaben Kre-
dite von rund 4 Millionen verlangen. Wir haben
alle diese Vorlagen zuriickgestellt, wir wagten es
nicht, sie an den Grossen Rat weiterzuleiten, da
wir zundchst die Finanzlage etwas verbessern miis-
sen. Wir konnen die Vorschlige nur dann weiter
leiten, wenn wir die zweite Million bekommen, die
die Zinsen fir diese Schulden soll aufnehmen
konnen.

Dann kommt dazu die mehrfach erwihnte Frage
der Sanierung unserer kantonalen Hilfskasse. Im
Jahre 1935 wird eine Lage eintreten, wonach die
laufenden Einnahmen, zur Deckung der Ausgaben
nicht mehr hinreichen. Wir werden im Laufe dieses
Jahres einen Vorschlag bringen, der nach drei Rich-
tungen geht: Das Personal wird mehr beitragen
miissen, ebenso der Staat, in dritter Linie werden
aber auch die Rentner Haare lassen miissen. Die
Vorlage ist zwischen Regierung und Hilfskassen-
kommission eingehend besprochen, eine Einigung
ist erzielt; gegenwirtig wird der Entwurf zu einer
Revision des Hilfskassendekretes auf der Finanz-
direktion ausgearbeitet. Der Staat wird um ver-
mehrte Zuschiisse nicht herumkommen.

Unter dem Titel Unvorhergesehenes miissen wir
Ausgaben von einer halben Million in Rechnung
stellen, so dass wir insgesamt in Verbindung mit
dem Finanzprogramm Mehrausgaben von 21/, Mil-
lionen haben. Es gehen also von den 5 Millionen,
die ich vorhin erwihnte, 21/, Millionen von, vorn-
herein weg fiir Mehrausgaben, es bleibt also zur
allgemeinen Besserstellung der Finanzen ein Be-
trag von ebenfalls 21/, Millionen. Um diese Summe
verringert sich das Defizit der Laufenden Verwal-
tung. Wenn wir annehmen, dass die Staatsrechnung
1934 mit ungefahr 5 Millionen Defizit abschliessen
wird, so hitten wir doch immerhin mit diesem
Gesetz eine Erleichterung von 21/, Millionen, und
wir hiitten in der Laufenden Verwaltung noch ein
Defizit von 21/, Millionen, das gedeckt werden soll
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durch Unterstiitzung der Eidgenossenschaft im
Eisenbahnwesen und durch weitere Einsparungen
in der Staatsverwaltung. Wenn uns die Eidgenossen-
schaft hilft und wenn der Regierungsrat in den
Bestrebungen, sich einzuschrinken, wo es nur mog-
lich ist, in der gesamten Staatsverwaltung unter-
stitzt wird, bringen wir die 21/, Millionen Defizit
ganz sicher weg, so dass wir mit dem Gesetz doch
das Ziel der Herstellung des finanziellen Gleich-
gewichtes erreichen, und zwar im Lauf von 3 bis
4 Jahren. Es héngt, wie betont, davon ab, ob die
Eidgenossenschaft den Staat im FEisenbahnwesen
entlasten will. Ich mache darauf aufmerksam, dass
wir 1933 fiir unsere Eisenbahnen 7,4 Millionen auf-
wenden mussten und 1934 ebenfalls 7 Millionen.

Zum Schluss mochte ich noch darauf hinweisen,
dass andere Kantone fiir ihre Finanzrekonstruk-
tion den Biirger dhnlich belasten wie wir. Nur ein
Kanton hat bis jetzt einen Krisenzuschlag zur eidge-
nossischen Krisenabgabe beschlossen, Solothurn mit
309/,. Der Kanton Solothurn hat aber dazu seine
ordentlichen Steuern um 15 9/, erhoht. Baselstadt
hat im Jahre 1933 Zuschlige von 5—159/, auf der
Einkommensteuer und von 20—30°9/, auf der Ver-
mogenssteuer, von 109/, auf der Ertragssteuer und
209/, auf der Kapitalsteuer beschlossen, Glarus im
Jahre 1933 209/, Zuschlag, Schwyz ebenfalls. Im
Jahre 1934 kommt Ziirich mit 10°/,, Luzern mit
109/, Schaffthausen mit 12,59/, Appenzell-Ausser-
rhoden mit 159/, Appenzell-Innerrhoden mit 159/,
Thurgau mit 109/, und Solothurn mit 159/, plus
300/, Zuschlag zur eidgendssischen Krisenabgabe.

Angesichts der ungeheuren Lasten, die uns un-
sere Eisenbahnen auferlegen und der starken Be-
lastung durch die Krise im Jura und Oberland
muss allgemein zugestanden werden, dass in Gottes
Namen etwas gehen muss. Wir kommen nicht um
vermehrte Abgaben herum.

In diesem Zusammenhang mochte ich kurz auf
einen Artikel zu reden kommen, der letzthin im
Bund erschienen ist. Er ist von grundsitzlicher
Bedeutung. Der Verfasser des Artikels, «Ein frei-
sinniger Steuerzahler», wie er sich betitelt, will
einen ganz andern Weg einschlagen. Er schldgt vor,
man solle in ein paar Jahren, wenn die eidge-
nossische Krisenabgabe vorbei sei, den kantonalen
Steuerfuss erhéhen. So lange kénnen wir unmog-
lich warten und unterdessen nichts machen. Aus
dem Artikel geht iiberhaupt hervor, dass der Ver-
fasser der Meinung ist, der Staat solle mehr sparen
und solle sich einschrinken. Ich bin der letzte,
der sich dagegen wehrt und der Regierungsrat ist
ebenfalls der Meinung, man sollte stirker auf die
Selbsthilfe abstellen, d. h. es sollte nicht jeder
zum Staate kommen mit dem Begehren, dieser
moge ihm helfen. Hinsichtlich der Einschrénkung
der Ausgaben haben wir aber einige Erfahrungen.
Ich erinnere an den Alkoholzehntel, den wir nicht
ausrichten wollten, weil wir vom Bund keinen
Alkoholertrag bekamen. Wir haben Briefe und Ge-
suche bekommen, und obschon wir 1934 keinen Rap-
pen aus dem Alkoholertrag in Rechnung stellen
konnen, miissen wir doch Auszahlungen aus dem
Alkoholzehntel machen. Unser Vorschlag, den Zehn-
tel nicht auszuzahlen, hat einen furchtbaren Sturm
heraufbeschworen, bis der Regierungsrat nachge-
geben und 180,000 Fr. auf Kapitalrechnung gebucht
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hat, unter der Bedingung, dass diese Sunmine spéiter
aus dem Alkoholertrag amortisiert werde. Am Kr-
trag des Alkoholmonopols sind so und so viel Leute
und Vereine interessiert. Das trifft auch bei andern
Staatsausgaben zu. Mir schien, der «freisinnige
Steuerzahler» kenne die- Weltgeschichte nicht. Kine
der stiirksten KErfahrungen der Weltgeschichte ist
die: je schlechter es dem Biirger geht, desto mehr
verlangt er von der Allgemeinheit. Diese Erscheinung
zeigt sich heute nur etwas mehr als in fritheren
Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Wir haben hier
das Einmaleins der Weltgeschichte.

Es ist weiter kritisiert worden, dass wir offenbar
weiterfahren wollen mit der Schuldenwirtschaft,
unter Beanspruchung der Kantonalbank und der
Hypothekarkasse. Es ist durchaus richtig: Wenn
wir so zufahren, kommen wir nicht darum herum,
die Hypothekarkasse und die Kantonalbank zu be-
anspruchen. Wenn wir damit Schluss machen wol-
len, was auch der «freisinnige Steuerzahler» emp-
fiehlt, so muss man dem Gesetz zustimmen, denn
nur dann kann diese Sache gedndert werden. Ich
mochte nur noch beifiigen, dass die Einleitung zu
diesem Artikel den Widerspruch der gesamten Regie-
rung herausgefordert hat. Es steht in diesem Ar-
tikel, dass man, nachdem das Volk einem Anleihen
zugestimmt habe, nachher damit herausgeriickt sei,
dass das Geld schon verbraucht sei, dass es dazu
beniitzt worden sei, um Schulden bei der Kantonal-
bank und bei der Hypothekarkasse zuriickzuzahlen.
Da muss ich mich schon fragen, wie man denn so
elwas tberhaupt schreiben kann. In beiden Ab-
stimmungen haben wir iiber die Verwendung des
Geldes ganz genauen und zifferméssigen Auf-
schluss gegeben, wir haben die Zahlen genaunt,
und zwar bis auf den Franken genau, und so ist es
schon etwas stark, wenn man nachtriaglich mit sol-
cher Behauptungen kommt. Aehnlich verhilt es
sich mit dem Vorwurf, wir hétten tiberhaupt tiber
die Finanzlage nicht Aufschluss gegeben. Auch da
verweise ich auf die Vorlagen zu den beiden An-
leihen. Ich will nicht aufmerksam machen, was
ich Thnen im Grossen Rat gesagt habe. Man hat
iberall in aller Oeffentlichkeit iber die Finanz-
lage des Staates Aufschluss gegeben. Es ist nicht
richtig, dass wir die Verhiltnisse erst nach den
Wahlen festgestellt haben, sondern wir haben vor-
her gesagt, wie die Sache ist. Solche Dinge konnen
wir uns nicht sagen lassen. Wenn mir in meiner
Jugend etwas nicht passte und ich sagte: Das ist
gelogen, dann hat mir meine Mutter jeweilen gesagt,
das sage man nicht, sondern man sage héchstens:
Du irrst dich. Ich will also auch héflich sein und
hier im Grossen Rat nur sagen: der freisinnige
Steuerzahler hat sich geirrt. Es ist aber doch un-
verantwortlich, in der gegenwirtigen kritischen Lage
so zu schreiben. Ich will nichts tiber das sagen, was
der Herr vorschligt; mit den Vorschligen kann es
schliesslich in unserer Demokratie jeder halten, wie
er will, aber er darf nicht schreiben, die Behorden
seien vom bosen Willen beseelt oder er darf auch
nicht behaupten, dass die Behérden das Volk in den
letzten Jahren gar angelogen haben. Soweit darf
man nicht gehen, auch wenn man ein politischer
Gegner ist, sondern man muss den guten Glauben
der Regierung anerkennen. Ich troste mich damit,
dass unsere ganze Arbeit vor dem Grossen Rat und
vor dem Bernervolk liegt und dass dieses die ehr-
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liche Arbeit der Regierung immer noch hoher zu
schitzen weiss, als die Ausfithrungen irgend eines
Kritikers.

Matter, Prisident der Kommission. Ueber die
finanzielle Lage unseres Kantons brauche ich mich
nach dem Votum des Herrn Finanzdirektors nicht
mehr nidher auszusprechen. Zur Vorlage selbst
mochte ich aber ein paar Worte verlieren. Beim
Abschnitt iiber die Vereinfachung der allgemeinen
Verwaltung wird der Herr Justizdirektor noch einige
Ergidnzungsantrige begriinden. Bei den Vereinfach-
ungen in der Gerichtsverwaltung, Art. 4, lit. a, wird
ebenfalls eine kleine Aenderung beantragt, ebenso
in lit. b. Im iibrigen wird iiber die Gerichtssachen
namens der Kommission Herr Hiirbin referieren.
Beir Art. 18 ist heute morgen in der Kommission
von einem Mitglied die Frage der Verfassungs-
missigkeit aufgeworfen worden. Auf Vorschlag der
Justizdirektion beantragt die Kommission unter
Art. 28, Schlussbestimmungen, noch eine Erginzung,
die den Bedenken, welche Herr Professor Blumen-
stein zu Art. 18 geltend gemacht hat, Rechnung
tragt. Es soll beigefiigt werden: « Entgegenstehende
Bestimmungen anderer Gesetze und Dekrete werden
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgehoben.»

In der ersten Beratung hat der Grosse Rat bei
Art. 20 einen Zusatzantrag der Kommission an diese
zuriickgewiesen. Die Kommission hat neuerdings
dazu Stellung genommen und mehrheitlich beschlos-
sen, den Antrag aufrechtzuerhalten, es sei ein neuer
Absatz 2 einzufiigen: « Sofern es die Finanzlage ge-
stattet, werden weitere Mittel bereitgestellt.» Die
Kommission hélt diesen Antrag, der urspriinglich
von Herrn Gnégi gestellt worden ist, aufrecht, eben-
so den Antrag Bigler, Aufwendung von jidhrlich
100,000 Fr. zum Schutz der durch die Krise be-
dringten kleinbduerlichen Existenzen, ebenso den
Antrag Meister, der dasselbe fiir das Kleingewerbe
will. Die Regierung lehnt die Antrége ab; der Rat
mag entscheiden.

Sie sehen aus der Vorlage, dass die Kommission
neuerdings den Antrag stellt, vom Ertrag der kan-
tonalen Krisenabgabe 209/, in einen Fonds zur Un-
terstiitzung schwerbelasteter Krisengemeinden zu
legen. Dieser Antrag ist in der letzten Grossrats-
session abgelehnt worden, allerdings mit schwachem
Mehr. In der Kommission ist der Antrag neuerdings
aufgegriffen worden. Namentlich jurassische Ver-
treter haben betont, dieser Artikel sollte im Gesetz
sein, wenn die jurassische Bevolkerung fiir das Ge-
setz solle stimmen konnen. Mit 6:4 Stimmen ist
der Antrag angenommen worden, bei 9 Enthaltun-
gen, wobei der Prozentsatz von 25 auf 20 reduziert
wurde. Ich iiberlasse die Begriindung dieses An-
trages Herrn Dr. Giovanoli.

In Art. 25 wird von der Regierung eine Ergin-
zung vorgeschlagen, die sich auf den Quittungs-
stempel bezieht. Es soll nun heissen: « Empfangs-
bescheinigungen fiir Geldbetrige und Wertgegen-
stinde, inbegriffen die Ausweise in jeder Form,
welche bei Zahlung ausgehindigt werden.» Man hat
dabei namentlich die Quittungen im Auge, die von
den Warenhdusern verabfolgt werden. Dort wurde
bis jetzt nicht gestempelt, weil keine regelrechten
Quittungen ausgestellt wurden, wihrend andere se-
ribse Geschifte regelrechte Quittungen ausstellten.
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Diese ungleiche Behandlung wird man ausmerzen.
Der Finanzdirektor hofft einen namhaften Betrag
hereinzubringen, ohne dass es dem Einzelnen
weh tut.

Es ist Ihnen bereits bekanntgegeben worden,
dass man bei der Billetsteuer eine Uebergangsfrist
vorsehen will. Dabei ist zu sagen, dass von den
Kursilen Interlaken und Bern Eingaben gekommen
sind, in denen sie Befreiung von der Billetsteuer
verlangen, durch Aufnahme unter die gemeinniitzi-
gen und wohltdtigen Institutionen. Ein Entscheid
ist noch nicht gefallen; auch hier wird ein Weg ge-
funden werden miissen, um der bedrdngten Lage
des Kursaals Interlaken Rechnung zu tragen. In
Bern ist die Lage noch etwas besser. Wenn wir
beim betreffenden Artikel angelangt sind, wird wohl
der Herr Finanzdirektor eine Erklirung abgeben.
Ferner ist eine Eingabe der bernischen Kiinstler
eingelangt, die vom Plakatstempel eine Becintrich-
tigung befiirchten, ebenso eine Verminderung des
Besuchs der kiinstlerischen Anlidsse von der Billet-
steuer. Sie haben gehort, dass nun vorgeschlagen
werden soll, vom Ertrag der kantonalen Billetsteuer
sei ein Teil zur Foérderung von kiinstlerischen Be-
‘strebungen zu verwenden. Das Nihere wiirde man
im Jahresbudget ordnen. Die Kommission hat zu-
gestimmt, um zur Beruhigung dieser schwer leiden-
den Kiinstler beizutragen. Bei der Handdnderungs-
abgabe sind Bedenken wegen der gemeinniitzigen
Baugenossenschaften gedussert worden. Es ist nun
ein Zusatzantrag redigiert worden, der diesen Be-
denken Rechnung trigt.

Erginzend wére noch zu sagen, dass die An-
regung Hulliger betreffend Luxussteuer von der
Kommission nicht aufgenommen worden ist. Herr
Hulliger wollte die fremden Blumen, die teuren
Frauenhiite usw. besteuern. Der Gedanke ist mir
sehr sympathisch und auch der Kommission, er
kann aber in diesem Finanzgesetz nicht verwirk-
licht werden. Wir wollen es Herrn Hulliger tber-
lassen, uns einen Ausweg zu zeigen. Fahrradver-
sicherung und Automobilsteuer wurden herausge-
nommen, da wir fanden, dass eine Ordnung auf an-
derem Wege gesucht werden sollte. Der Antrag
Hunsperger auf Einfiihrung einer kantonalen Um-
satzsteuer wurde von der Regierung abgelehnt und
die Kommission hat sich mit ihm auch nicht be-
freunden konnen. Man fand, es sei nicht gut mog-
lich, in Verbindung mit diesem Gesetz iiber diese
Materie zu legiferieren. Die verschiedenen Motionen
werden im Mai behandelt; die Motion betreffend
Zinsfussreduktion und Materialverwaltung soll Herr
Grimm begriinden, wihrend ich diejenige iiber Zu-
sammenlegung der Amtsbezirke zu begriinden haben
werde. Diese glaube ich schon im Sack zu haben;
man wird das wohl durchbringen; wenn man 400,000
Franken einsparen kann, so sollen wir doch einmal
dahinter und sehen, ob wir nicht die Amtsbezirke
vermindern kénnen.

Raaflaub (Bern). Ich bedaure ausserordentlich,
dass der vom Finanzdirektor in der letzten Session
in Aussicht gestellte eingehende Bericht iiber die
Verschuldungsverhiltnisse dem Grossen Rat nicht
zugestellt werden konnte. Ich weiss, dass sich ver-
schiedene Direktionen um die Sache bemiiht haben,
ich bin nach wie vor iiberzeugt, dass im Interesse
der Volksabstimmung eine weitere Abklirung drin-
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gend notig ist. Es muss hier sorgfiltig Auskunft
gegeben werden, denn es handelt sich um eine jihr-
liche Ausgabe von einer Million. Zuverlissige und
kontrollierte Unterlagen dariiber, zu welchem Zweck
diese Million ausgegeben werden soll, sind dringend
notig. Ich mochte der Regierung nahelegen, nichts
zu unterlassen, um den Rat und das Volk nach die-
ser Richtung zu orientieren. Es wird mir personlich
ausserordentlich schwer, iiber eine Ausgabe von
einer Million beschliessen zu helfen, wenn man nicht
weiss, ob die Summe geniigt und was nach der
Richtung gehen soll. Ich hitte es sehr begriisst,
wenn man die erforderlichen Unterlagen, wenn auch
vielleicht nur in reduziertem Umfang, uns gegeben
hitte.

Born. Der Herr Finanzdirektor hat soeben sein
Eintretensvotum geschlossen mit einem Hinweis auf
einen Zeitungsartikel, den er da vor uns ausgebreitet
hat, offenbar in der Absicht, einer Partei eins ans
Bein zu streichen, weil der Artikel von einem Mit-
glied dieser Partei geschrieben sein sollte. Er hat
bereits in der ersten Lesung einen Zeitungsartikel
zum Ausgangspunkt genommen, um mir zu re-
plizieren, wobei er weniger auf das antwortete, was
ich im Rat gesagt habe, als auf das, was er in
irgend einer Zeitung gelesen zu haben glaubte. Ich
mochte fragen, ob es nicht im Interesse der Zu-
sammenarbeit im Rat liegen wiirde, wenn man na-
mentlich von Seite der Regierung nicht immer po-
lemisieren wiirde iiber Einsendungen in den Zei-
tungen, sondern das diskutieren wiirde, was hier
gesagt wird von Ménnern, die hier aus voller Ueber-
zeugung und voller Verantwortung reden.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Was soll ich darauf sagen?
Wenn ich mich &dussere, kommt es wieder bos
heraus. Ich musste mir iiberlegen, ob ich auf den
Zeitungsartikel antworten wolle. (Zuruf: In der
Zeitung hitte geantwortet werden sollen.) Dazu
habe ich nicht Zeit; wenn ich darauf eintreten
miisste, miisste ich sehr viele Artikel schreiben. Die
Artikel miissten einen gewissen Stil aufweisen, man
koénnte sie nicht fliichtig hinwerfen. Dazu braucht
es aber Zeit. Darum sagte ich mir, da wir sowieso
bald Grossratssession haben, werde ich die Gelegen-
heit beniitzen, um diesem «Freisinnigen Steuer-
zahler » hier etwas zu sagen. Schliesslich darf man
sich doch auch im Grossen Rat das Recht wahren,
auf solche Artikel Bezug zu nehmen, besonders
wenn sie nicht in irgend einem Bléttlein erscheinen,
sondern im «Bund», der doch eine nationale und
internationale Bedeutung hat.

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Gestatten Sie mir einige Bemerkun-
gen zu den Ausfithrungen des Herrn Raaflaub. Die
Untersuchung iiber die Zunahme der Verschuldung
in den Oberlinderbezirken sind zum Teil der Justiz-
direktion zur Bearbeitung zugewiesen worden. Da-
rum sche ich mich veranlasst, dem Grossen Rat Mit- -
teilungen iiber den Stand dieser Untersuchungen zu
machen. Es ist klar, dass diese Erhebungen ziemlich
viel Zeit beanspruchen miissen, namentlich wenn es
so geschehen soll, wie Herr Raaflaub gewiinscht
hat, dass man fiir das Oberland gemeindeweise
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feststelle, welche Fortschritte die Verschuldung
gemacht habe. Die Beamten der Justizdirektion
haben sich in Verbindung mit der Bauernhilfs-
kasse bemiiht, so rasch als moglich dem Regie-
rungsrat und dem Grossen Rat Material vorzu-
legen. Wir werden, wenn immer moglich, in der
Maisession Gelegenheit haben, dariiber eingehend
zu rapportieren. Das wird immer noch frith genug
sein fiir die Volksabstimmung tiiber das Gesetz.
Der Bericht der Vorinstanzen ist mir diesen Morgen
zugestellt worden, ich habe kurz davon Notiz neh-
men kénnen und habe ihn bereits der Finanzdirek-
tion iiberwiesen. Der Regierungsrat wird in einer
der niichsten Sitzungen dazu Stellung nehmen kon-
nen. Auch in diesem Bericht wird gesagt, dass es
ausserordentlich schwer sei, sich ein klares Bild
iiber den Stand der Verschuldung zu machen. Die
Auskunft, die die o6ffentlichen Register geben, ge-
niigen nicht; wenn man ein wirklich zuverlissiges
Bild haben will, miissen diese Erhebungen viel um-
fassender gemacht werden. Es ist im Bericht darauf
hingewiesen worden, man werde sich schliissig ma-
chen miissen, ob man wirklich nach dieser Richtung
hin weitere Untersuchungen und Erhebungen ma-
chen koénne. Der Entscheid wird in Verbindung
stehen mit den neuen Beschliissen, die von den
Bundesbehérden zu erwarten sind. Wir haben in
den letzten Tagen gehort, dass die Entschuldungs-
frage durch die Bundesbehorden in Angriff genom-
men wird. Es wird vielfach behauptet, richtige Aus-
kunft iiber den Stand der Verschuldung kénne man
nur auf Grund eines wirklichen Schuldenrufes im
einzelnen Fall bekommen. Es ist klar, dass das viel
zu weit filhren wiirde, wenn man eine allgemeine
Enquéte durchfithren wollte. Soweit es moglich ist,
werden wir dem Wunsch des Herrn Raaflaub ent-
sprechen und werden in der Maisession einen um-
fassenden Bericht vorlegen.

Raaflaub (Bern). Ich bin sehr froh iiber diese
Erklirung, dass vor der Abstimmung gewisse Aus-
kiinfte gegeben werden sollen. Es ist nur schade,
dass es nicht moglich war, sie schon auf diese Ses-
sion zu geben.

Burren. Es ist vorhin gesagt worden, man
solle seine Sache hier sagen und nicht in den Zei-
tungen. Ich will das nun so machen; urspriinglich
meinte ich, ich wolle nichts sagen. Ich bin etwas
verwundert, dass Herr Raaflaub als Vertreter der
freisinnigen Fraktion hieher kommt, und Auskunft
verlangt. Die Grossrite des Oberlandes haben sich
letzthin in Spiez zusammengefunden. Siamtliche Mit-
glieder aus dem Oberland waren zur Besprechung
der Frage eingeladen. Wir haben recht eingehende
Auskunft bekommen und haben auch gehort, wes-
halb man diese Millionen haben sollte und wie sie
verwendet werden sollten. Wir mussten feststellen,
dass von freisinniger Seite kein Mensch anwesend
war, Ich habe mich ausdriicklich erkundigt, ob sie
nicht eingeladen worden seien. und es wurde mir
geantwortet, dass die Einladung erfolgt sei. Ver-
treter der sozialdemokratischen und der Bauern-
fraktion waren anwesend, aber von den Freisinnigen
war niemand erschienen. Ich habe das ausserordent-
lich bedauert, umsomehr da ich nun sehen muss,
dass die Herren mit einer gewissen Zuriickhaltung
von dieser Million reden.

(15. April 1985.)

Raaflaub (Bern). Ich muss feststellen, dass ich
keine Einladung bekommen habe. Der Herr Vor-
redner irrt sich offenbar in meinem Domizil. Ich
wohne nicht im Oberland.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.

Art. 1.

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ueber den ganzen Abschnitt: Er-
sparnisse und Vereinfachungen in der Staatsver-
waltung herrscht Einvernehmen zwischen Kommis-
sion und Regierungsrat; ich will mich daher mog-
lichst kurz fassen. Art. 1 hat verschiedene Wand-
lungen durchgemacht. Es ist der Art. 3 der Vor-
lage, wie sie aus der ersten Beratung hervorge-
gangen ist, der Art. 9 der allerersten Vorlage, wo
man ihn anfinglich als Diktaturartikel bezeichnet
hatte. Nach seinem jetzigen Wortlaut wird ihn nie-
mand mehr als Diktaturartikel bezeichnen. Der
neue Artikel hat auch die Zustimmung des Herrn
Professor Blumenstein gefunden, dessen . Autoritit
in der letzten Session angerufen, worden ist. Die
Kommission hat gewiinscht, dass die vorgeschla-
gene Fassung noch Herrn Professor Blumenstein
unterbreitet werde. Herr Professor Blumenstein hat
zugestimmt, sein Gutachten ist der Kommission
unterbreitet worden. Er hat lediglich gewiinscht,
dass man beifiige: « Die Bestimmungen der Staats-
verfassung bleiben vorbehalten. »

Nach der jetzigen Fassung ist der Artikel ein
ausgesprochener Programmartikel, der an die Spitze
des Abschnittes gehért, darum haben wir ihn an
den Anfang gestellt. Er proklamiert als Regel, dass
die Staatsverwaltung nach dem Grundsatz moglich-
ster Zweckmissigkeit zu vereinfachen sei, und er
erklirt, wie das beziiglich der Kommissionen und
Amtsstellen durchgefiihrt werden soll. Im folgenden
Artikel werden weitere Massnahmen zur Durch-
tithrung der Vereinfachung vorgesehen. Man hat da-
von abgesehen, dem Regierungsrat ausserordent-
liche Kompetenzen zu geben, man sagt einfach, der
Regierungsrat treffe die erforderlichen Massnahmen
im Rahmen seiner Zustidndigkeit. Alles weitere
wurde dem Grossen Rat anheimgestellt.

Hiirbin, Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission stimmt zu; sie glaubt, dass der neue
Wortlaut allen frither gedusserten Bedenken Rech-
nung trigt.

Kunz (Wiedlisbach). Sie werden sich erinnern,
dass wir in der letzten Session, reichlich debattiert
haben iiber die Zusammenlegung der Amtsstellen.
Es ist dargelegt worden, dass es nicht angiingig sei,
Regierungsstatthalter und Gerichtsprisident in einer
Person zu vereinigen. So ist z. B. angefiihrt worden,
einen Statthalter, der zugleich Gerichtsprisident
sei, diirfe man nicht fragen, wie einen Statthalter,
der nur Statthalter sei; man werde sofort zu einem
Fursprech geschickt, weil der Statthalter erklire, er
diirfe sich nicht dussern, da er nicht riskieren wolle,
nachher, wenn er als Gerichtsprisident handeln
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miisse, als befangen abgelehnt zu werden. Die Re-
gierung wurde verpflichtet, die Frage nochmals zu
priifen. In gewissem Sinn ist ein Entgegenkommen
erzielt worden, mit dem man sich einverstanden er-
kliren kann, aber es ist noch eine Bestimmung ent-
halten, die den Widerspruch herausfordert, nimlich
die Bestimmung: «Wo die Verhiltnisse es gestatten,
konnen auch andere Amtstellen eines Amtsbezirkes
oder gleichartige Amtsstellen verschiedener Bezirke
vereinigt werden. ».

Prisident. Ich mache Herrn Kunz darauf auf-
merksam, dass er zu Art. 2 spricht, wihrend wir
noch bei Art 1 stehen.

Angenommen.
Beschluss:

I. Ersparnisse und Vereinfachung
der Staatsverwaltung.

A. Vereinfachung der allgemeinen Verwaltung.

Art. 1. Die Staatsverwaltung ist nach den
Grundsidtzen moglichster Zweckméssigkeit zu
vereinfachen. Die Zahl der Mitglieder von Be-
horden, Beamtungen und Kommissionen soll
nach Moglichkeit beschrinkt werden. Wo ein
Bediirfnis fiir deren Erhaltung nicht besteht,
sind sie aufzuheben.

Der Regierungsrat trifft die erforderlichen
Massnahmen im Rahmen seiner Zustindigkeit.
Die weitergehenden Anordnungen erfolgen durch
Dekret des Grossen Rates.

Die Bestimmungen der

Staatsverfassung
bleiben vorbehalten.

Art. 2.

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dieser Artikel hat einen Zusatz
bekommen, von dem Herr Kunz bereits gesprochen
hat. Im ersten Alinea ist das enthalten, was wir in
der ersten Beratung beschlossen haben; das zweite
Alinea geht zuriick auf eine Anregung des Herrn
Kunz in der ersten Beratung. Diese Anregung haben
wir beriicksichtigt, soweit es uns moglich war. Ich
mochte feststellen, dass die Frage der Vereinigung
der Stellen von Statthalter und Gerichtsprisident
nicht in Diskussion steht. Diese Frage ist geordnet
durch die Staatsverfassung und das Ausfiihrungs-
dekret, und es ist nicht notig, dazu neu Stellung zu
nehmen. Dagegen hat Herr Kunz gesagt, es konne
doch moglich sein, dass man andere Amtsstellen im
gleichen Amtsbezirk miteinander vereinige, oder
gleichartige Amtsstellen von zwei Bezirken, und
diese Moglichkeit sollte man schaffen, unter Wah-
rung des Grundsatzes der Gewaltentrennung.

Nun bin ich einverstanden, dass man diesen
Grundsatz respektiert, aber im Rahmen der Staats-
verfassung. Die Staatsverfassung hat diesen Grund-
satz der Gewaltentrennung zugunsten des Statt-
halters-Gerichtsprisidenten durchbrochen. Wir kon-
nen in diesem Gesetz nicht sagen, dass der Grund-
satz ausser Kraft gesetzt werden soll, sondern wenn
wir das wollten, miissten wir die Staatsverfassung
zuriickrevidieren und miissten den Grundsatz der
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Gewaltentrennung in voller Reinheit wiederherstel-
len. Hier kénnen wir das nicht machen; es ist nicht
zweckmaissig, dariiber lange Diskussionen hervorzu-
rufen. Dagegen war die Anregung insoweit zweck-
méssig, dass man im zweiten Alinea die Moglichkeit
schafft, gleichartige Amtsstellen in verschiedenen
Amtsbezirken zu vereinigen, so, dass z. B. zwei Be-
zirke den gleichen Amtsschreiber oder Amtsschafi-
ner bekommen.

Kunz (Wiedlisbach). Es ist schon so, dass der
Grundsatz in der Verfassung niedergelegt ist, aber
dieser Grundsatz ist durch einen Grossratsbeschluss
ausgefithrt worden, und ein Grossratsbeschluss kann
auch wieder durch einen solchen gedndert werde.
Man kann also den Zusatz aufnehmen, dass die Be-
amtungen des Gerichtsprasidenten und des Re-
gierungsstatthalters nicht sollen vereinigt werden
diirfen. '

Roth. Ich mdéchte dem Art. 2 keine Opposition
machen; er ist so redigiert, dass man nichts dagegen
haben kann. Ich moéchte auf die Protestversamm-
lung im Amt Wangen hinweisen, welche sich gegen
die Zusammenlegung der Stellen des Gerichtsprési-
denten und Statthalters ausgesprochen hat. Die
Versammlung war veranlasst durch den Gemeinde-
schreiberverband. Eingeladen waren: Gemeinde-
schreiber, Gemeindepréisidenten, Grossrite, Bezirks-
beamte, Kasseninstitute, praktizierende Anwilte.
Nach reiflicher Priifung kam man allgemein zur
Ansicht, dass im Amtsbezirk Wangen mit seiner
komplizierten Verwaltung, mit 26 Gemeinden und
26 Unterabteilungen, die frither vorgenommene Ver-
einfachung der Bezirksverwaltung nicht befriedige,
dass man in Zukunft die Beamtungen wieder tren-
nen miisse. Herr Regierungsrat Diirrenmatt hatte
die Freundlichkeit, nach Wangen zu kommen und
vermittelnd zu wirken. Es ist ihm gelungen, die
Versammlung zu besdnftigen, in dem Sinne, dass
sie sich mit der vorgeschlagenen Verfassung be-
friedigt erkldrte. Ich mochte nur vorbauen, dass es
hier nicht gleich geht, wie das letzte Mal. Damals
hat der Regierungsrat auch gewisse Richtlinien
festgelegt. Als das Gesetz vorgebracht wurde, hiess
es, es bestehe die Absicht, nur in einem Drittel der
Aemter, in den kleineren Aemtern, nach diesen
Pldnen vorzugehen; als aber das Dekret kam, war
darin der Vorschlag enthalten, in zwei Dritteln zu-
sammenzulegen. Das hat nicht befriedigt, und wir
mochten in Zukunft nicht dhnliche Erfahrungen
machen. Daher mochte ich vorbauen und mochte
sagen, dass, wenn sich die Sache weiter nicht be-
wiahren sollte, man daran denken sollte, sie wieder
zu #ndern. Das kann ja der Grosse Rat machen.
Im weitern noch eine Bemerkung zur Frage der
Verschmelzung der Aemter. Die gleiche Versamm-
lung hat dazu Stellung genommen. Man hat die
Auffassung kundgegeben, dass Aemter von der Aus-
dehnung von Wangen nicht zusammengelegt werden
sollen mit benachbarten Aemtern, sondern nur kleine
Aemter. Eine Vereinigung von Wangen mit einem
andern Bezirk wiirde nur komplizieren; der Staat
wiirde vielleicht entlastet, die einzelnen Biirger aber
wiirden belastet. |

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich muss Herrn Kunz nochmals
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sagen, dass es doch so ist, dass der Grundsatz, wo-
nach die Aemter des Gerichtspriasidenten und Re-
gierungsstatthalters miteinander vereinigt werden
diirfen, in der Verfassungsrevision vom Jahre 1922
beschlossen worden ist. Das ist Bestandteil der Ver-
fassung; wir konnen daher nicht im Gesetz nach
dem Wunsch des Herrn Kunz sagen, die Stellen
des Prisidenten und Regierungsstatthalters diirfen
nicht vereinigt werden. Allerdings steht es dem
Grossen Rat frei, auf sein Dekret zuriickzukommen,
das er in Ausfiihrung der Verfassungsbestimmungen
erlassen hat, wenn er findet, dass im einen oder
andern Amtsbezirk die Stellen wiederum getrennt
werden sollen. Das braucht man nicht im Gesetz
zu sagen. Es ist unmdglich, eine Bestimmung nach
Antrag Kunz aufzunehmen, weil eine solche dem
heute geltenden Verfassungsrecht widersprechen
wiirde.

Gegeniitber Herrn Roth mochte ich bemerken,
dass auch ich dafiir halte, dass das Amt Wangen
von der Bestimmung, wie sie hier vorgesehen ist,
kaum betroffen werden kann. Nach der Arbeitslast
sehe ich keine Mdéglichkeit, dort weitere Verschmel-
zungen vorzunehmen.

Prisident. Ist Herr Kunz befriedigt ?

Kunz (Wiedlisbach). Jawohl.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 2. Der Regierungsrat kann die Verrich-
tungen des Gerichtsschreibers und des Amt-
schreibers einem einzigen Beamten iibertragen,
wenn die Geschiftslast es erlaubt. Gerichts-
schreiber und Amtschreiber sind ohne beson-
dere Entschidigung zur gegenseitigen Stellver-
tretung verpflichtet.

Wo die Verhiltnisse es gestatten konnen
auch andere Amtsstellen eines Amtsbezirkes
oder gleichartige Amtstellen verschiedener Be-
zirke vereinigt werden. Die Bestimmungen der
Staatsverfassung bleiben vorbehalten.

Art. 3.
Angenommen,.

Beschluss:

Art. 3. Das Einfilhrungsgesetz vom 18. Ok-
tober 1891 zum Bundesgesetz vom 11. April
1889 iiber Schuldbetreibung und Konkurs wird
wie folgt gedndert:

a) § 9. Die Stellvertreter werden vom Regierungs-
rat bezeichnet. Die Beamten und Angestellten
der Bezirksverwaltung sind verpflichtet, die
Stellvertretung ohne besondere Entschidigung
zu iibernehmen.

Die Stellvertreter besorgen die Obliegen-
heiten des Betreibungs- und Konkursamtes,
wenn es infolge Demission, Tod oder Amts-
entsetzung des ordentlichen Beamten zeitweise
unbesetzt ist oder wenn der Beamte wegen Be-
urlaubung, Abwesenheit, Krankheit oder Amts-
einstellung sein Amt nicht ausiiben kann; fer-
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ner in den durch Art. 10 des Bundesgesetzes
vorgesehenen Ausstandsfillen.

Zu jeder Stellvertretung, welche linger als
zwei Tage dauert, ist die Bewilligung des Ge-
richtsprisidenten, und zu einer solchen, welche
die Dauer einer Woche iibersteigt, die Bewilli-
gung der kantonalen Aufsichtsbehérde einzu-
holen.

Ist der ordentliche Stellvertreter verhindert,
so bezeichnet die kantonale Justizdirektion
einen ausserordentlichen Vertreter.

b) § 15. Die Wahl der Betreibungsgehilfen, ihre
Besoldungs- und Anstellungsverhéltnisse und
die von ihnen zu leistende Kaution werden
durch Dekret des Grossen Rates geordnet.

Art. 4, lit. a

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regicrungsrates. Ich mdéchte mich zunidchst auf
lit. a beschrinken und zwar deswegen, weil hier
eine grundlegende Aenderung beantragt wird ge-
genitber dem, was in der ersten Beratung fest-
gesetzt war. Es war in der ersten Beratung vor-
gesehen worden, fiir das Obergericht die Maglich-
keit zu schaffen, in bestimmten Fillen Geschifte
der Iiinferkammer im Obergericht, in der Zivil-
abteilung sowohl wie in der Strafkammer, an Dreier-
ausschiisse zu verweisen. Dariiber hat im berni-
schen Juristenverein eine Besprechung stattgefun-
den. An der Versammlung nahmen Hochschullehrer,
Oberrichter, praktizierende Anwilte teil. Es wurde
darauf lnngew1esen dass das eine unpraktische
Losung sei. Das bedinge, dass in jedem Fall, in
welchem das Obergericht zu amten hat, der Prasi-
dent der Fiinferkammer, der Strafkammer oder der
Zivilkammer, sich tiberzeugen miisse, ob der Handel
einfach oder kompliziert sei. Wenn er finde, er sei
einfach, weist er ihn an die Dreierkammer. In der
Verhandlung vor der Dreierkammer kénnte diese
Kammer finden, der Handel sei doch kompliziert,
man miisse die Fiinferkammer damit betrauen. Da-
ruin wurde der Vorschlag gemacht, rundweg zum
System der Dreierkammer iiberzugehen, sowohl fiir
die Strafkammern wie fiir die Zivilkammern. Die
Regierung hat diese Losung akzepliert. Die Kom-
mission hat sich ebenfalls angeschlossen, allerdings
nur mit Stichentscheid des Prisidenten. Ich glaube,
die Losung sei zweckmissig und mochte beanira-
gen, ihr zuzustimmen. Im Obergericht, das nament-
lich Opposition gemacht hat, waren die Meinungen,
geteilt. Eine sehr starke Minderheit hat zugestimmdt,
die Mehrheit aber wiinschte, dass grundsitzlich die
Fimferkammern beibehalten werden sollen. Mate-
riell kiime die Sache so heraus, dass mit der Zeit,
wenn man auf der vorgesehenen, Grundlage weiter-
fihrt, doch wenigstens die eine oder andere Ober-
richterstelle eingespart werden kann. Die Einsparung
ist grosser als auf dem andern Weg. Nach unserm
Vorschlag erhalten wir eine wirkliche Vereinfachung
ohne dass meiner Meinung nach die Rechtsprechung
leidet. Ich mochte also Annahme von Art. 4, lit. a
in der vorgeschlagenen Fassung empfehlen.

)

Hiirbin, Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission hat, wie der Herr Justizdirektor be-
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reits erklirt hat, mit Stichentscheid des Prisidenten
die Regierungsvariante angenommen. Ich miisste
daher als Kommissionskerichterstatier die'e enp-
fehlen. Nun habe ich aber in der Kommission mit
den Leuten, die mir nahe stehen, fiir die andere
lL.osung gestimmt. Wir haben uns ausdriicklich vor-
behalten, im Grossen Rat einen andern Antrag zu
stellen, falls er von der Iraktion aufgenommen
wiirde. Das ist nun der IFall, darum muss ich
auftragsgemiiss die Sache nochmals vorbringen und
sehen, was der Rat dazu sagt. Wir haben eine
Parallele zum Amtsgericht. Dort wollte man auch
auf drei reduzieren; der Grosse Rat hat dariiber
entschieden, indem er sich sozusagen einstimimig
iiber diesen Vorschlag hinwegsetzte. Lr bekundete
damit den Willen, die Amtsgerichte unverindert zu
lassen in der Besetzung von 5 Mann. Fiir das Ober-
gericht haben wir wihrend der ersten Beratung
immer die Losung gehabt, die der Herr Justiz-
direktor skizziert hat: 5 Oberrichter, wic seit Men-
schengedenken, oder wenigstens seitdem wir dabei
sind, jedoch mit der Méglichkeit, leichte Fille an
das Dreiergericht zu bringen. Diese Losung ist in
der ersten Beratung durchgegangen. Man hat sich
auf den Wortlaut geeinigt. Darauthin fand eine Be-
sprechung im Juristenverein statt, an der ich auch
anwesend war, Herr Justizdirektor Diirrenmatt hat
ein vorziigliches Referat gehalten, das vielleicht bis
halb 11 Uhr dauerte; nachher setzte cine kurze
Diskussion ein. Etwa 10 Minuten vor 11 Uhr hielt
man die Diskussion fir erschopft. Da hat unver-
mutet ein paktizierender Anwalt, der zugleich Pro-
fessor ist, Herr Professor Dr. Matti, den Antrag
begriindet, im Obergericht prinzipiell die Kammern
von 5 auf 3 Mitglieder zu reduzieren. Die Diskus-
sion wurde nicht beniitzt, es wurde abgestimmt,
und die Anregung des Herrn Professor Dr. Matti
ging im ersten Assaut durch, ohne jede Diskussion.
Keiner der anwesenden Oberrichter hatte dazu Stel-
lang genommen. Nachher veranstaltete das Ober-
gericht eine Sitzung, als Folge dieser Sitzung wurde
cine Kingabe an die Regierung gerichtet, in welcher
der Standpunkt begriindet wurde, man solle an der
Flinferkammer als Grundsatz festhalten. Der Be-
schluss dariiber ist mit zwei Dritteln gegen einen
Drittel gefasst worden, d. h. zwei Drittel sprachen
sich fir die Fiinferkammer aus. Das Obergericht
schreibt in seiner Eingabe:

«Zu Ziffer 1 wurde Kenntnis genommei, von den
neuen Vorschligen, die darauf ausgehen, an Stelle
der bisherigen l'iinferkammern Dreierkammern ein-
zufithren. Gegen diesen Vorschlag wurden mehrheit-
lich Bedenken gedussert und die Auffassung ver-
treten, es bestehe kein triftiger Grund, um von
den vom Obergericht im Oktober 1934 gemachten
Anregungen abzugehen, die denn auch vom Grossen
Rat in der ersten Lesung gebilligt worden sind. Sie
lauten dahin, fir die Straf- wie fiir die Zivil-
kammern grundsitzlich die Fiinferbesetzung beizu-
behalten. Fiir den Fall andauernder Arbeitsiiber-
lastung konnen dagegen die Strafkammer wie der
Appellationshof in Kammern zu je drei Mitgliedern
eingeteilt werden. »

Von Mitgliedern der Stratkammer wurde hervor-
gehoben, dass eine stindige Aufteilung der Straf-
kammer nicht im Interesse einer einheitlichen.
Rechtssprechung liegt. « Da mehrere Mitglieder amt-
lich verhindert waren, der Obergerichtssitzung bei-
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zawohnen», wird weiter ausgefiihrt, «in der die
hier erérterte Frage besprochen wurde, ist durch
eine schriftliche Umfrage die Ansichisiusserung
simtlicher Oberrichter eingeholt worden. Die Um-
frage ergab, dass 13 Oberrichter die neuen Vor-
schlige der Justizdirektion ablehuen, G Oberrichter
Ihnen dagegen zustimmen »,

Daraufhin veraustaltete der Herr Juslizdirektor
cine kleine Konferenz, an der die Herren Ober-
richter Blumenstein, Professor Thormann und der
Sprechende teilnahmen. Herr Oberrich'er Blumen-
stein erklidrte, er mache aus seinem Herzen keine
Mérdergrube: ihm sei die Dreierkammer so lieb,
wie die Fiinferkammer; hingegen hat sich Herr Pro-
fessor Thormann, der eigentliche Schopfer unseres
Zivilprozesses, sehr entschieden dagegen gewendet,
dass man fiir die Dreierkammer eintrete. Er hat
sich fiir das in der ersten Beratung angenommene
System, Beibehaltung der Fiinferkammer, mit der
Moglichkeit, bei Arbeitsiiberlastung Dreierkammern
zu ernennen oder leichte Félle an die Dreierkammer
zu weisen, ausgesprochen. Kr hat diesen Stand-
punkt viel besser begriindet, als ich es tun konnte,
indem er ausfithrte: Es sprechen theoretische und
praktische Griinde dafiir. Einmal sei es Tatsache,
dass das Obergericht in vielen Sachen oberstes Ge-
richt sei; es gebe eine ganze Masse von Sachen, die
auch zivilrechtlich vom Obergericht abschliessend
beurleilt werden, und es sei nicht ganz richtig, son-
dern wirke stossend, wenn die Leute das Gefiihl
haben, sie seien da durch die kleinere Kammer defi-
nitiv und endgiiltig abgeurteilt worden. Sie wissen,
dass es in zivilrechtlichen Dingen einen Weiterzug
nicht gibt, wenn die Kompetenzgrenze nicht erreicht
ist. Iis gibt nur den staatsrechtlichen Rekurs, der
schwierig ist. In Strafsachen ist die Strafkammer
sowieso letzte Instanz. Das ist nun natiirlich schon
ein wesentlicher Punkt. Denken Sie an die vielen
Automobilisten, die oberinstanzlich, letztinstanzlich
von der bernischen Strafkammer abgeurteilt wer-
den. Da hat Herr Professor Thormann sicher mit
ciner gewissen Berechtigung gesagt, es habe etwas
Stossendes, wenn man wisse, dass von einer so
kleinen Kammer nun ein Mann endgiiltig beurteilt
werde, ohne die Moglichkeit eines Weiterzuges. Er
hat auf folgende Anomalie hingewiesen: Amts-
gericht 5, Obergericht 3 und Bundesgericht dann
wieder 7, er hat aber namentlich, was etwas fiir
sich hat, auf die Konstanz der Praxis hingewiesen.
Er erklirte, bei drei Richtern sei es viel leichter
moglich, eine konstante Praxis einfach umzuwerfen
oder Neuerungen, die vielleicht noch nicht so iiber-
dacht seien, einzufithren, weil natiirlich oft 2 : 1
stehe, wogegen in der Fiinferkammer diese Kon-
stanz, diese althergebrachte Ueberlieferung sich viel
besser durchsetzen konne. Bei fiinf Mitgliedern. sei
anzunehmen, dass das eine oder andere Mitglied
frithere, nicht publizierte Urteile kenne. Er hat er-
kliart, er halte es fiir moglich, dass beim Ober-
gericht das kiime, was man beim Bundesgericht
hat: dass man einen neuen Beamten einsetzt, der
die Entscheide priift, der, wenn die kleinere Kammer
eine neue Praxis einfithren will, den Finger auf-
hilt und sagt, vor zehn Jahren sei in dem und dem
Fall die Sache anderes aufgefasst worden. Er hat
insbesondere auf die alte Polizeikammer hinge-
wiesen, wo der vorziigliche Oberrichter Wermuth
gewirkt habe. Das sei eine Dreierkammer gewesen,
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die vorziiglich gearbeitet habe; spéter, nach dem
Riicktritt dieses Prisidenten, habe sich die Dreier-
kammer gar nicht mehr bewihrt, weil jiingere Mit-
glieder hineingekommen seien. Es habe sich ein
Schwanken eingestellt. Davon weiss ich auch noch,
aus der Zeit, wo ich zu praktizieren anfing: man
wusste nie, woran man war, es zeigte sich grosse
Rechtsunsicherheit, an der niemand ein Interesse
haben kann. Insbesondere sagte Herr Professor
Thormann dann aber noch, man miisse im Staat
auf die natiirliche Entwicklung achten; diese natiir-
liche Entwicklung gehe auf die Fiinferkammer. In
Ausnahmefillen und in leichten Féllen gehe man
zur Dreierkammer iiber; vielleicht komme man
spiter definitiv zur Dreierkammer, aber er sehe es
als ungesunde Unterbrechung der Entwicklung an,
wenn man plétzlich diese altiiberiieferten Kammern.
aufhebe und in Dreierkollegien iiberleite.

Die Freunde des Dreierkollegiums sagen: drei
Minner studieren die Fragen viel besser als fiinf.
Das wird bestritten, die Anhinger der Fiinferkam-
mer sagen, es werde auch in den Fiinferkollegien
ernsthaft gearbeitet.

Man hat in der Kommission nach den Erspar-
nissen gefragt. Ersparnisse gibt es vorderhand keine,
dariiber sind wir einig. Die Einfithrung der Dreier-
kammern wird nicht eine Reduktion des Personal-
bestandes des Obergerichtes ermoglichen. Schon
jetzt ist man im Obergericht so sparsam, dass man
die Suppleanten nur in Ferienzeiten einberuft. Wir
sind tberzeugt, dass man auch dann, wenn die
Dreierkammern eingefiihrt werden, in der Ferienzeit
nicht ohne Suppleanten auskommt. Wo sind denn
da die Ersparnisse? Ob man in drei oder vier Jah-
ren eine Oberrichterstelle abschaffen kann, das ist
noch ganz ungewiss. Wenn man die Mitglieder der
Strafkammer anfragt, erkldren sie stets, sie seien
iiberlastet; die Zivilkammern haben auch sehr viel
zu tun; Ersparnisse sind also sehr hypothetisch.

Unsere Fraktion hat daher beschlossen, die Frage
nochmals aufzugreifen und zu beantragen, an der
in der ersten Beratung beschlossenen Losung fest-
zuhalten. Vorerst handelt es sich um einen prin-
zipiellen Entscheid, ob Dreier- oder Fiinferkammer,
mit der Moglichkeit, in leichten Fillen oder bei Ar-
beitsiiberlastung zur Dreierkammer {iberzugehen.
Ueber den Wortlaut der Bestimmungen brauche ich
mich vorldufig nicht zu dussern; die Regierung hat
in der Kommissionsberatung zwei Texte bereit-
gehalten, die beide wohldurchdacht waren.

Matter, Priasident der Kommission. Ich mochte
kurz begriinden, warum ich den Stichentscheid fiir
die Dreierkammer gegeben habe. Aus den Beratun-
gen war hervorgegangen, dass das Obergericht tiber-
lastet ist und dass man fiirchten miisse, dass man
mit Begehren um Vermehrung der Oberrichter kom-
men werde. Gegen eine solche Vermehrung hatte
ich Bedenken. Ersparnisse stehen momentan nicht
in Aussicht, wie Herr Hiirbin ausgefiihrt hat, aber
es wird doch die Sicherheit geschaffen, dass nicht
nachtraglich das Obergericht vergréssert werden
muss. Weiter liess ich mich leiten von dem Ent-
scheid des bernischen Juristenvereins. Sodann lei-
tete mich die Erwédgung, die auch Herr Hiirbin ge-
streift hat, dass bei den Fiinferkammern der In-
struktionsrichter und der Korreferent hauptséchlich
die Akten studieren, wihrend die iibrigen Herren
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sich auf diese beiden verlassen. Es ist gesagt wor-
den, dass bei der Dreierbesetzung das Verantwor-
tungsgefiihl gehoben werde, dass sich nachher jeder
Richter in den Fall zu versenken habe, was ganz
sicher ein wesentlicher Vorteil sei. Der Stich-
entscheid wurde mir nicht leicht; seither habe ich
mich mit Oberrichtern dariiber unterhalten, von
denen ich nicht wusste, welche Stellung sie vorher
eingenommen hatten. Drei oder vier dieser Herren
haben mir erklirt, es sei eine ganz gute Losung.

Meier (Biel). Wir haben in unserer Fraktion
iiber diesen Punkt ecbenfalls diskutiert, und, da es
sich um eine Rechtsfrage handelt, die Stimme frei-
gegeben. Ich mochte den Antrag Hiirbin unter-
stitzen. Vom Standpunkt der Rechtswissenschaft
und der Praxis aus war es eine Errungenschaft, als
man in einem Kollegialgericht von der Bedeutung
des bernischen Obergerichtes Iinferkammern ein-
setzte. 1909 hat man das als Fortschritt und als
eine Garantie fir konstante und einwandfreie
Rechtssprechung betrachtet. Diese Rechtsauffassung
hat heute noch Geltung; wir diirfen daher nicht
ohne Not von ihr abweichen. Ich mochte nur fra-
gen, ob eine Notwendigkeit besteht, von dieser Ein-
richtung abzugehen. Die Aenderung wird vorge-
schlagen im Zusammenhang mit dem Gesetz iiber
die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewich-
tes; sie wird von rein finanziellen Erwigungen ein-
gegeben, nicht vom Standpunkt der Zweckmissig-
keit aus. Es ist schon etwas unbehaglich, wenn
man derart wichtige Sachen von diesem doch eher
untergeordneten Standpunkt aus betrachtet und #én-
dert. Dazu kommt, dass ich nicht glaube, dass hier
eine’ wesentliche Einsparung erfolgen kann. Aus
den Austithrungen des Herrn Hiirbin geht das her-
vor. Nach der fritheren Fassung war eine ganz be-
friedigende Losung mdoglich; nun kehrt man die
Sache um, will Dreierkollegien einfithren und fiir
komplizierte Fille das Fiinferkollegium beibehalten.
Vom finanziellen Standpunkt aus ist das keine
grosse Differenz. Man sollte altbewidhrte Grund-
sitze und Auffassungen nicht ohne Not dndern. Sie
haben gehort, dass man unten noch Kollegialgerichte
mit 5 Mitgliedern hat, die man nicht dndern will.
Warum will man in der Mitte &ndern, wihrend man
zu oberst, in Lausanne, auch wieder 5 oder 7 Rich-
ter hat? Ich mochte also bitten, die erste Fassung
beizubehalten.

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es wird zweckméssig sein, wenn
sich der Grosse Rat zunichst grundsitzlich einigt,
ob er im Obergericht Dreier- oder Fiinferkammern
will. Fiir den Fall, dass sich der Grosse Rat fiir die
Finferkammern entschliesst, also den bisherigen
Zustand beibehdlt, haben wir ebenfalls eine be-
reinigte Redaktion vorgesehen. Man wiirde spiter
iiber dieselbe referieren. Wenn die Dreierkammern
beibehalten werden, so kann die gedruckte Fassung
angenommen werden; will man die Fiinferkammern,
miisste man die bereinigte Fassung nach Vorschlag
des Obergerichtes wihlen. Herr Hiirbin hat ja in
sehr objektiver und umfassender Weise referiert,
wie es zugegangen ist. Ich mochte immerhin sagen,
ganz so an der Nase herumfithren liess sich der
Juristenverein nicht. Herr Hiirbin war selbst dabei.
Er wird mir doch bestitigen, dass der Vorschlag
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nicht von mir ausgegangen ist. Ich habe iiber das
referiert, was die grossritliche Kommission in der
ersten Beratung beschlossen hat. Es ist sicher ein
bemerkenswertes Ereignis, dass in einem Kreis wie
dem bernischen Juristenverein tiberhaupt einmal
Einstimmigkeit erzielt worden ist. Die Juristen
stehen sonst nicht in diesem Ruf; man sagt ihnen
ja nach, wenn drei Juristen beieinander seien, haben
sie vier Meinungen. Nun war doch zu konstatieren,
dass bei dieser sehr ernsthaften Beratung im Ju-
ristenverein, nachdem sich die verschiedensten Her-
ren dariiber ausgesprochen hatten, Professoren,
Grossrite, praklizierende Anwilte, Oberrichter, der
Antrag, der, wenn ich nicht irre, von Herrn Grossrat
v. Steiger ausgegangen ist, vom Juristenverein ein-
stimmig angenommen worden ist. Unter solchen Um-
stinden kann man die Neuerung ohne grosse Bedenken
akzeptieren. Ich begreife, dass gewisse wissenschaft-
liche Bedenken vorherrschen koénnen, ich begreife
inshesondere die Stellungnahme des Herrn Professor
Thormann, der an diesen Fiinferkammern héingt,
wie er das schon bei der Reform des Strafprozesses
vertreten hat. Ich erinnere mich an beide Systeme,
an die alte Polizeikammer mit der Dreierbesetzung
und an die Strafkammer mit 5 Oberrichtern, und ich
kann sagen, dass es auf beiden Wegen gegangen ist,
und dass das Obergericht in der Mehrzahl der Fille
den richtigen Weg gefunden hat. Nach beiden Rich-
tungen hat es auch Fehlurteile gegeben, aber im
grossen und ganzen wird man festhalten konnen,
dass die Rechtsprechung nicht darunter leiden wird,
wenn diec Behandlung der Félle im Obergericht
Dreierkammern zugewiesen wird. Wir haben damit
eher Garantie, dass die drei Herren wirklich die Ge-
schifte prifen, wihrend es in den Finferkammern
in Gottes Namen so ist, dass man sich mehr auf das
Referentensystem verldsst. Damit erhebe ich keinen
Vorwurf. Wenn man davon ausgeht, dass nun Ver-
einfachungen in der ganzen Verwaltung nétig sind,
wird man sich sagen miissen, dass man auch hier
einmal eine Vereinfachung durchfithren muss. Wir
sind mit solchen Vereinfachungen nicht allein; ich
habe schon in der letzten Session darauf hingewie-
sen, dass z. B. in den deutschen Landgerichten, die
zum Teil so grosse Territorien umfassen, wie der
Kanton Bern, Dreierkammern urteilen, und dass das
ganz gut geht. Auch anderwérts hat man nicht
schlechte Erfahrungen gemacht. Der Grosse Rat
mag nun entscheiden. '

Abstimmung.

Fiir den Antrag der vorberatenden
Behorden G e 83 Stimmen.
Fir den Antrag Hiirbin. . . . . 72 »

Beschluss:

B. Vereinfachung der Gerichtsverwaltung.

Art. 4. Das Gesetz iiber die Gerichtsorgani-
sation vom 31. Januar 1909 wird wie folgt ab-
gedindert:

a) Art. 9. Fir die Verwaltung der Rechtspilege
ist das Obergericht in eine Kriminalkammer,
zwei Strafkammern und drei Zivilkammern zu
je drei Mitgliedern eingeteilt. Fiir die Bildung
des Handelsgerichts sind iiberdies ein bis drei
weitere Mitglieder des Obergerichts zu wéhlen.
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Aus drei Mitgliedern der Stratkammern wird
eine Anklagekammer gebildet, aus sieben Mit-
gliedern des Obergerichts ein Kassationshof. Je
drei Mitglieder des Obergerichts bilden das
kantonale Versicherungsgericht und die kanto-
tonale Aufsichtsbehorde in Schuldbetreibungs-
und Konkurssachen geméss den hiefiir be-
stehenden Gesetzesvorschriften.

Das Obergericht kann zudem bei dauernder
Arbeitsiiberlastung eine zweite Kriminalkammer
bestellen und ihren Prisidenten ernennen.
Art. 12, Abs. 1 und 2, findet Anwendung.

Lit. b bis m.

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Nach dieser Abstimmung kann ich
mich {iber den iibrigen Inhalt des Art. 4 kurz fassen.
Ich mochte nur sagen, dass in lit. d, im zweiten
Alinea, beigefiigt werden muss: «Das Plenumn be-
steht in der Strafkammer aus fiinf ihrer Mitglieder,
bei der Zivilkammer aus ihren sidmtlichen neun
Mitgliedern.» Zum zweiten Alinea von lit. 1 hat in
der ersten Beratung Herr Grossrat Lauper gefragt,
ob es nicht angezeigt sei, zu sagen, dass man eine
Stellvertretung nur bewillige, nachdem man sich
itherzeugt habe, dass der betreffende Gerichtsprisi-
dent nicht durch andere als Amtsgeschifte mit Ar-
beit iiberlastet werde. Die Kommission ist der Mei-
nung, dass man das im Gesetz nicht zu sagen
brauche, da das selbstverstdndlich sei: man werde
nicht einen Gerichtspriasidenten entlasten wollen, der
Zeit finde, neben seinen Amtsgeschéften noch allen
moglichen andern Dingen nachzugehen.

Angenommen.

Beschluss:

b) Art. 10. Das Obergericht verteilt seine Mit-
glieder alle zwei Jahre auf die verschiedenen
Abteilungen. In der Zwischenzeit notig wer-
dende Versetzungen sind fiir je den Rest der
Amtsdauer vorzunehmen.

Der Prisident und der Vizeprisident des
Obergerichts sind gleichzeitig Prisidenten je
einer Zivilkammer. Die Pridsidenten der andern
Abteilungen werden vom Obergericht auf je
zwei Jahre gewdhlt. ‘

Den Prisidenten aller Abteilungen steht es
frei, die Mitglieder mit dem Priisidium einzelner
Sitzungen zu beauftragen.

¢) Art. 11, Die Aufgaben der Strafabteilungen wer-
den durch das Gesetz tiber das Strafverfahren
bestimmt, diejenigen der Zivilkammern (Ap-
pellationshof) durch die Zivilprozessordnung.

d) Art. 12, Streitsachen, deren Beurteilung fiir
die Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung von Bedeutung ist, kann, jede der beiden
Stratkammern und der drei Zivilkammern an
das Plenum weisen.

Das Plenum besteht bei den Strafkammern
aus fiinf ihrer Mitglieder, bei den Zivilkammern
aus ihren sdmtlichen neun Mitgliedern.
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Art. 13. Ein vomn Obergericht aufzustellendes
Reglement bestimmt die Geschiftszuteilung an
die einzelnen Abteilungen und die allgemeine
Ordnung des Geschiftsganges.

Art. 14, Fiir die Fassung eines Beschlusses ist
in den Abteilungen des Obergerichls die Au-
wesenheit der vollen Mitgliederzahl notwendig.
Im Plenum des Appellationshofes gentigt die
Anwesenheit von mindestens sieben Mitglic-
dern,

Art. 15. Fiar Mitglieder, die verhindert sind,
an den Verhandlungen teilzunehmen, sind Mit-
glieder einer andern Kammer, die der Ober-
gerichtsprisident bezeichnet, oder Ersatzminner
beizuziehen,

Der Prisident der Kriminalkammer kann
zu den Silzungen dieser Kammer oder des
Geschwornengerichtes als ausserordentliche Er-
satzmidnner Gerichtspersonen, Firsprecher oder
Notare einberufen, wenn kein Mitglied einer
andern Kammer zur Verfiigung steht. Der Un-
tersuchungsrichter des zu beurteilenden Falles
ist jedoch nicht wéhlbar.

Art. 22. Die Geschwornen werden durch dic
stimmberechtigten Biirger des Geschwornen-
bezirkes gewidhlt. Jeder Grossratswahlkreis bil-
det einen Wahlkreis. Auf je 1500 Seelen der
Bevolkerung eines Wahlkreises ist ein Ge-
schworner zu wihlen. Bruchzahlen iiber 750
berechtigen ebenfalls zur Wahl eines solchen.
Der Regierungsrat bestimmt das Vertretungs-
verhiltnis der Wahlkreise gestiitzt auf das Er-
gebnis der eidgenossischen Volkszéhlungen.

Art. 50. Die Stellvertretung des Gerichtsprisi-
denten als Einzelrichter geschieht geméss Art.37.

Fir jede iiber acht Tage dauernde Stellver-
tretung ist die Bewilligung des Obergerichts-
priasidenten einzuholen. Dieser kann bei lén-
gerer Dauer den Gerichtsprisidenten eines an-
dern Bezirkes oder eine als Gerichtsprasident
wihlbare Person ganz oder fiir bestimmte Amts-
handlungen mit der Stellvertretung beauftragen.

Das Obergericht kann bei dauernder Ueber-
lastung eines Gerichtsprisidenten einen Teil
seiner Amtsgeschifte dem Présidenten eines
andern Bezirkes tibertragen.

Art. 61. Zur Verhandlung und Beurteilung von
Streitigkeiten besteht das einzelne Gewerbe-
gericht aus dem Obmann, dem Zentralsekretir
und vier, beziehungsweise zwei Beisitzern, je
nachdem der Streitwert 500 Fr. iibersteigt oder
nicht.

Die Beisitzer werden zu gleichen Teilen aus
der Abteilung der Arbeitgeber und derjenigen
der Arbeiter entnommen.

Wird ein Urteil gefillt, so muss die Mehr-
zahl der Richter an allen fiir das Urteil we-
sentlichen Prozessverhandlungen teilgenommen
haben.

1) Art. 67. Zur Bildung des urteilenden Gerichtes

werden zwei juristische Mitglieder und drei
Handelsrichter des Bezirkes, in welchem der
Streit zu beurteilen ist, sowie der Handels-
gerichtsschreiber einberufen.

Kann die Streitsache nicht an das Bundes-
gericht weitergezogen werden, so wird das Ge-

richt aus einem juristischen Mitglied und zwel
Handelsrichtern gebildet. Der prozessleitende
Richter kann aus wichtigen Griinden die Streit-
sache dem gemiss Abs. 1 gebildeten Gericht
iitberweisen.  Schon durchgefiihrte Prozess-
massnahmen werden durch die Ueberweisung
nicht beeintrichtigt.

Der Sitzungsort des Gerichtes richtet sich
sowohl fiir die Instruktion als fiir die Beurtei-
lung des Rechtsstreites innerhalb des betreffen-
den Bezirkes nach den Bediirfnissen des ein-
zelnen Falles.

m) Art. 84. Die Beamten der Staatsanwaltschaft
sind :

1. cin Generalprokurator fir den ganzen
Kanton;

2. fiinf Bezirksprokuratoren, deren Geschifts-
kreis das Obergericht umschreibt;

3. ein stellvertretender Prokurator fir den
.ganzen Kanton.

Art. 5.

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dieser Artikel hat lediglich in
lit. £, Armenrechtsverfahren, eine Aenderung er-
fahren, indem man so gut als moglich den Bemer-
kungen Rechnung trug, die Herr v. Steiger in der
ersten Beratung gedussert hatte.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 5. Das Gesetz betreffend die Zivil-
prozessordnung vom 7. Juli 1918 wird wie
folgt abgedndert:

a) Art. 2, Zifi. 2. Er beurteilt endgiiltig alle Strei-
tigkeiten, deren Gegenstand den Wert von 800
Franken nicht erreicht.

b) Art. 3. Das Amtsgericht beurteilt, unter Vor-
behalt der Appellation, die in Art. 4 des Ge-
setzes vom 28. Mai 1911 betreffend die Ein-
fithrung des schweizerischen Zivilgesetzbuches

aufgezihlten Fille, sowie die Anspriiche aus
Verlobnisbruch (Art. 92—95 Z. G. B.).

¢) Art. 4, Abs. 1. Die Gewerbegerichte beurteilen
endgiiltig Streitigkeiten unter 1000 Fr. zwischen
Arbeitgebern und ihren Arbeitern (Gesellen,
Angestellten und Lehrlingen) oder Personen,
welche im eigenen Namen fiir Dritte einen
Lehrvertrag abgeschlossen haben, aus Lehr-,
Dienst- und Werkvertrigen. Hievon sind aus-
genommen Streitigkeiten zwischen héuslichen
Dienstboten und landwirtschaftlichen Arbeitern
einerseits und ihren Arbeitgebern anderseits.
Im Einverstindnis beider Parteien kann das
Gewerbegericht auch solche Félle beurteilen.

d) Art. 16, neuer Abs. 3. Die Besorgung der
Rechtshilfegesuche kann der Gerichtsprasident
unter seiner Verantwortung dem Gerichts-
schreiber oder einem beeidigten Aktuar iiber-
tragen. Ergeben sich Nachteile aus der Ueber-
tragung, so kann der Appellationshof diese auf-
heben oder einschrinken.
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Art. 77bis. Auslindern wird das Armenrecht
nur gewdhrt, wenn ihr Heimatstaat bernischen
Staatsangehorigen die Gleichbehandlung ge-
wihrt oder zusichert. Staatsvertrige bleiben
vorbehalten,

Art. 78. Das Gesuch wird unter Beilegung des
Armutszeugnisses miindlich oder schriftlich
bei dem Gerichtspriasidenten angebracht, wel-
cher dariiber die (regenpartei schriftlich oder
miindlich einvernimmt und versucht, eine giit-
liche Einigung herbeizufithren. Euntspricht das
Armutszeugnis den gesetzlichen Vorschriften
und wird es nicht durch entgegenstehende Fest-
stellungen des Richters entkriftet, so erteilt
er nach vorldufiger Untersuchung der streitigen
Frage das Armenrecht, wenn der geltend ge-
machte Anspruch voraussichtlich begriindet ist
und wenn die Parteien sich nicht giitlich eini-
gen konnen. In appellablen und in den der
Berufung an das Bundesgericht unterliegenden
Fillen {iberweist er seine Verfiigung mit den
Akten dem Appellationshof zur Bestitigung oder
Abéinderung. Ist die Streitsache bereits beim
Appellationshof hingig, so ist das Gesuch dort
einzureichen,

Durch das Gesuch wird der Fortgang des
Rechtsstreites nicht gehemmt. Der Richter ist
indessen befugt, das Verfahren in der Haupt-
sache bis zur definitiven Erledigung des Ge-
suches einzustellen. Fallen die Voraussetzungen,
fiir die Erteilung des Armenrechtes weg, so
kann es wieder entzogen werden. Zustindig
ist die Behorde, welche endgiiltig iiber das
Gesuch entschieden hat.

Das Armenrechtsgesuch hat die Wirkung
einer Vorladung zum Ausséhnungsversuch.

g) Arl. 145, neue lit. e. Wenn bereits im Armen-

rechtsverfahren eine Einigung versucht worden.
ist.

h) Art. 156. Die Klage ist durch Einreichung eines

i)

k)

Schriftsatzes beim zustdndigen Richter anzu-
heben.

Hievon ausgenommen sind die der endgiilti-
gen Beurteilung des Gerichtsprisidenten unter-
liegenden Streitfdlle, sowie diejenigen aus
Art. 183, 184 und 187 Z.G.B., in welchen die
Sache ohne vorgiingigen Schriftenwechsel ge-
miss Art, 294 ff. verhandelt wird.

In armenrechtlichen Féllen kann der Appel-

lationshof verfiigen, dass das Verfahren ohne
Schriftenwechsel durchzufiihren ist.
Art. 396. Die Vollziehung schiedsgerichtlicher
Urteile erfolgt in den Iristen und Iormen,
welche fiir die Urteile der ordentlichen Ge-
richte festgesetzt sind, indessen nur unter der
Voraussetzung, dass sie durch den Gerichts-
schreiber des Bezirkes, in welchem das Urteil
gefiillt wurde oder in welchem es vollstrecki
werden soll, in einem Register eingetragen, wor-
den sind.

Unter der gleichen Voraussetzung gelten die
Vergleiche von Schiedsgerichten als gericht-
liche Vergleiche.

Der Regierungsrat setzt die Gebiihren fiir
den Eintrag dieser Urteile fest.

Art. 401, neuer Abs. 4. Der Regierungsrat kann
verfiigen, dass Urteile fremder Staaten, in denen

bernische Urteile nicht vollstreckt werden, im
Kanton Bern nicht vollstreckt werden diirfen.

Art. 6.

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Auch dieser Artikel hat in lit. b
eine redaktionelle Bereinigung erfahren, die gestiitzt
auf eine Besprechung mit dem Obergericht fest-
gesetzt worden ist.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 6. Das Gesetz iiber das Strafverfahren
vom 20. Mai 1928 wird wie folgt abgedndert:

a) Art. 26, neuer Absatz 4. Der Richter kann die

Ausfithrung der Rechtshilfegesuche unter sei-
ner Verantwortung dem Gerichtsschreiber oder
einem beeidigten Aktuar iibertragen. Ergeben
sich Nachteile aus der Uebertragung, so kann
die Stratkammer diese aufheben oder ein-
schrianken.

b) Art. 41. Die Verteidigung ist notwendig:

1. In der Hauptverhandlung vor dem Ge-
schwornengericht;

2. in der Hauptverhandlung vor der Kri-
minalkammer oder dem Amtsgericht, wenn
der Angeschuldigte minderjahrig oder in-
folge Gebrechen nicht fihig ist, seine
Rechte zu wahren, und wenn er durch
seinen gesetzlichen Vertreter nicht ge-
niigend verbeistindet werden kann.

Fir die Voruntersuchung und das Ueber-
weisungsverfahren wird ein Verteidiger nur
bestellt, wenn ein Hauptverfahren im Sinne
von Ziffer 1 und 2 mit Wahrscheinlichkeit
bevorsteht.

Der Richter hat dem Angeschuldigten von
diesen Bestimmungen Kenntnis zu geben.

¢) Art. 269. Die Liste der herausgelosten Ge-

schwornen (Art. 33 ff. G.O.) wird durch die
Obergerichtskanzlei dem Prisidenten der Kri-
minalkammer mitgeteilt.

Der Prisident der Kriminalkammer stellt die
Liste den Parteien und den Geschwornen sofort
zu mit der Aufforderung, gesetzliche Unfihig-
keits- und Ablehnungsgriinde, sowie Entschul-
digungsgriinde innert acht Tagen geltend zu
machen. Die Parteien sind gleichzeitig zur
Bildung des Geschwornengerichts zu laden.

d) Art. 272. Das Geschwornengericht wird gebil-

det aus drei Mitgliedern der Kriminalkammer,
acht Geschwornen und cinem Ersatzgeschwor-
nen.

Der Ersatzgeschworne wohnt allen Verhand-
lungen bei, urteilt jedoch nur dann mit, wenn
er wihrend der Verhandlung oder Beratung
austretende Geschworne ersetzt.

Wird ein Urteil gefillt, so miissen minde-
stens zwei Mitglieder der Kriminalkammer und
sieben Geschworne an allen fiir das Urteil we-
sentlichen Prozessverhandlungen teilgenommen
haben.
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e) Art. 273. Zur Bildung des Geschwornengerichts
versammelt sich die Kriminalkammer in 6ffent-
licher Sitzung. Die Geschwornen sind dazu
nicht einzuberufen. Im ibrigen gelten fiir das
Verfahren sinngemiiss die Vorschriften des Ge-
setzes.

Der Prisident lisst die Geschwornen zu
Beginn der ersten Hauptverhandlung der Ses-
sion das in Art. 281 vorgesehene Geliibde ab-
legen.

Fir die folgenden Hauptverhandlungen ist
das Gelitbde von den Geschwornen abzulegen,
die nur fiir den betreffenden Fall bezeichnet
worden sind.

f) Art. 331, Abs. 1. Die Art. 309—315 werden
sinngeméss angewandt. Der Generalprokurator
kann sich der Nichtigkeitsklage des Angeschul-
digten anschliessen.

g) Art. 357, Abs. 1. Wird der Verurteilte in der
neuen Verhandlung freigesprochen, so wird er
in alle Rechte wieder cingesetzt. Es soll ihm
eine Entschidigung zugesprochen werden, wenn
er das Verfahren nicht schuldhaft veranlasst
hat. Das freisprechende Urteil ist auf seinen
Wunsch im Amtsblatt und im Amtsanzeiger zu
verdffentlichen.

h) Art. 361bis, Lautet das Urteil nur auf Busse
und Kosten, so iiberweist es der Gerichts-
schreiber oder im Falle von Art. 361, Abs. 2,
der Regierungsrat dem zustindigen Amts-
schaffner.

Art. 7.

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch hier schlagen wir auf Grund
einer Besprechung mit dem Obergericht eine neue
Fassung vor. Das System ist gegeniiber dem Be-
schluss der ersten Beratung etwas geidndert worden.
Der Grundsatz ist der, dass Streitigkeiten, deren
Wert den Betrag von 2000 Fr. nicht iibersteigt,
vom Prisidenten des Versicherungsgerichtes als
Einzelrichter beurteilt werden, Streitigkeiten von
hoherem Wert vom Versicherungsgericht. Dabei ist
vorgesehen, dass der Prisident des Versicherungs-
gerichtes ausnahmsweise Streitigkeiten unter 2000
Franken dem Versicherungsgericht zur Beurteilung
iiberweisen koénne. Wenn der Prisident der Auf-
fassung ist, dass das Gesamtgericht entscheiden
sollte, kann er es einberufen.

In Alinea 4 wird das umgekehrte Verfahren ein-
geschlagen : Fiir Streitigkeiten iiber den Invaliditits-
grad ist grundsitzlich das Versicherungsgericht zu-
stindig; es kann aber beschliessen, der Priisident
kénne als Einzelrichter entscheiden.

Hiirbin, Berichterstatter der Kommission, Die
Kommission ist einverstanden.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 7. Art. 4 des Gesetzes vom 10. Sep-
tember 1916 iiber das kantonale Versicherungs-
gericht wird wie folgt abgeiindert:

Streitigkeiten, deren Wert den Betrag von
2000 Fr. nicht iibersteigt, beurteilt der Prisi-
dent des Versicherungsgerichtes als Einzelrich-
ter; Streitigkeiten von hoherem Wert das Ver-
sicherungsgericht, vorbehéltlich Abs. 4 hienach.

Ausnahmsweise kann der Prisident des Ver-
sicherungsgerichts Streitsachen, deren Wert den
Betrag von 2000 Fr. nicht tibersteigt, dem Ver-
sicherungsgericht zur Beurteilung tberweisen.

Der Prisident des Versicherungsgerichtes
verfiigt von Amtes wegen iiber die Zuteilung
der Geschifte nach dieser Kompetenzausschei-
dung. Er kann die Entscheidung hieriiber dem
Versicherungsgericht iibertragen.

Das Versicherungsgericht kann in Fillen,
bei denen einzig der Invalidititsgrad streitig
ist, der einer Rente bei der ersten Festsetzung
zugrunde gelegt wird, die Beurteilung dem Pri-
sidenten als Einzelrichter iibertragen.

Der Prisident ist befugt, die ihm obliegen-
den Funktionen in einzelnen Fillen nach Art. 10
G. 0. einem Mitglied des Versicherungsgerich-
tes zu iibertragen.

Art. 8.

Angenommen.

Beschluss:
C. Vereinfachung der Verwaltungsrechtspflege.

Art. 8. Das Gesetz iiber die Verwaltungs-
rechtspflege vom 31. Oktober 1909 wird wie
folgt abgedndert:

a) Art. 7, Abs. 1. Im Verwaltungsgericht ist die
Anwesenheit und Teilnahme der absoluten
Mehrheit, der Prisident oder sein Stellvertre-
ter inbegriffen, sowie des Gerichtsschreibers
oder Sekretirs erforderlich.

b) Art. 11bis. Die stdndigen Mitglieder des Ver-
waltungsgerichts beurteilen als Einzelrichter
folgende Streitigkeiten:

1. Streitigkeiten zwischen Staat und Ge-
meinden betreffend die Unterstiitzungs-
pflicht in Fiéllen der auswirtigen Armen-
pflege (Art. 11, Ziffer 4).

2. Streitigkeiten tiber 6ffentliche Leistungen,
wenn der Streitwert der eingeforderten
Leistung 800 Fr. nicht iibersteigt.

3. Beschwerden eines Steuerpflichtigen, der
kantonalen Steuerverwaltung oder einer
Gemeinde gegen einen Entscheid der kan-
tonalen Rekurskommission (Art. 11, Zif-
fer 6, Abs. 2, und Art. 30 des Steuer-
gesetzes vom 7. Juli 1918), wenn auf die
Beschwerde wegen Verspiatung oder aus
andern formellen Griinden nicht einge-
treten werden kann oder, wenn die strei-
tige Einschatzung 2000 Fr. nicht iiber-
steigt.

4. Beschwerden eines Steuerpflichtigen in
Erbschafts- und Schenkungssteuersachen
gemiiss Art. 28 und 37 des Gesetzes iiber
die Erbschafts- und Schenkungssteuer vom
6. April 1919, wenn die streitige Steuer
den Betrag von 800 Fr. nicht iibersteigt.
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Der Streitwert wird geméss Art. 37 ff. des
Gesetzes iiber die Zivilprozessordnung berech-
net. Der Klager oder Beschwerdefiihrer ist ver-
pflichtet, dem Gericht die Hohe des Streit-
wertes anzugeben.

Der Einzelrichter kann den Fall zur Beur-
teilung an eine Kammer des Gerichts oder das
Plenum weisen, wenn die rechtlichen oder tat-
bestindlichen Verhiltnisse es erfordern.

c¢) Art. 11ter, Der Grosse Rat kann durch Dekret
den Regierungsstasthalter zustindig erkldren
zur Beurteilung bestimmter Streitigkeiten iiber
offentliche Leistungen an den Staat oder an
Gemeinden und die den letztern gleichgestellten
Korporationen. Gegen den Entscheid des Re-
gierungsstatthalters kann in diesen Féllen an
das Verwaltungsgericht wegen Verletzung oder
willkiirlicher Anwendung bestimmter Vorschrif-
ten der Gesetze, Dekrete und Verordnungen oder
der Gemeindereglemente Beschwerde gefiihrt
werden. Erklart das Verwaltungsgericht die Be-
schwerde als begriindet, so trifft es zugleich
den Entscheid iiber die Streitsache. Der Grosse
Rat ordnet im Dekret auch das Verfahren und
bestimmt die Kosten.

Art. 9.

Diirrenmatt, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regicrungsrates. Ich mochte nicht in die Kom-
petenzen meines Kollegen von der Finanzdirektion
eingreifen, ich glaube aber, Herr Dr. Guggisberg
werde es mir nicht tibelnehmen, wenn ich einst-
weilen weiterfahre, um den Rat nicht unniitz auf-
zuhalten. In Art. 9 ist eine Vereinfachung des
Steuerwesens vorgesehen, indem bestimmt wird,
dass in gewissen Fillen die Veranlagung nicht mehr
alljahrlich durchgefitht werden soll. Der Grosse
Rat hat bei der ersten Beratung des vorliegenden
Gesetzes den Wunsch ausgesprochen, dass man
hieriiber wenigstens einen Dekretsentwurf vorlege,
damit man sehe, wie die Sache gemeint sei. Der
Entwurf ist ausgeteilt worden; Sie sehen, in wel-
cher umfassenden Weise das gemacht werden soll.
Wenn der Grosse Rat zu gegebener Zeit diesem
Entwurf zustimmt, wird eine bedeutende Verein-
fachung in der Veranlagung erfolgen. Selbstver-
stindlich handelt es sich einstweilen nur um einen
vorldufigen Entwurf, der weder fiir uns, noch fiir
den Grossen Rat verkindlich ist. Aber er soll als
Wegleitung dienen, damit man sicht, in welcher
Weise die Sache spiter durchgefiihrt werden soll.
Am Wortlaut des Art. 9 ist weiter nichts geiindert
worden.

Meister. Wir werden materiell auf dieses De-
kret nicht eintreten; ich mochte aber einen Vor-
behalt jetzt schon anbringen. Wenn ndmlich diese
Einschatzung nur alle zwei bis drei Jahre staft-
findet, und wenn nacaher durch die Steuerverwal-
tung bei einer neuen Veranlagung Nachforschungen
tiber die friheren Jahre angestellt werden, und
wenn sie sieht, dass vorher nicht alles erfasst war,
so wird eine Steuerbusse bezogen. Diese sollte nun
aber nicht im dreifachen Betrag bezogen werden,
sondern nur im einfachen. Diese Bestimmung wegen
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der Steuerbussen steht nicht im Dekret, sondern im
Gesetz; wenn man sie dndern wollte, miisste man
diese Aenderung ins Gesetz aufnehmen, d. h. in
diesem Gesetz einen Vorbehalt machen, damit es
moglich ist, diese Frage nachher im Dekret zu
regeln.

v. Steiger. Ich mochte zur Beratung des De-
kretes schon jetzt folgendes zur Sprache bringen.
Wir haben im Art. 10, unter lit. b die Bestimmung,
wer sein steuerpflichtiges Einkommen nicht oder
nicht vollstindig versteuere, miisse den dreifachen
Betrag bezahlen. Das ist vollstindig am Platz, wir
begreifen die Absicht, die die Regierung verfolgt,
aber wir wissen ganz genau, dass das ganze Steuer-
wesen so kompliziert ist, dass es Falle gibt, wo der
ehrlichste Steuerzahler meint, er habe alles in Ord-
nung deklariert, und nachtréglich tiber die Tatsache
stolpert, dass die Rekurskommission oder eine an-
dere Steuerbehorde Monate oder Jahre vorher eine
ganz andere Praxis eingefithrt hat, von der er keine
Ahnung hatte. Wenn man den Wortlaut genau so
nimmt, wie er dasteht, miisste dreifach bezahlt wer-
den, was aber doch niemals der Sinn des Textes
sein kann. Es sollte meiner Ansicht nach in das
Dekret die Bestimmung aufgenommen werden, dass
dort, wo offensichtliche Hirten eintreten, wo es an-
genommen werden muss, dass der Steuerpflichtige
in guten Treuen meinte, seine Pflicht erfillt zu
haben, nicht der dreifache Betrag verlangt werden
soll. Vor ein paar Tagen begegnete mir ein Ge-
schiftsreisender, der mir erklirte, er hitte bis jetzt
geglaubt, dass die sogenannten Vertrauensspesen,
die er bisher bezogen habe, nicht steuerpflichtige
Einnahmen seien, sondern abzugsberechtigte; er
habe sie daher nie unter dem Einkommen I. Klasse
angegeben. Hinterdrein komme man nun und sage
ihm, die Rekurskommission habe festgestellt, dass
man annehme, ein gewisser Ansatz innerhalb der
Vertrauensspesen, 10 oder 209/,, stelle doch ein
Einkommen dar, denn effektiv gebe einer nicht die
ganzen Spesen auf der Reise aus. Darin liege eine
versteckte Einnahme, auch wenn zu sagen sei, dass
z. B. durch das Reisen eine iiberméssige Abniitzung
der Kleider eintrete. Infolgedessen werden die Rei-
senden fiir einen Bruchteil der Spesen als steuer-
pflichtig erkldrt. Das betrifft kleine Reisende, das
geht durch alle Parteien hindurch. Solange es nach
dem jetzigen System ging, musste man annehmen,
dass das keine Steuerverschlagnis sei, man konnte
in guten Treuen diesen Abzug machen. Wenn man
nun den vorliegenden Text nimmt, wenn man sagt,
er habe das Einkommen nicht versteuert, kénnte
man weiter folgern, er hitte nach Praxis der Re-
kurskommission einen Fiinftel der Spesen eingeben
sollen als Einkommen, er habe das nicht gemacht,
habe infolgedessen dieses Einkommen nicht ver-
steuert und sei nun dreifach steuerpflichtig. Das
wire ungerecht, und im Dekret sollte eine Bestim-
mung aufgenommen werden, dass dort, wo einer
offensichtlich gemeint hat, er habe seine Pflicht in
jeder Beziehung getan, wo er aber mit der Praxis
nicht auf dem laufenden war, nicht die dreifache
Steuer bezogen wird. Ich will damit in keiner Weise
die Rekurskommission kritisieren, sondern mdochte
feststellen, dass es dem einfachen Biirger gar nicht
moglich ist, alle Finessen zu kennen, die das heu-
tige Steuerrecht mit sich bringt.
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Stucki (Ins). Ich habe die gleiche Sache zur
Sprache bringen wollen und mdchte nun die Aus-
fithrungen des Herrn v. Steiger warm unterstiitzen.
Es scheint mir nicht angéingig zu sein, die Sache im
Dekret zu ordnen. Es muss mit allem Nachdruck
auf Art. 26 des Steuergesetzes hingewiesen werden,
wo es heisst: « Eine Steuerverschlagnis begeht, wer
im Falle einer Selbsteinschatzung oder bei der Ein-
vernahme durch eine Einschatzungs- oder Rekurs-
behorde sein steuerpflichtiges Einkommen nicht oder
nicht vollstindig angibt.» Jetzt nimmt man jeden,
der sein Einkommen nicht vollstindig versteuert,
ohne weiteres unter die Bestimmung der dreifachen
Busse bei Steuerverschlagnis. Das kann zu ausser-
ordentlichen Hirten fithren. Ich sehe nicht ein,
warum man nicht Art. 26, Abs. 1, am Schluss én-
dert, indem man dort sagt, es miisse zu diesem
Zweck dem Steuerpflichtigen ein amtliches For-
mular zugestellt werden. Das ist Pflicht der Steuer-
organe, Gemeindeschreiber, Steuerregisterfithrer.
Wenn sie das nicht machen, sind sie in erster Linie
im Fehler, nicht der Steuerpflichtige. Es heisst
weiter im letzten Absatz des Art. 26: « Uebergehung
bei Zustellung der amtlichen Formulare entbindet
nicht von der Steuerpflicht.» Wenn einer ein amt-
liches Formular nicht bekommen hat, und infolge-
dessen keine Steuererklirung abgegeben hat, ist er
gleichwohl steuerpflichtig, wenn man der Sache auf
den Sprung kommt, aber er kann nicht im drei-
frachen Betrag gebiisst werden, sondern zahlt nur
die einfache Steuer. In Fillen, wo in erster Linie
die Steuerorgane im Fehler sind, sollte man nicht
L.eute biissen. Das sollte man vermeiden, das er-
weckt Unwillen in der Bevolkerung. Sehr wahr-
scheinlich hat man hauptsichlich das Einkommen
1. Klasse im Auge gehabt. Ich habe schon friiher
auf solche Fille aufmerksam gemacht. Es ist mog-
lich, dass in solchen Fillen ab und zu einmal Ver-
mogen zum Vorschein kommt. Aber das sind doch
Ausnahmefille, und aus diesen sollte man nicht
eine Regel konstruieren, um die kleinen Leute zu
beldistigen. Der hauptsichlichste Fall ist z. B. der,
dass ein Bauernsohn aus dem Welschland zuriick-
kommt, im viterlichen Betrieb wieder arbeitet, dass
der Gemeindeschreiber ihn vergisst und ihm keinen
Steuerzettel schickt. Nach dem nun vorgeschlagenen
Wortlaut wiren die Fiskalorgane ohne weiteres be-
rechtigt, Strafsteuern zu beziehen. Das ist eine Un-
billigkeit. Ein anderer Fall ist der, wo die Leute
Sparhefte haben. Einmal gehen die Zinsen in die
Abzugsberechtigung hinein, ein anderes Mal nicht.
In der gegenwiirtigen Zeit, wo die Zinssiitze schwan-
ken, kann man das nicht immer genau sagen. Wenn
nun einem Steuerpflichtigen kein Formular zuge-
stellt worden ist, und wenn man nachher feststellt,
dass er wirklich im Vorjahr steuerpflichtig gewesen
wiire, haben wir wieder eine Steuerplackerei. Das
ist eine Priamierung der Nachlissigkeit der Steuer-
registerfilhrer. Man sollte Art. 40, Abs. 1, Ziff. 3,
lassen, wie bisher, also in der gegenwiirtigen Vor-
lage lit. b von Art. 10 iiberhaupt streichen. Wir ha-
ben hier ein Gesetz iiber die Sanierung der Staats-
finanzen. Ich glaube nicht, dass man aus diesem
Paragraphen fiir die Staatsfinanzen ausserordentlich
viel herausschlagen wird, hochstens soviel, dass man
die Leute verirgert, wie es gegenwirtig im Seeland
der Fall ist, wo man Leute, die seit Jahr und Tag
ihre Steuerformulare getreu ausgefiillt haben, mit
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Formularen und Nachsteuerforderungen bestiirmt.
Sie sollten nur héren, wie dariiber im Seeland ge-
donnert wird. Man sollte nicht mit solchen Bestim-
mungen kommen, durch welche die Plackerei noch
viel grosser wird. In solchen Nachsteuerfillen, das
kennen wir, die wir im Fach titig sind, werden die
Leute vor den Kopf gestossen. Man ist zu wenig
grossziigig. Wenn einer stirbt, und der Nachlass
wird untersucht, so wird ein Wertschriftenertrags-
verzeichnis verlangt. Dann entdeckt vielleicht die
Nachsteuerabteilung, dass einer z. B. zuviel bezahlt
hat. Das glaubt man ihm aber gar nicht, das wird
auch nicht kompensiert. (Widerspruch.) Das wire
mir das erste Mal, dass so etwas passiert, bis jetzt
ist nie kompensiert worden. Ich habe keinen ein-
zigen Fall gesehen. Ich stelle den Antrag aut Strer
chung von lit. b dieses Art. 10.

Roth. Auch ich finde, dass diese Bestimmung
besser umschrieben werden muss. Ich habe schon
bei der ersten Beratung darauf hingewiesen, dass
sie nicht richtig ist, namentlich wenn man die Ver-
anlagung nur alle drei Jahre macht. Wenn eciner
im Jahr nach der Einschitzung mehr Einkommen
bekommt, wiirde er nach dieser Bestimmung, wenn
er das nicht selber angibt, eine Steuerverschlagnis
begehen und miisste gebiisst werden. Dabei ist der
Mann mit seiner Einschatzung absolut korrekt vor-
gegangen. Man misste sagen: «Wer sein steuer-
pflichtiges Einkommen im Moment der Veranlagung
nicht oder nicht vollstindig versteuert.» Damit ent-
geht der Steuerpflichtige nachher der Busse.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich mochte zunichst auf die Aus-
fihrungen von Herrn Stucki wegen der sogenannten
Kompensation antworten. Ich bin hier genau orien-
tiert, da ich diese Kompensation vor einigen Jahren
als Finanzdirektor selbst eingefiihrt habe. Es besteht
cine Verfiigung der Finanzdirektion, ‘dass kom-
pensiert werden soll. Wenn nicht kompensiert wor-
den ist im Einzelfall, so haben die Beamten die
Verfiigung der Finanzdirektion nicht innegehalten.
Ich mochte bitten, dass man mir die Fille unter-
breitet, wo das nicht geschehen ist, dann will ich
nachsehen.

Die gegenwiirtige Rechtslage ist so, dass wir einen
zur Nachsteuer nur dann veranlagen kénnen, wenn er
in seiner Selbstschatzung oder bei der Einvernahme
sein steuerpflichtiges Einkommen nicht oder nicht
vollstindig angibt. Mit andern Worten, wenn einer
iiberhaupt keine Steuererkldrung eingereicht hat,
oder wenn er iiberhaupt nicht einvernommen wor-
den ist, so konnen wir ihn nach dem gegen-
wirtigen (Gesetz nicht veranlagen zZu Nachsteuern.
Das kommt nicht nur hie und da vor, sondern
hiufig, dass einer damit spekuliert, dass er sagt,
er gebe iiberhaupt keine Steuererklirung ab, dann
sei er auf jeden Fall der Nachsteuer enthoben.
Er ldasst es darauf ankommen, wie er eingeschiitzt
wird. Wenn er nicht richtig eingeschiitzt worden
ist, und wenn das nachher entdeckt wird, so kann
er nicht zur Nachsteuer veranlagt werden, weil er
keine Selbstschatzung eingereicht hat.

Nun miissen wir deswegen éndern, weil ja das
Gesetz bis auf 3 Jahre hinaus unter gewissen Vor-
aussetzungen von der Einreichung einer Selbst-
schatzung befreit. Das Gesetz sagt, dass wenn, einer
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in einem Jahr eingeschitzt worden ist, diese Ein-
schatzung unter gewissen Umstinden auf drei Jahre
gelte, infolgedessen konnen wir bei der Nachsteuer
nicht darauf abstellen, ob einer eine Selbstschat-
zung eingereicht hat, sondern miissen den Tat-
bestand anders umschreiben. Darum stehen die
beiden Artikel in einem gewissen Zusammenhang
und wir miissen hier sagen, dass einer nachsteuer-
pflichtig wird, wenn er sein steuerpflichtiges Ein-
kommen nicht oder nicht volistindig versteuert,
ganz unabhédngig davon, ob er eine Selbstschatzung
eingereicht hat oder nicht. Nun, ist es schon so, dass
die Gefahr einer Nachsteuer viel grosser ist, da
unter Umstdnden im Laufe der drei Jahre die Ver-
hiltnisse sich dndern, auch bei solchen, die grund-
sitzlich von der Einreichung einer Selbstschatzung
befreit sind. Im Dekret, dessen Entwurf Ihnen
unterbreitet worden ist, miissen wir die Frage der
Nachsteuerpflicht ganz griindlich regeln. Wir wol-
len nichts Unrechtes, wir wollen mit der ganzen
Geschichte nicht mehr Steuern herausschlagen, wir
haben keine Hintergedanken. Ich gebe die bin-
dende Erklirung ab, dass wir versuchen werden,
zuerst in der Regierung und nachher in der gross-
ritlichen Kommission, die zur Vorberatung des De-
kretes eingesetzt wird, eine LoOsung zu schaffen,
die dem Gedanken Rechnung trigt, dass man einen
nur dann. zur Nachsteuer heranzieht, wenn aus den
Akten hervorgeht, dass er gegen Treu und Glauben
gehandelt hat. Es ist schwer, aus Steuerakten zu
sehen, ob einer gulgliubig oder bosgliubig gehan-
delt hat, aber unserc Absicht ist, nur dann Nach-
steuer im dreifachen Betrag zu erheben, weun aus
den Akten hervorgeht, dass einer gegen Treu und
Glauben gehandelt hat. Nachher liegt es daun bei
der Finanzdirektion, ob sie von der dreifachen Nach-
steuer zuriickgehen will, was in vielen Fillen ge-
schieht. Man sollte formell die Sache im Gesetz so
ordnen, wie es hier vorgesehen ist. Deswegen, weil
wir grundsitzlich fiir gewisse Falle vom Verlangen
ciner Steuererkldrung des Steuerpflichtigen absehen,
muss man auch den Tatbestand dndern.

Angenommen.
Beschluss:
D. Vereinfachung des Steuerwesens.

Art. 9. Durch Dekret des Grossen Rates ist
die Einschitzung bestimmter Gruppen von
Steuerpflichtigen in der Weise zu vereinfachen,
dass diese Steuerpflichtigen in der Regel nur
alle zwei oder drei Jahre eine Selbstschatzungs-
erkldrung einzureichen haben. Der Grosse Rat
kann ferner durch Dekret die Einschitzung be-
stimmter Gruppen von Steuerpflichtigen beson-
ders ordnen; er kann namentlich die Veran-
lagung und den Bezug der Steuern von Liegen-
schaftsgewinnen am Ort der gelegenen Sache
unabhéngig von den iibrigen Steuern verfiigen.

Herr Vizeprisident Bihler tbernimmt den
Vorsitz.
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Art. 10.

Matter, Prisident der Kommission. Ich méchte
doch Herrn Stucki sagen, dass es zutrifft, dass zu-
viel bezahlte Steuern kompensiert werden. Das habe
ich in verschiedenen Féllen in unserer Gemeinde
gesehen,

Roth. Wir sollten ein Gesetz schaffen, das vom
Volk angenommen werden kann. Wenn wir das
wollen, miissen wir gewisse Sicherungen aufnehmen.
Ich mochte den Antrag, den ich vorhin bei Art. 9
stellte, aufrecht erhalten. Es kann dann kein Miss-
trauen auftauchen.

Stucki (Ins). Ich habe Bedenken gegen ein Vor-

.gehen, wie es der Herr I'inanzdirektor vorschligt.

Wenn es i Gesetz positiv heisst, eine Steuer-
verschlagnis begehe, wer im Falle einer Selbst-
einschatzung oder bei der Einvernahme durch eine
Finschatzungs- oder Rekursbehérde sein steuer-
pflichtiges Einkommen nicht oder nicht vollstindig
angebe, kann, das Dekret an diesem Grundsatz nichts
indern.

Wir missten zum mindesten. bei  Art. 40,
Abs. 1, Ziff. 3, sagen, die ndhere Ordnung erfolge
durch Dekret des Grossen Rates. Was die Kompen-
sation anbetrifft, so sagte mir inzwischen unser
Herr Prisident, es werde in der Tat kompensiert,
aber die Verfiigung sei nicht publiziert worden. Er
sei in krassen Féllen auf die Steuerverwaltung ge-
gangen und habe erkldrt, da sei zuviel Steuer be-
zahlt worden; da habe man kompensiert. Ich kenne
verschiedene Fille, wo es genau ersichtlich war,
dass zuviel Steuer bezahlt worden war, wo aber
die Steuerverwaltung den Grundsatz der Kompensa-
tion nicht anwendete. Man kann nur dann eine
Losung finden, wenn man ausdriicklich ein Dekret
vorsieht, in welchem die Grundsitze fiir die Fest-
stellung der Steuerverschlagnis geordnet werden.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Dem Antrag Roth kann man
zustimmen. Wir wollten nicht, dass diese Gefahr
entstehe, dass einer zur Nachsteuer veranlagt wird,
der. auf drei Jahre eingeschitzt war und dessen
sinkommen sich in diesen 3 Jahren #ndert, wobei
er an und fir sich pflichtig wire, von sich aus
vorzugehen und zu sagen, er habe nun ein gros-
seres Linkommen. Ich habe nichts dagegen, wenn
man nun, die Worte «im Zeitpunkt der Veranla-
gung» einfigt.

Prisident. Der Antrag Roth ist unbestritten. und
daher angenommen. Auch dem Wunsch von Herrn
Stucki (Ins) soll Rechnung getragen werden, die
Redaktion wird morgen noch mitgeteilt werden.
Unter diesem Vorbehalt ist Art. 10 angenommen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 10. Das Gesetz iiber die direkten Staats-
und Gemeindesteuern vom 7. Juli 1918 wird
wie folgt abgeéndert:

a) Art. 27 wird aufgehoben.
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b) Art. 40, Abs. 1, Ziff. 3. Wer sein steuerpflich-
tiges Einkommen im Zeitpunkt der Veranlagung
(Einschitzung) nicht oder nicht vollstindig an-
gibt.

Nihere Ausfithrungen erfolgen durch ein De-
kret des Grossen Rates.

c) Art. 44, Abs. 4. Die Gemeinde kann in ihrem
Gemeindereglement eine Gemeindesteuerkom-
mission bestellen und ihre Aufgaben um-
schreiben.

d) Art. 46. Fir die Einschitzung der Einkom-
menssteuerpflichtigen werden, soweit nicht
durch Dekret andere Behorden damit betraut
sind, fiir jede Gemeinde die notwendigen Kom-
missionen gewihlt. Sie bestehen aus:

1. dem vom Regierungsrat gewihlten Vor-
sitzenden;

2. ein bis drei vom Regierungsrat aus den
Einwohnern des Amtsbezirkes gewéhlten
Mitgliedern;

3. ein bis drei von der Gemeinde gewéhlten
Mitgliedern, die der Gemeindesteuerkom-
mission angehoren diirfen;

4. den Ersatzminnern.

Durch Dekret des Grossen Rates wird das
Verfahren der Kommission néher geordnet.

Die Einschitzungsbehorde oder deren Pré-
sident ist befugt, von jedem Steuerpflichtigen
die notwendigen miindlichen oder schriftlichen
Angaben iiber seine Einkommensverhiltnisse
zu verlangen.

Die Entschddigung der Mitglieder ist Sache
des Staates.

e) Art. 47bis, Der Président der Rekurskommis-
sion beurteilt als Einzelrichter:

1. Rekurse, die durch Riickzug oder vor-
behaltlose Zahlung der Steuer oder durch
Erklarung der Steuerverwaltung oder der
Gemeinde gegenstandslos geworden sind.

2. Rekurse, in denen die Einkommenssteuer
auf Grund nicht umstrittener zahlenmaés-
siger Ausweise festzusetzen ist.

3. Rekurse, auf die wegen Verspdtung oder
aus andern formellen Griinden nicht ein-
getreten werden kann.

4. Rekurse, bei denen die streitige Einschét-
zung 2000 Fr. nicht tbersteigt.

Der Prisident der Rekurskommission kann
den Fall zur Beurteilung an das Plenum wei-
sen, wenn die rechtlichen oder tatbestind-
lichen Verhiltnisse es erfordern.

Art. 11.
Angenommen.
Beschluss:
Art. 11. Steuerpflichtig in Kanton Bern

sind in Ergidnzung der Vorschriften des Ge-
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selzes iber die direkten Staats- und Gemeinde-
steuern vom 7. Juli 1918:

Personen und Personengesamtheiten, die
nach Massgabe internationaler Abkommen iiber
Doppelbesteuerung im Kanton Bern oder in
einer bernischen Gemeinde fiir ihr Vermogen
oder fiir Einkiinfte irgendwelcher Art besteuert
werden koénnen.

Der Regierungsrat erldsst die notwendigen
Ausfithrungsbestimmungen in sinngemésser An-
wendung der Vorschriften des Steuergesetzes.

Art. 12
Angenommen.
Beschluss:
Art. 12. Steuerpflichtige, welche ihren

Steuerverpflichtungen gegentiber dem Staate
und den Gemeinden bisher nicht oder unvoll-
stindig nachgekommen sind, welche sich aber
im Laufe des Jahres 1936 freiwillig zur Nach-
zahlung der verschlagenen Steuerbetrige im
einfachen Betrage auf 10 Jahre zuriick (also
fiir die Jahre 1926—1935) melden und zu die-
sem Zwecke die erforderlichen Ausweise vor-
legen, sind von der Entrichtung der dreifachen
Nachsteuer (Art. 40 Steuergesetz) fiir diese
Jahre befreit. Der Regierungsrat ist erméch-
tigt, in den zurzeit hingigen Nachsteuerfillen
diese Grundsétze ebenfalls zur Anwendung
zu bringen.

Diese Bestimmungen kommen nicht zur An-
wendung fiir Félle, in welchen infolge Ver-
mogensverheimlichung bei der Aufnahme von
Nachlass- oder Vormundschafts-Inventaren, die
der Steuerverwaltung vorzulegen waren, be-
gangene Steuerhinterziehungen verdeckt wur-
den.

Der Regierungsrat ist erméchtigt, Verschlag-
nisfélle, die spiter zur Kenntnis der Behorden
gelangen, zu veroffentlichen.

Art. 13.

Matter, Priasident der Kommission. Es sind mir
heute aus der Mitte des Rates Bedenken gegen die
Verdffentlichung der Steuerregister mitgeteilt wor-
den. Ich habe die betreffenden Kollegen beruhigt.
Wenn man den Gemeinden gestattet, die Steuer-
register zu vertffentlichen oder offentlich aufzu-
legen, sollte man nicht Bedenken haben. Friiher
hatten Bern und andere Gemeinden diese Verdffent-
lichung; sie haben keine glinzenden Erfahrungen
gemacht. Ich habe in meiner Praxis gesehen, dass
das Interesse nicht gross ist. Der betreffende Kol-
lege hat mir erklirt, er werde keinen Antrag stellen,
es wire aber doch gut, wenn dem Rate von diesen
Bedenken Kenntnis gegeben werde. Das ist hiemit
geschehen.

Angenommen.
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Beschluss:

Art. 13. Die Steuerregister sind offentlich.
Den Gemeinden ist gestattet, die Steuerregister
zu verdffentlichen oder offentlich aufzulegen.

Art. 14.

Angenommen.

Beschluss :
E. Vereinfachung des Armenwesens.

Art. 14. Das Gesetz iiber das Armen- und
Niederlassungswesen vom 28. November 1897
wird wie folgt abgedndert:

«) § 16, Absatz 3. Das Verfahren vor dem Regie-

rungsstatthalter ist gebiihren- und stempelfrei.
Der Staat trigt die Auslagen. Im Verfahren vor
dem Regicrungsrat kénnen der unterliegenden
Partei die Gebiihren und Auslagen auferlegt
werden,

b) § 18 wird aufgehoben,
¢) § 36. Personen, welche auf dem Etat der dau-

ernd Unterstiitzten gestanden sind, haben die
vom zuriickgelegten 16, Altersjahr an erhaltene
Unterstiitzung zuriickzuerstatten, wenn sie in
Verhiltnisse gelangen, bei denen ihnen die
Riickerstattung zugemutet werden kann. Hinter-
lassen sie bei ihrem Tode Vermogen, so haftet
die Erbschaft fiir die Riickerstattung. Die Er-
ben haften nur, soweit sie aus der Erbschaft
bereichert sind.

Sind Kinder dauernd unterstiitzt, so ist der-
jenige, der nach Gesetz unterstiitzungspflichtig
war, im Sinne von Absatz 1 zur Riickerstattung
verpflichtet unter Abzug der bereits geleisteten
Beitrige.

Die Hilfte der Riickerstattungen fillt in die
Kasse der Armenpflege der dauernd Unter-
stiitzten, die andere Hilfte in die Spendkasse.

Streitigkeiten iiber die Riickerstattungspflicht
entscheidet erstinstanzlich der Regierungsstatt-
halter, oberinstanzlich der Regierungsrat. Zu-
stindig ist der Regierungsstatthalter des Wohn-
orts des Beklagten. Wohnt der Beklagte ausser-
halb des Kantons, so ist der Regierungsstatt-
halter seines Heimatorts zustindig.

Die Armendirektion kann unter billiger Be-
riicksichtigung der Verhdltnisse einen ange-
messenen Nachlass gewihren,

d) § 37 wird aufgehoben.
¢) § 52. Die Vorschriften des § 36 werden sinn-

gemiss auf die voribergehend unterstiitzten
Personen angewandt. Die Riickerstattungen fal-
len in die Spendkasse.

f) § 63, neuer Absatz 2. Die Vorschriften der

§§ 36 und 52 sind sinngemdiss anwendbar auf
Personen, die vom Staat .unterstiitzt worden
sind. Die Riickerstattungen fallen in die Staats-
kasse.

g) § 105, Absatz 3 und neuer Absatz 4. Den be-

teiligten Gemeinden steht fiir den Fall der Auf-
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nahme oder Nichtaufnahme auf den Etat, vom
Tage der Kenntnisnahme an gerechnet, der Re-
kurs an das Regierungsstatthalteramt zu. Das
Verfahren ist gebiihrenfrei. Parteikosten werden
keine gesprochen.

Die unterliegende Partei kann die Weiter-
ziehung an die Armendirektion erkliren, welche
endgiiltig entscheidet, und die der in diesem
neuen Verfahren unterliegenden Partei auch die
Kosten der Weiterziehung auferlegt.

Art. 15.
Angenommen.
Beschluss :

F. Verschiedene Bestimmungen.

Art. 15. Das Gesetz tber die Verwendung
der Geldbussen vom 2. Mai 1886 und Art. 6
des Gesetzes betreffend das bernische Polizei-
korps vom 6. Mai 1906 werden aufgehoben.
Die Bussen fallen in die Staatskasse. Verleider-
anteile, die in besondern Gesetzen vorgesehen
sind, werden nur ausgerichtet, wenn die Busse
bezahlt wird.

Art. 16.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe bereits im Eintretens-
votum darauf aufmerksam gemacht, dass der Art. 16
neu ist. Die Frage der Erhohung der Hausierpatente
war in der ersten Beratung nicht behandelt worden.
lch mochte die Herren nun besonders auf die Er-
hohung der Hausierpatente hinweisen. Wir haben
im gegenwirtigen Gesetz fur einfaches Hausieren
5—100 Fr. Das soll nun erhoht werden fir Hau-
sieren mit Handkarren und Hundefuhrwerken oder
Traglasten von 10 auf 100 Fr. Im Gegensatz zun
geltenden Gesetz wird in Ziffer 2 eine ganz neue
Bestimmung eingefithrt, nidmlich Hausieren mit
Pferdefuhrwerken oder Motorfahrzeugen, mit einem
Ansatz von 30—300 Fr. im Monat. Ziffer 3 ent-
spricht dem gegenwirtigen Gesetz, der Ansatz ist
etwas erhoht worden. Die Gebithr fiir den Betrieb
eines Handwerks im Umherziehen war bisher im
Jahr bis zu 200 Fr. Sie wird nun im Monat auf
5—100 Fr. erhoht.

Diesen Erhohungen stehen Erleichterungen ge-
gentiber. Im gegenwiirtigen Gesetzestext heisst es,
dass armen, gebrechlichen Hausierern die Patent-
gebithr erméssigt werden kann. Wir gehen weiter
und sagen: «Armen oder gebrechlichen Hausierern
kann die Patentgebiihr erméssigt oder erlassen wer-
den.» Es kann einer arm sein, auch wenn er nicht
gebrechlich ist, oder gebrechlich, wenn er nicht
arm ist. Da wir die Ansiitze im Tarif erhoht haben,
haben wir gefunden, man sollte den Behérden die
Méglichkeit geben, in ausserordentlichen Verhéltnis-
sen weiter entgegenzukommen. Neu ist ferner die
Bestimmung, dass man ausserkantonale Hausierer
stidrker belastet als im Kanton wohnhafte.
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Matter, Prisident der Kommission. Die Kom-
mission stimmt zu.

Meister. Dieser Artikel ist ohne Zweifel einer
von denen, die das Gewerbe sehr interessieren wer-
den und durch die eine Opposition gegen das Gesctz
beseitigt wird. In einer Zusammenkunft von Gross-
riten, die dem Gewerbe angehéren, wurden noch
zwel Antriige gestellt, die ich hier begriinden mochte.
Der erste geht dahin, es sei in Alinea 2 eine neue
Ziffer 5 einzufiigen: « Fir das Einsammeln von Re-
paraturauftrigen 5—50 Fr. im Monat.» Es handelt
sich hauptsichlich darum, Schuhmacher auf dem
Land zu schiitzen gegen diese Konkurgenz der kan-
tonaler. und ausserkantonalen Schnellsohlereien und
Schuhfabriken, die angefangen haben, in den Ge-
meinden die alten Schuhe zu sammeln zur Repara-
tur, und sie in diese Geschifte spedieren zu lassen.
Es ist sogar ein Fall bekannt, wo die Frau eines
Landjigers dieses Geschift besorgt hat. Es ist klar,
dass alle diese Kleinhandwerker durch diese gros-
sen Geschifte, die teilweise im Kanton tberhaupt
keine Steuern bezahlen, schwer konkurrenziert wer-
den. Diese Art der Gewerbeausiibung sollte erfasst
werden. Man kann nicht sagen, das sei Ausilibung
cines Gewerbes im Umherziehen, da ja die Inhaber
dieser Sammelstellen nicht herumreisen.

Der zweite Antrag geht dahin, den Zuschlag fiir
nicht im Kanton wohnhafte Hausierer auf 509/, zu
stellen. Dieser Antrag ist begriindet, so bald man
darauf verweist, wic andere Kantone, speziell Waadt
oder Freiburg, ausserkantonale Hausierer belasten,
zur Patentierung iiberhaupt nicht zulassen oder die
Gebithr so erhohen, dass die Leute kein Interesse
haben, ein Patent zu Iésen. Es ist nicht abwegig,
wenn sich der Kanton Bern auch etwas besser
schiitzt. Ich gebe zu, 309/, sind schon ein kleiner
Schutz, aber man kann ja gut auf 509/, gehen; wir
wissen nicht, was noch alles kommt auf dem Hausier-
markt. Wenn das Bundesgericht wirklich findet,
diese Erhohung sei prohibitiv, kann man sie immer
noch herabsetzen. Es wire vielleicht interessant,
cinen Entscheid zu bekommen.

Wyss (Biel). Ich hitte gern vom Heérrn Finanz-
direktor Aufschluss gehabt, ob diejenigen, die nach
Biel auf den Markt kommen mit kleinen Autos
und nach dem Markt gewisse Quartiere absuchen,
cbenfalls unter Art. 16, Ziff. 2, fallen.

Mani. Mir fillt das letzte Alinea auf, wo es
heisst, dass der Patentinhaber jeder Gemeinde, in
welcher er sein Gewerbe ausiiben will, eine Ge-
bithr zu entrichten habe, die marchzihlig berechnet
bis zur Hohe der Staatsgebiihr gehen darf. Wenn
die monatliche Gebiithr 5 Fr. betriigt, wiirde fiir
die Bewilligung in der Gemeinde pro Tag 20 Rp.
bezahlt werden miissen. Ich wohne in einer Ge-
gend, wo kleine (Gemeinden Miihe haben, die ganze
Kontrolle zu fithren, wenn sie dafiir keine hohere
Gebiihr verlangen konnen. Ich habe auch das Ge-
fiihl, es sei nicht recht gegeniiber den ansiissigen
Gewerbetreibenden, dass man. diese Hausiererei dul-
det, die eine wahre Last ist. Man sollte diese
Hausiererei etwas erschweren. Wir haben im vori-
gen Winter vom Regierungsstatthalteramt Weisung
bekommen, Kontrollen. zu fithren. Da muss tiglich
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jemand auf dem Bureau sein, denn die Hausierer
kommen in Massen, so dass das fast einen Beamten
erfordert. Wenn keine ‘hohere Gebiihr als 20 Rp.
pro Tag erhoben werden darf, ist das eine Be-
lastung der Gemeinde. Ich mochte daher beantra-
gen, dass Minimum auf mindestens 50 Rp. anzu-
setzen.

Meier (Biel). Der Antrag Meister meint die Gros-
sen, trifft aber die Kleinen, die Scherenschleifer,
Schirmflicker, die ihre Auftrige sammeln und Pa-
tente bezahlen. Ich mochte bitten, eine Fassung zu
withlen, die es ermdglicht, wirklich die Grossen zu
treffen. Man sollte z. B. einfiigen «in fremdem Auf-
trag ».

Guggisberg, Finanzdircktor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn ich Herrn Wyss richlig ver-
standen habe, ging seine Anfrage dahin, ob ein
Bauer, wenn er mit dem Auto oder mit Pferde-
fuhrwerk auf den Markt fihrt und dort seine Pro-
dukte nicht absetzt, das, was er nicht abgesetzt hat,
in der Stadt herum verhausiert, auch dicsem Tarif
unterliegt. Das hat mit Hausieren nichts zu tun; Hau-
sieren mit Lebensmitteln ist, wenn ich nicht irre, so-
wieso verboten und der Mann wird bestraft wegen un-
erlaubten Hausierens, er kann also nicht einfach ein
Hausierpatent 1osen, da er ein solches dafiir nicht
bekommt. Ich weiss, dass man in der Stadt Bern
verboten hat, dass die Verkdufer nach dem Markt
noch in den. Gassen hausieren.

Was nun die Gemeindegebiihr anbetrifft, so ent-
spricht diese Bestimmung dem bisherigen Text. Die
meisten Gemeinden, machen das auch so, sie be-
ziehen eine Gebithr fiir das Hausieren in ihrem
Gemeindebezirk. Ob man da ein. Minimum vor-
schreiben soll, ist fraglich; nach meiner Ansicht
wiirde das zu weit gehen.

Der Antrag Meister, eine neuc Ziffer 1 einzu-
fithren fiir das Einsammeln von Reparaturauf-
trigen im Umherziehen, wire nicht so abwegig.
Wenn einer im Land herum Auftrige sammelt, soll
er auch der Patentgebithr unterworfen werden koén-
nen. Mau sollte aber diesen Antrag mit Ziffer 3 ver-
binden, und nicht eine eigene Ziffer machen.

Was die Erhohung des Zuschlages fiir ausser-
kantonale Hausierer betrifft, muss man in Betracht
zichen, dass wir grundsitzlich Schweizerbiirger
cigentlich gleich behandeln miissen, wie Berner. Wir
verlangen auch, dass Berner in andern Kantonen
gleich behandelt werden. Wenn wir einen Unter-
schied machen im Patentgebiihrenbezug, so darf
man damit nicht zu weit gehen, denn die Gefahr be-
steht, dass das Bundesgericht sagen konnte, das sei
bundesrechtswidrig, wenn wir ausserkantonale Hau-
sierer mehr belasten als die eigenen. Es ist umso
gefdhrlicher, derartige Bestimmungen aufzunehmen,
je hoher man im Ansatz geht. Wenn es sich um
einen kleinen Zuschlag handelt, wird man ihn durch-
gehen lassen. Wenn man zu weit geht, so ist die
Gefahr eines staatsrechtlichen Rekurses viel grosser
und damit auch die Gefahr, dass die ganze Bestim-
mung beseitigt wird. Deshalb sollte man es bei 309/,
bewenden lassen. Herr Regierungsrat Joss hat im
Regierungsrat darauf aufmerksam gemacht, dass die
Direktion des Innern 509/, wollte, dass aber die
Handels- und Gewerbekammer gefunden habe, man
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sollte es bei 309/, bewenden lassen. Diesem Antrag
hat sich die Regierung angeschlossen.

Matter, Prisident der Kommission. Zu den An-
trigen hat die Kommission nicht Stellung nehmen
konnen. Ich mochte beantragen, Ziffer 3 zu er-
ginzen: «Fir den Ankauf von Waren im Umbher-
ziehen und das Einsammeln von Reparaturauftri-
gen ...» Dabei mdchte ich bitten, den Ausfithrungen
von Herrn Meier Beachtung zu schenken. Es kann
sich nicht darum handeln, Schirmflicker, Kessel-
flicker und andere kleine Leute hoher zu belasten,
wir miissen daher die Bestimmung haben, dass man
erméssigen kann. Anders sollte man diejenigen tref-
fen, die Schuhreparaturen einsammeln. Es ist fiirch-
terlich, wie das hier zugeht, und ich wiire da schon
fir ein Zugreifen zu haben.

Meister. Es ist klar, dass wir nicht diese kleinen
Leute mehr belasten wollen. Es wiire vielleicht mog-
lich, diese Absicht zu verdeutlichen, indem man
sagt: «fiir fremde Rechnung ».

Priisident. Der Antrag Meister zu Ziffer 5 ist
nicht bestritten; die definitive Redaktion wird vor-
behalten. Dagegen ist der Antrag Meister auf Er-
hohung des Zuschlages fir ausserkantonale Hau-
sierer von 30 auf 509/, bestritten. '

Meier (Biel). Der Antrag Meister ist in dem
Sinne, wie er gestellt worden ist, bestritten. Nach
der Formulierung, dic Herr Meister vorschligt, wer-
den unbedingt die kleinen Leute betroffen, die klei-
nen Schuhmacher, die in ein, zwei oder drei Dérfern
die Reparaturen besorgen. Ich mdchte daher bitten,
eine andere Formulierung zu suchen, sonst miisste
ich Ablehnung beantragen.

Abstimmung.

Abs. 4.
I'iir den Anirag der vorberatenden

Behorden (300/,) . . . .. Mehrheit.
Fiir den Antrag Meister (509/,) . Minderheit.
Abs. b.

Fir den Antrag Mani . Mechrheit.

Abs. 2.

Priisident. Die Einfiigung einer neuen Ziffer 5
nach Antrag Meister ist nicht bestritten.

Steinmann. Der Herr Prisident hat wohl iiber-
hort, dass Herr Dr. Meier erklidrt hat, er bekiimpfe
den Antrag Meister in der Form, wie er vorliegt,

grundsitzlich, da damit die Leute getroffen werden,

die man nicht treffen wolle.

Meister. Wir sind ecinverstanden, wir werden
versuchen, ‘bis morgen eine andere Fassung zu
finden

Priisident. In diesem Fall wird der Artikel zu-
riickgestellt.

gy
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Vertagungsfrage.

Priisident. Es besteht die Moglichkeit, dass wir
bis morgen mittag fertig werden; daher werden wir
die Wahl eines Bankprisidenten der Kantonalbank
morgen vornehmen.

Schluss der Sitzung um 5!/, Uhr.

Der Redaktor:

Vollenweider.
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Zweite Sitzung.

Dienstag, den 16. April 1935,
vormittags 81/, Uhr.

Vorsitzender: Priisident Spycher.

Der Namensaufruf verzeigt 214 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 14 Mitglieder, wovon
" mit Entschuldigung die Herren: Anliker, Béschlin,
Jakob, Lauper, Mouche, Périat, Roggli, Rollier,
Romy, Schneiter (Lyss), Studer; ohne Entschul-
digung abwesend sind die Herren: Gressot, Martig,
Miilchi.

Tagesordnung:

Gesetz

iiber

die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichites
im Staatshaushalt.

Fortsetzung der zweiten Bératung.
(Siche Seite 164 hievor.)
Art. 16.

IFortsetzung.

Prisident. Is ist noch der Antrag Meister zu
behandeln.

Meister. In Abinderung des gestrigen Antrages
schlagen wir zu Art. 16, Absatz 2, folgende neue
Ziffer 5 vor:

« Fir das Einsammeln von Reparaturauftrigen
im Auftrage und fiir Rechnung Dritter Fr. 5—50.»

Ich glaube, auch Herr Dr. Meier konnte sich mit
dieser Fassung ecinverstanden erkldren, weil ja so
diese kleinen Leute doch bestimmt nicht betroffen
werden, die man ja schiitzen will.

Borer. In meiner Eigenschaft als kleiner Leder-
hiindler vom Lande kenne ich diese Verhiltnisse
gut und ich halte es deshalb fiir notwendig, hier
ein Wort fiir die Schuhmacher einzulegen. Wenn
cin Schuhmacher starb, hiess es frither: «<Wenn es
schon gewesen war, so war es Miihe und Arbeit. »
Jetzt miisste man aber schon eher sagen: «... war
es Mithe und keine Arbeit. »

Ich mochte also den Antrag Meister wirmstens
unterstiitzen. Es miissen die Schnellsohlereien ge-
troffen werden, die die Schuhe bei den Leuten ein-
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sammeln lassen. Wir miissen doch zu unserm
Schuhmacherhandwerk Sorge tragen. Moge der
Schuhmacher an séinem Horizonte wieder etwas
voii dem bekannten Silberstreifen sehen!

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bin mit dem Antrage einver-
standen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 16. Art. 23 des Gesetzes vom 9. Mai
1926 iiber den Warenhandel, das Wander-
gewerbe und den Marktverkehr wird wie folgt
geiindert:

Fiir das Patent ist eine Staatsgebiihr zu ent-
richten, deren Hohe sich tarifmissig nach der
Gultigkeitsdaver des Patentes, dem Waren-
umfang und dem Warenwerte richtet. Sie bhe-
trigt:

1. Fir das Hausieren mit Trag-
lasten, mit Handkarren oder
Hundefuhrwerken e

2. Fiir das Hausieren mit Pferde-
fuhrwerken oder Motorfahr-
zeugen . . . . . . . . . »

3. Fir den Ankaul von Waren im
Umbherziehen . . . . . . . »

4. Fiir den Betrieb eines Hand-
werkes im Umherziehen . . . »

. Fiir das Einsammeln von Re-
paraturauftrigen im Auftrage
und fiir Rechnung Dritter . . » 5— 50

Armen oder gebrechlichen Hausierern kann
die Patentgebiihr ermissigt oder erlassen wer-
den.

Fiir nicht im Kanton wohnhafte Hausierer
kann ein Zuschlag bis auf 300/, erhoben wer-
den.

Ueberdies hat der Patentinhaber jeder Ge-
meinde, in welcher er sein Gewerbe ausiiben
will, eine Gebiihr zu entrichten, die — march-
zihlig berechnet -— bis zur Hohe der Staats-
gebiihr gehen darf.

im Monat

Fr. 10--100

30—300
5— 50

5—100

Tt

Art. 17.
Angenommen,.

Beschluss:

Art. 17. Art. 89, Abs. 1, des Gesetzes iiber
das Gemeindewesen vom 9. Dezember 1917
wird aufgehoben und ersetzt durch folgende
Bestimmung :

Fur die Erteilung oder Zusicherung des
Gemeindebiirgerrechtes kann durch die Ein-
wohnergemeinde oder eine Gemischte Gemeinde
eine Gebiihr von hdchstens 2000 Fr. bezogen
werden. Davon sind 20°% dem Schulgut und
806 dem Armengut der Gemeinde zuzuwen-
den. Die Staffelung der Gebiihr soll nach den
Einkommens- und Vermdgensverhéltnissen des
Bewerbers und nach seiner Aufenthaltsdauer
in der Gemeinde erfolgen.



(16. April 1935.)

Art. 18.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 18. Die Regierung stellt Bestimmungen
auf fiir die Bekdimpfung des Doppelverdiener-
tums, gleichgiiltig ob beide Ehegatten oder nur
der eine Teil in der Staatsverwaltung oder im
Lehrkorper beschéftigt sind.

Diese Bestimmungen sollen die Beriicksichti-
gung der sozialen Verhiltnisse des einzelnen
Falles ermoglichen.

Erscheint das Doppelverdienertum im ein-
zelnen Fall als sozial unberechtigt, so kann die
Regierung entweder eine Versetzung in eine
tiefere Besoldungsklasse vornehmen oder die
Ausrichtung von Dienstalterszulagen ganz oder
teilweise einstellen.

Art. 19.

M. Bouchat. L’art. 19, & son deuxiéme alinéa,
prévoit que demeure réservée la loi du 21 mars
1920 sur la participation de I'Etat a4 la construction
et & I'exploitation des chemins de fer. Je vous pro-
pose d’'y faire l'adjonction suivante:

«En outre, le canton peut venir en aide a des
entreprises de transport en difficultés financiéres,
conformément a l'arrété fédéral du 13 avril 1933
ou & d’autres arrétés analogues.»

Cette proposition est motivée par les considéra-
tions suivantes:

La loi du 21 mars 1920, & son art. 25, prévoit
que «I'Etat peut, en outre, participer & I'aide dont
des entreprises ferroviaires tombées dans des diffi-
cultés par suite de la guerre bénéficient & teneur
de l'arrété fédéral du 18 décembre 1918, concernant
les secours aux entreprises de transport en souf-
france. »

Comme vous le voyez, cet art. 25 contient deux
dispositions qu’il est indispensable de relever ici.
D’une part, il vise le cas des chemins de fer aux
prises avec des difficultés financiéres par suite de
la guerre; d’autre part, il se base sur 'arrété fédéral
du 18 décembre 1918 qui, en son article premier,
dispose: «Le Conseil fédéral est autorisé, confor-
mément aux dispositions ci-apres, & pourvoir, d’en-
tente avec les cantons et les communes, & ce que
I'exploitation des entreprises privées de chemin, de
fer et de navigation dont I'importance est considé-
rable pour le trafic général du pays entier ou d’une
de ses régions, soit maintenue, méme dans le cas
ou, par suite de circonstances résultant de la guerre,
les recettes ne couvriraient pas les dépenses d’ex-
ploitation.» Or, cet arrété fédéral a été abrogé et
remplacé par celui du 13 avril 1933, dont larticle
premier prévoit que «le Conseil fédéral est auto-
risé a accorder, en collaboration avec les cantons,
aux entreprises privées de chemin de fer et de navi-
gation tenant une place importante dans I’économie
nationale et capables, en temps normal, de se suf-
fire d’'une maniére durable, une aide leur permet-
tant de maintenir l'exploitation ‘lorsque, par suite
de la crise, les recettes ne couvrent pas les dépenses
d’exploitation. »
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Vous saisissez d’emblée la différence essentielle
entre les deux arrétés fédéraux: le premier parle
des difficultés nées de la guerre, le second de celles
qui sont la conséquence de la crise.

La loi du 21 mars 1920, ou sont visées seule-
ment les entreprises ferroviaires tombées dans des
difficultés financiéres par suite de la guerre, ne
correspond plus & la teneur actuelle de 1’arrété fé-
déral de 1933. Il importe de rétablir la concordance
entre les textes légaux, cantonal et fédéral. faute
de quoi il devient impossible de se baser sur des
dispositions légales permettant l'assainissement fi-
nancier des chemins de fer dont il est question.

Peut-étre objectera-t-on que l'on pourrait éviter
cet inconvénient en donnant une interprétation ex-
tensive aux dispositions tant de la loi du 21 mars
1920 que de l'arrété d’avril 1933, en précisant qu’il
s'agit bien, ici encore, d’entreprises ferroviaires

. dont les résultats sont compromis par suite de la

guerre. Permettez-moi de dire que cette interpréta-
tion pécherait par la base car on ne peut évidem-
ment pas établir une confusion entre les faits dé-
coulant de la guerre et les effets de la crise, alors
méme que, trés souvent, celle-ci est une consé-
quence de celle-la.

A mon avis, il est absolument indispensable, pour
conserver au texte légal sa valeur, de remédier a
cette lacune, en précisant que les dispositions de
la loi doivent étre mises en concordance avec celles
du nouvel arrété fédéral de 1933.

Si je crois devoir présenter ces observations et
proposer une adjonction, au texte de l'art. 19, c’est
pour le motif qu'il existe déja, quant & l’mberpreta-
tion de la loi cantonale et des arrétés fédéraux,
certains précédents qui en démontrent la lacune.
Ainsi, la Compagnie du chemin, de fer régional Sai-
gnelégier-La Chaux-de-Fonds ayant, en son temps,
sollicité de la Confédération l'octroi de subventions
par suite de sa situation financiére précaire, vit sa
requéte repoussée une premiére fois, pour la raison
que l'arrété de 1918, encore en vigueur & 'époque
de la requéte, s’'appliquait seulement & des entre-
prises dont les difficultés étaient une conséquence
de la guerre, alors que dans I'espéce elles étaient
considérées comme provenant de la crise. Apres
I'entrée en vigueur de l'arrété fédéral d’avril 1933,
la Confédération n’a plus fait cette objection puis-
qu'il prévoyait l'aide aux entreprises ferroviaires
atteintes par la crise; par contre, 'Etat de Berne,
a I'heure actuelle encore, refuse toute aide a cette
entreprise, en partie faute de moyens législatifs suf-
fisants, en partie faute de fonds.

Comme vous le voyez, la question que je me
permets de soulever ici n'est pas purement théo-
rique. Il est inutile de laisser renouveler & d’autres
entreprises ferroviaires l'expérience malheureuse
faite par le Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. II en
serait ainsi, par exemple, pour le Montreux-Ober-
land bernois qui, devant également solliciter 1'aide
de I'Etat, ne saurait obtenir satisfaction faute de
moyens léga.ux permettant de faire droit &4 sa de-
mande, puisque sa déconfiture est due non & des
faits de guerre, comme le prévoit la loi bernoise,
mais 4 des effets de la crise.

En suggérant l’adjouctmn en question, il est bien
évident qu’il ne saurait s’agir d’astreindre le Gou-
vernement & prendre des mesures d’assistance dans
tous les cas qui pourraient lui étre soumis, mais
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simplement de lui fournir les moyens légaux qui
lui faisaient défaut jusqu'ici lorsqu’il était appelé
4 apprécier la situation d’entreprises ferroviaires
dans le besoin et & dire si l'aide financiére de-
mandée pouvait ou non étre accordée. Il ne s’agit
donc pas d'une nouvelle obligation imposée a I'Etat,
mais d'un moyen approprié mis & sa disposition,
et nécessaire si 'on veut pouvoir faire usage des
dispositions légales prévues ici & l'art. 19.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es handelt sich beim Antrag von
Herrn Bouchat um eine ausserordentlich wichtige
Sache, nimlich darum, ob wir eine Bestimmung in
das vorliegende Gesetz aufnehmen wollen, wonach
der Staat den notleidenden Bahnen Beitrige gewih-
ren konnte, wenn sie ohne eine solche Hilfe ihren
Betrieb nicht mehr aufrechterhalten kénnten. Sie
konnen die Tragweite einer solchen Vorschrift ohne
weiteres erkennen. Das wiirde so viele Mittel er-
fordern, dass wir die notwendigen Gelder gar nicht
mehr aufbringen koénnten. Der Antragsteller hatte
allerdings nur die Dekretsbahn Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds im Auge. Wir sollten nach seinem
Antrage dieser Bahn jedes Jahr einige Tausend Fran-
ken geben, damit sie ihren Betrieb aufrechterhalten
kann. Wenn wir aber dieser Bahn einen solchen
Beitrag gewdhren wiirden, dann kdmen gleich an-
dern Tags schon die Tavannes-Les Brenets-Bahn,
die Sensetal-, die Tduffelen-Ins-, die Ramsei-Sumis-
wald-Huttwil- und ganz sicher auch die Montreux-
Oberland-Bahn und noch andere, die alle das gleiche
verlangen wiirden. Das wiirde dann den Staat nicht
bloss auf einige Tausend Franken, sondern viel-
leicht auf 60,000, 70,000 oder 100,000 Fr. zu stehen
kommen. Kurz, es entstiinde uns eine ganz neue
Ausgabe. Das will nun der Regierungsrat angesichts
der gegenwirtigen Finanzlage nicht.

Allerdings wird jetzt nur ganz harmlos gesagt:
«pour donner & I'Etat la faculté, la possibilité ».
Wenn es jedoch in einem bernischen Gesetz heissst:
«Der Staat kann ...», so heisst das praktisch tat-
sidchlich: «Der Staat muss ...». Wir wiirden ja
dann, falls dieses Gesetz verworfen werden sollte,
anldsslich des Zuriickkommens auf einzelne Ge-
setzesbestimmungen, wozu wir dann genétigt wiren,
sehen, dass iiberall dort, wo es heisst: «kann », ka-
tegorisch gefordert und gesagt wird: Der Staat muss
das und das tun. Wir wiren, so bald wir die Mog-
lichkeit zu solchen Beitragsleistungen schaffen wiir-
den, verloren.

Heute haben wir folgende Rechtslage: Art. 24
des Gesetzes betreffend Beteiligung des Staates am
Bau und Betrieb von Eisenbahnen vom 21. Mirz
1920 sagt: «... Ausserdem kann der Staat sich an
der Hilfeleistung beteiligen, wenn sie den infolge des
Krieges in Schwierigkeiten geratenen Bahnen gemiss
Bundesratsbeschluss vom 18. Dezember 1918 be-
treffend Hilfeleistung an notleidende Transportunter-
nehmungen durch Gewidhrung von Vorschiissen zu-
teil wird.» Wir haben also im heute geltenden Ge-
setz einen Hinweis auf eine Bundesratsverordnung
vom 18. Dezember 1918 betreffend Hilfeleistung an
notleidende Transportunternehmungen. Aber man
kann sich nicht mehr darauf stiitzen, weil diese
Bahnen nicht infolge des Krieges, sondern der Krise
in Not geraten sind. Zudem hatte die Hilfeleistung
nach dieser Verordnung vom 18. Dezember 1918
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— und das ist der materielle Unterschied — nur
den Charakter eines Darlehens, das wieder zuriick-
zuzahlen war. Der Bundesratsbeschluss vom April
1933 dagegen geht wesentlich weiter, indem er Bei-
trige & fonds perdu fiir die Deckung der laufenden
Betriebsdefizite der Bahnen vorsieht. Wenn nun die
Eidgenossenschaft solche Hilfe leisten kann, so ist
das gut und recht. Wir aber haben die Mittel nicht,
um solche Beitrdge auch noch zu gewéhren. Ich
wiirde aber diese Griinde gar nicht ins Feld fiihren,
wenn wir nicht ohnedies fiir die Eisenbahnen so
viele und ungemessene jahrliche Leistungen auf-
bringen miissten. Im Jahre 1933 haben wir allein
fiir die Verzinsung der Eisenbahnlasten — ganz ab-
gesehen von den Vorschiissen fiir die Elektrifizie-
rung — 7,4 Millionen Franken aufbringen miissen.
Nun will man den Staat fiir die Bahnen nochmals in
Anspruch nehmen! Da mache ich einfach nicht mehr
mit. Auch der Regierungsrat ist dieser Ansicht.

Ich mochte Ihnen also sehr empfehlen, diesen
Antrag abzulehnen.

M. Bouchat. L’argumentation de M. le directeur
des finances n’affaiblit en rien, je crois, la valeur
de mon exposé. Il a paru supposer que c’est seule-
ment de ma part une intervention en faveur du
chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds; c’est
inexact. :

Jai évoqué ce précédent uniquement afin de dé-
montrer ce qui arriverait lorsque d’autres entre-
prises ferroviaires en difficulté demanderaient 1'as-
sistance de I'Etat. Il prétend également que si nous
employons le mot «kann», pour le Gouvernement
cela signifie «muss». C'est une interprétation un
peu large du texte dont je propose l'adjonction a
I'art. 19. Encore une fois, nous entendons bien que
I'Etat ait simplement le moyen d’apprécier la situa-
tion financiére des chemins de fer qui sollicitent
son aide et de dire qu’il peut — ou ne peut pas
— leur donner satisfaction lorsque les difficultés
sont une conséquence de la crise; ce qui est le cas
non seulement pour des entreprises de chemin de
fer du Jura, mais aussi pour celles de I'Oberland
et pour certaines du Seeland.

Je veux croire, Messieurs les députés, que vous
ne pourrez pas suivre 'argumentation du Gouver-
nement. Il ne faudrait pas que, dans 'avenir, il pit
opposer & toutes les demandes d’aide un non pos-
sumus en se fondant sur le défaut des textes Ié-
gaux imprécis, tels qu’ils découlent actuellement de
l'opposition entre 1'arrété fédéral de 1933 et notre
loi bernoise.

Abstimmung.

Fir den Antrag ‘der vorberatenden
Behorden | . .

2 Mehrheit,
Fiir den Antrag Bouchat .

Minderheit.

Beschluss:

Art. 19. An die Ausrichtung gesetzlich be-
stimmter finanzieller Leistungen an die berni-
schen Eisenbahnen und Verkehrsunternehmun-
gen konnen Bedingungen gekniipft werden, wel-
che im Interesse der bernischen Verkehrspolitik
oder zur Vereinfachung und Rationalisierung
des Betriebes als notwendig erscheinen. ’
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Das Gesetz betreffend Beteiligung des Staa-
tes am Bau und Betrieb von Eisenbahnen vom
21. Mirz 1921 bleibt vorbehalten.

II. Bereitstellung von Mitteln fiir dringende
Aufgaben.

Art. 20.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier besteht eine Differenz zwi-
schen Regierungsrat und Kommission.

Die Kommission schligt vor, aus den durch
dieses ‘Gesetz zu schaffenden Mitteln 100,000
Franken frei zu machen zur Stiitzung der durch die
Krise in der Landwirtschaft und durch Verdienst-
ausfall schwer bedringten kleinbduerlichen Exi-
stenzen, denen mangels gesetzlicher Grundlagen
weder von der Bauernhilfskasse noch von der Ar-
beitslosenversicherung geholfen werden kann. An
und fir sich ist ja dieser Antrag begreiflich. Es be-
finden sich sicherlich unter diesen Leuten manche,
die der Unterstiitzung des Staates wiirdig wiren.
Aber wir haben nun ohnedies schon fiir die Unter-
stiitzung notleidender Landwirte neu die Gewéh-
rung einer Million jdhrlich in dieses Gesetz aufge-
nommen. Wenn man nun dariiber hinausgeht, reicht
es nicht mehr fiur alle Zwecke, die das Gesetz ver-
folgen will. Und dann will man ja mit diesem Ge-
setz auch noch das Defizit beseitigen.

Aus diesen Griinden beantragt Ihnen der Regie-
rungsrat, diesen Antrag, auch jenen betreffend die
Gewdhrung eines weitern Kredites von 50,000 F'r.
fiir die Stiitzung kleingewerblicher Betriebe, abzu-
lehnen. Besonders was den Kredit von 50,000 Fr.
anbelangt, ist durchaus mit Recht gesagt worden,
es sei nur ein Tropfen auf einen heissen Stein, wenn
man dem Gewerbe mit 50,000 Fr. beispringe. Tat-
sichlich koénnte es auf den einzelnen Betrieb nichts
Nennenswertes ausmachen. Fiir den Staat dagegen
handelt es sich doch um einen bedeutenden Betrag.
Wir beantragen also Ablehnung der Kommissions-
antrige.

Matter, Prisident der Kommission. Als Referent
der Kommission bin ich verpflichtet, IThnen die drei
Kommissionsantrige zur Annahme zu empfehlen. In
der Kommission sind diese Antrige mit grosser
Mehrheit angenommen worden. Man sollte diese
Antrdage, die sich wohl begriinden lassen, anneh-
men. Gerade in letzter Zeit hatte ich in der Ge-
meinde Fille zu behandeln, die hier in Betracht
kommen wiirden. Die Bauernhilfskasse hatte die
Hilfe abgelehnt. Wir mussten aus den Mitteln der
Spendkasse in einem Fall z. B. Heu und Stroh kau-
fen, damit der Betreffende seine Kuh behalten
konnte. Ein anderer Fall lag &hnlich. Der Mann
konnte die Zinsen nicht aufbringen und die Frau
war im Sanatorium, so dass wir auch aus der
Spendkasse unterstiitzen mussten. Dieser Mann sagte
dann: «Ja, jetzt werde ich noch armengendssig, ist
es denn nicht moglich, mir auf andere Weise zu
helfen ? »

Ich bin also nach wie vor davon iiberzeugt, dass
man diese beiden Kredite, die die Kommission vor-
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schldgt, verantworten kann.. Ich bitte deshalb den
Rat, uns zuzustimmen.

Horisberger. Wenn wir diesen Leuten nicht
auf die vorgeschlagene Weise helfen, werden sie
eben armengendssig. Es kommt also fiir die Staats-
kasse auf das gleiche heraus, ob wir das annehmen
oder nicht.

Gfeller. Ich gestatte mir, Thnen zu Art. 20
einen neuen Gedanken zu bringen und eine neue
Fassung vorzuschlagen. Darnach wire dem ersten
Absatz nach der Fassung des Regierungsrates fol-
gender neuer Absatz 2 beizufiigen (an Stelle der
drei Kommissionsantriige):

«Im weitern sind jdhrlich 100,000 Fr. als zu-
sitzliche Krisenhilfe fiir kleinbduerliche und klein-
gewerbliche Betriebe zur Verfiigung zu stellen.
Diese Leistungen des Kantons sollen in der Regel
an gleich hohe Aufwendungen seitens der Gemein-
den oder gemeinniitziger Institutionen gebunden
werden. »

Ich stelle Ihnen diesen Antrag namens der Frak-
tion. Gestatten Sie mir, ihn kurz zu begriinden.

Vorweg ist eine genaue Uebersicht iiber die be-
dirftigen Betriebe am Platze. Es sind das einmal die
Betriebe jener Leute, die als Kleinbauern auf Neben-
verdienst angewiesen sind und nun wegen der
Krise diesen Nebenerwerb nicht mehr finden kon-
nen. Auch das Kleingewerbe steht in dhnlichen Ver-
hiltnissen. Sein Verdienstausfall entsteht infolge
der allseitigen Einschrinkungen, die die Krise der
Landwirtschaft aufgezwungen hat. Wir treffen hier
eine Gruppe kleiner, selbstindiger Existenzen, denen
bisher weder durch die Arbeitslosenversicherung
noch durch die Bauernhilfskasse irgend eine Hilfe zu-
teil wurde. Sodann muss vielfach festgestellt werden,
dass sanierungswiirdige und dringend sanierungs-
bediirftige Bauern, meist Inhaber kleinerer Betriebe,
sich mit der ganzen Familie derart einschrinken,
dass die Entwicklung der Kinder wegen mangelhaf-
ter Erndhrung direkt gefihrdet wird. Solche Ver-
schidmte gibt es nicht wenige. Sie melden sich sel-
ber nie, sind aber fiir die kleinste Beihilfe die dank-
barsten Leute. Auch liesse sich in vielen Fillen
durch rechtzeitiges Stiitzen manche Sanierung ver-
hindern. Volkswirtschaftlich ist dieses Verfahren
viel moralischer und kommt die Oeffentlichkeit auch
bedeutend billiger zu stehen. Vorbeugen ist auch
hier besser denn heilen.

Die Hilfeleistungen an die genannten bediirftigen
Existenzen sind nach zwei Richtungen mdglich. Es
kommt einmal in Betracht die direkte Hilfe, sei es
in bar oder durch Beschaffung von verschiedenen
Betriebsmitteln. Hier muss von Fall zu Fall richtig
beurteilt und dem Resultate entsprechend ganz ver-
schieden geholfen werden. Dann kommt ferner in
Betracht die indirekte Hilfe, die in vielen Fillen zu
einer gewissen Reduktion der Zinssdtze privater
Hypotheken fithren kann. Verhandlungen mit den
Glaubigern bringen bei richtigem Vorgehen meist
eine sofortige Einwilligung zustande. Als wertvolle
indirekte Hilfe ist ferner eine richtige betriebswirt-
schaftliche Beratung dieser auf schwankenden Fiis-
sen stehenden Existenzen zu nennen. Werden grobe
Fehler in dieser Richtung festgestellt, so kann die
Hilfe sehr wohl von einer Aenderung und Besserung
dieser Fehlwirtschaft abhingig gemacht werden.
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Das Vorgehen und die Ausgestaltung der Hilfe
muss unbedingt den dargelegten Anforderungen ent-
sprechen, wenn das verausgabte Geld wirklich an
die richtigen Orte hinkommen und helfen soll. Fer-
ner sollte die Sache so geordnet werden, dass mit
wenig Mitteln richtig und ausgiebig geholfen wird.

Der Antrag der Kommission ist gut. Mein Zu-
satzantrag als Antrag der B.G.B.-Fraktion mochte
eigentlich nur eine praktische Ergiinzung anbrin-
gen. Die bereits im Kanton bestehenden gemein-
niitzigen Institutionen sollten sich dieser Hilfe an-
nehmen und durch Beschaffung gewisser weiterer
Mittel fiir die ganze Hilfe eine gewisse Verantwor-
tung iibernehmen miissen. Dabei denke ich an un-
sere Okonomisch - gemeinniitzige Gesellschaft mit
ihren meist amtsweise organisierten Untersektionen
Mein Vorschlag stiitzt sich auf bereits seit Jahren
erprobte Beispiele der Aemter Signau und Aar-
wangen. Wir schaffen ein Beitragssystem vom Kan-
ton an die Bezirke der Gemeinden, wie ein solches
ja auch vom Bund zu den Kantonen besteht. So er-
reichen wir mit einer Aufwendung von 100,000 Fr.
einen Enderfolg von nahezu 200,000 Fr. und er-
sparen dem Kanton 50,000 Fr. Wir miissen doch be-
denken, dass schliesslich der Kanton seine Mittel
auch wieder vom Biirger eintreiben muss. Die Pri-
vatinitiative und die private Hilfe sollen zur Ge-
wihrung der staatlichen Leistung, wenigstens zu
einem gewissen Teil, verlangt werden. Will man
aber diese 100,000 Fr. einfach direkt von Bern aus
via Bauernhilfskasse placieren, so geht ein wesent-
licher Teil des Betrages an Kosten verloren, und
zum andern ist es unmdoglich, dieses Geld den wirk-
lich Wiirdigen und Bediirftigen zuzuhalten. Dann
wird ferner die private Beihilfe ausbleiben, die
genannten indirekten Hilfen kommen ebenfalls nicht
zur Anwendung und die ganze Aktion wird fiir viele
zu einer kldglichen Enttduschung.

Die Abtrennung des Beitrages an das Gewerbe
hat zwei Nachteile, weshalb eine gemeinsame Ak-
tion vorzuziehen wire. Einmal lassen sich in diesen
kleinen Verhiltnissen Landwirtschaft und Gewerbe
nicht ausscheiden. Kleinlandwirtschaft verbunden
mit Kleingewerbe diirften die Hauptgruppe der Not-
leidenden stellen. Bei zwei Hilfen liegt nun die Ge-
fahr nahe, dass der eine Gesuchsteller Doppel-
beziiger wird, wihrend andere leer ausgehen, weil
sie immer von der einen an die andere Unterstiit-
zungsquelle gewiesen werden und umgekehrt.

Man wird mir vielleicht entgegenhalten wollen,
die Gemeinden leisten nichts oder kénnten nichts
leisten. Angesichts der Tatsache aber, dass Berg-
gemeinden im Emmental seit Jahren solche Unter-
stiitzungen auf sich genommen und getragen haben,
diirfte dieser Einwand doch keine Berechtigung
haben. Wenn nicht geholfen wird, so fallen diese
Leute als Armengendssige der Gemeinde ebenfalls
zur Last. Schon aus diesem Grunde ist eine ange-
messene Beitragsleistung von Bedeutung, ganz be-
sonders aber auch deshalb, weil sich die verschie-
denen Organe, die diese Hilfeleistung durchfiihren
wiirden, viel besser tiber die Verteilung Rechen-
schaft geben kénnen.

Ich weiss, dass dieser Gedanke neu ist und dass
solche Neuigkeiten, die neben vermehrten Rechten
auch Pflichten und Verantwortlichkeit fordern —
gegeniiber einem System der einfachen Geldver-
teilung — kaum Beachtung finden. Bei richtiger
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Anwendung der vorgesehenen Mittel liesse sich
manche Sanierung verhiiten und dadurch wird die
im ersten Alinea bewilligte Million, Franken in ver-
mehrtem Masse zur wirklichen Entschuldung dienen
konnen.

Nach meinem Antrage wiirde dort geholfen, wo
wirkliche Notlage besteht und man brichte die Auf-
wendungen, des Staates zu grosstem Nutzeffekt. Ich
bitte Sie, meinem Antrage zuzustimmen.

Grimm. Herr Gfeller hat das Verfahren, das ihm
vorschwebt, in sehr breiter Weise geschildert. Das
ist aber meiner Ansicht nach nicht das Entschei-
dende. Herr Gfeller kniipft an diese Hilfeleistungen
die Bedingung, dass die Gemeinden und gemein-
niitzigen Institutionen einen gleich hohen Betrag
gewdhren wie der Staat. Sonst bestehe zwischen
der Losung nach Kommissionsantrag und der nach
dem Antrag Gfeller kein Unterschied. Ich glaube
aber, dass es nun nicht Aufgabe des Rates ist, die
Details des langen und breiten zu erdrtern. Das
wird dann bei der Beratung des diesbeziiglichen
Dekretes zu ordnen sein.

Der Antrag Gfeller geht von einer andern Vor-
aussetzung aus als derjenige der Kommission. Der
Kommissionsantrag stammt iibrigens nicht von un-
serer Seite. Er ist ein kombinierter Antrag von
béiuerlicher und gewerblicher Seite, von jungbéduer-
licher Seite in bezug auf die Landwirtschaft und
von Seiten des Herrn Meister in bezug auf das
Gewerbe.

Welches ist nun der Sinn des Kommissions-
antrages? Er bezweckt, jenen Hilfsbediirftigen bei-
zuspringen, bei denen man nicht recht weiss, ob
einer als Arbeiter oder als Landwirt betrachtet wer-
den muss. Es sind sehr viele derartige Fille aus
der Praxis bekannt. In solchen Fiéllen, wo einer
vielleicht ein kleines Bauerngiitchen hat, sagt die
Bauernhilfskasse: «Ja, du bist eigentlich ein Ar-
beiter; wir kénnen dir deshalb nicht helfen.» Und
bei der Arbeitslosenversicherung heisst es: «Ja, du
bist eigentlich nicht Arbeiter, sondern Landwirt;
wir konnen dir auch nicht helfen.» Der Sinn des
Kommissionsantrages ist nun der, diese Fille zu
reglementieren. Es handelte sich darnach nicht ein-
fach darum, solchen Leuten eine zuséitzliche Krisen-
hilfe zu gewidhren, wie der Antrag Gfeller es will.
Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Kommis-
sionsantrag geht von ganz andern objektiven Vor-
aussetzungen aus als der Antrag Gfeller. Wenn man
wirklich jene Fille treffen will, um die es sich da
praktisch handelt, dann kann man dem Antrag von
Herrn Gfeller nicht zustimmen. Ich bin ja durchaus
mit Herrn Gfeller einverstanden, dass nur dort ge-
holfen werden soll, wo wirklich Bediirftigkeit be-
steht. Es wire nur wiinschbar, dass dem auf dem
Gebiet der landwirtschaftlichen Hilfsmassnahmen
iiberall so wire. Uns ist recht, wenn man bei den
gemeinniitzigen, Institutionen und den Gemeinden
weitere Mittel fliissig zu machen versucht. Das
schliesst ja auch der Kommissionsantrag nicht aus;
aber er macht das nicht zur Bedingung. Wenn eine
Gemeinde sagt, der Betreffende habe zwar Unter-
stiitzung dringend notwendig, sie habe aber keine
Mittel, die sie zur Verfiigung stellen konnte, oder
wenn eine gemeinniitzige Institution erkldrt, der
Mann sei zwar durchaus der Unterstiitzung wiirdig,
aber sie habe keine Mittel mehr, um mithelfen zu
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koénnen, so kénnte nach dem Antrage Gfeller dem
Betreffenden iiberhaupt nicht geholfen werden. Das
wiirde man bei dieser Losung erreichen. Und das
wollen wir nicht.

Im iibrigen will der Antrag Gfeller, wie gesagt,
nur eine zusitzliche Krisenhilfe gewdhren, wihrend
wir fiir diese zwischendrin liegenden Fille {iiber-
haupt eine Krisenhilfe vorsehen, wollen. Das ist der
Sinn unseres Antrages und kein anderer. Der Zweck
unseres Antrages ist ja tbrigens auch von Herrn
Gfeller anerkannt worden. Wenn man aber diesen
Zweck erreichen will, dann kann das nur auf dem
Wege geschehen, wie ihn die Kommission vorge-
schlagen hat.

Es ist ja offensichtlich: mit diesen 100,000 und
50,000 Fr. kann man nicht alle Not dieser Leute
lindern, aber den #rmsten unter ihnen kann doch
splirbar geholfen werden.

Bigler. Ich habe einen diesbeziiglichen Antrag
in der letzten Session hier begriindet. Damals hatte
ich erwéhnt, dass ein grosser Prozentsatz der Hilfe-
suchenden von, der Bauernhilfskasse abgewiesen
werden muss, so dass viele weder von der Bauern-
hilfskasse noch von der Arbeitslosenversicherungs-
kasse erfasst werden. Man muss natiirlich dafiir sor-
gen, dass auch diese Existenzen erhalten bleiben.
Ich mochte hier erkliren: Mein Antrag ist mit dem
ehrlichen Willen gestellt worden, diesen Leuten zu
helfen. Wenn man nun diesen Antrag auf einen
andern Boden «drehen» will, so muss ich mich
energisch dagegen zur Wehr setzen. Dem Berichte
der Bauernhilfskasse ist zu entnehmen, dass aus
den genannten Griinden 239/, der Gesuche abge-
lehnt worden sind. Mein Antrag ist also wohl-
berechtigt.

Ich bin mir selbstverstindlich auch bewusst,
dass dieser Betrag von 100,000 Fr. nicht fiir alles
reicht. Ich hitte ja seinerzeit 500,000 Fr. verlangen
konnen. Ich habe es aber nicht getan, denn der
Herr Finanzdirektor war ohnedies schon so nervos,
dass ich glaubte, eine gewisse Bescheidenheit wah-
ren zu miissen. Wenn ich also nicht so viel ver-
langt hatte, so geschah das ein wenig aus Er-
barmen mit dem Herrn Finanzdirektor. Hitte ich
aber 100,000 oder 200,000 Fr. mehr verlangt dann
wiirden diese 100,000 Fr. nicht als zu viel er-
scheinen. -

Ich weiss ebenfalls, dass die private Hilfe auch
notwendig ist, und ich mochte bei dieser Gelegen-
heit an Sie alle appellieren, jeder an seinem Platze
dafiir mit gutem Willen sich einzusetzen.

Ich mochte Sie also schon bitten, den, von mir
mit ehrlichster Absicht gestellten Antrag nicht zu
zerzausen. Wenn die Bedingung privater Mithilfe
an die Staatshilfe gekniipft wird, dann werden eben
die privaten Hilfsorganisationen entscheiden, ob dem
einzelnen geholfen werden soll oder nicht. Das wol-
len wir nicht.

Im iibrigen freut es mich, dass Herr Gfeller mei-
nen Antrag wieder aufgenommen hat. Soviel ich
mich erinnere, hatte er in der letzten Session gegen
meinen Antrag gestimmt. Er hat also offenbar seine
Ansicht gedndert. Nur mochte er an meinem Vor-
schlage etwas dndern, was keineswegs notwendig
ist. Er kann trotzdem dafiir eintreten, dass diese
privaten Hilfsorganisationen mithelfen. Wenn wir
eine solche Bestimmung ins Gesetz aufnehmen, ist
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ja diese private Hilfe noch keineswegs gesichert. Mit
der von Herrn Gfeller beantragten Bedingung wire
mein Antrag praktisch beerdigt. Ich kenne nimlich
diese privaten Hilfsinstitutionen auch ein wenig. Ich -
will hier nicht einzelne Fille erzihlen, aber es wird
Ihnen allen bekannt sein, in welcher Weise z. B.
die Kassen einzuspringen pflegen. Es heisst eben
bei diesen privaten Kassen immer: «Ja, der kleine
Sparer muss in erster Linie geschiitzt werden.» Die
privaten Kassen werden eben nicht helfen, wenn
sie nicht miissen.

Die von Herrn Gfeller vorgeschlagene Fassung
bedeutet aber auch in anderer Hinsicht eine Ge-
fahr. Wenn in den Gemeinden draussen die Ge-
meindefunktionire diesen Artikel lesen, dann werden
sie zuriickschrecken. Die Gemeinden werden be-
fiirchten, sie miissten zu viel helfen und wiirden
so zu sehr finanziell in Anspruch genommen. Das
wiirde eine grosse Belastung des Gesetzes bedeuten.
Man darf es nicht mit Dingen belasten, die sich
in der Praxis dann doch nicht auswirken.

Anlidsslich der Abstimmungskampagne fir die
Wehrvorlage hatte man meinen Antrag benutzt, um
fir diese Propaganda zu machen. Ich mochte nun
schon bitten, das jetzt nicht wieder zu vergessen,
nachdem die Wehrvorlage angenommen ist,.

Ich bitte Sie also dem Antrage der Kommission
zuzustimmen.

Morgenthaler. Es ist mir tatséichlich schon recht
unsympathisch, dass man nun diesem Huhn noch
weitere Federn ausrupfen und ihm nochmals 100,000
Franken abzapfen will. Es wire vielleicht schon
besser gewesen, diese Vorlage schon nach der ersten
Lesung endgiiltig anzunehmen und vor das Volk zu
bringen.

Art. 20 will fir die in Frage stehenden Zwecke
einen Betrag ausscheiden. Damit bin ich an und
fiir sich einverstanden. Aus meiner Praxis bei der
Biirgschaftsgenossenschaft weiss ich, dass es viele
solche Grenzfdlle gibt. Und wenn wir im Prinzip
fiir diese Zwecke etwas ausscheiden wollen, dann
diirfen wir wohl schon auf 150,000 Fr. gehen. Der
Herr Finanzdirektor sagt, dass sei fiir die Betreffen-
den ein kleiner Betrag, fiir den Staat dagegen mache
es viel aus. Wenn man aber in die einzelnen Ge-
werbebetriebe einigen Einblick hat, so weiss man,
dass man da schon mit 1000 oder 2000 Fr. wiir-
digen Leuten hiniiberhelfen kann. Die Biirgschafts-
genossenschaft des bernischen Gewerbes priift je-
weilen mit grosser Peinlichkeit die einzelnen Fille
und hilft nur Wiirdigen. Aber trotzdem fillt sie hin
und wieder herein. Nun hat aber die Biirgschafts-
genossenschaft keine Mittel, um sich' an Sanierun-
gen zu beteiligen; sie hat nur ein Stammkapital
und einen Fonds der Regierung. Diese beiden Sum-
men miissen ihr den Riicken decken, um als Biirge
Gewicht zu haben. Geld geben dagegen kann sie
nicht. Mit 150,000 Fr. kénnte man doch jedes Jahr
einem Dutzend oder mehr helfen, damit sie durch-
halten konnen. Ich glaube, es ist doch der Miihe
wert, dass man tiiber das spricht.

Wenn man nun etwas ausscheidet, sollte man
dann getrennt 100,000 und 50,000 Fr. ausscheiden
und nicht zusammenfassend eine Gesamtsumme von
150,000 Fr., und genau sagen, wer diese Betrige
erhélt.
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Ich bin auch der Ansicht, dass durch die Losung
nach Antrag Gfeller, wie es schon erwidhnt worden
ist, dem Gesetze von Seiten der Gemeindeprési-
denten und Gemeindeschreiber Opposition er-
wachsen wiirde.

Der Antrag Gfeller wiirde auch Ungleichheiten
mit sich bringen, weil die privaten Hilfsorganisa-
tionen nicht iiberall gleich sind. An vielen Orten
sind diese an andern jene und wieder an andern
gar keine Organisationen vorhanden. Ferner wiren
neue Organe notwendig.

Ich mochte Thnen also beantragen, den Kom-
missionsantrag dahin zu erginzen, dass man sagt,
wer diese 100,000 Fr. erhdlt und wer die 50,000 Fr.
All die schénen Gedanken von Herrn Gfeller in
bezug auf die private Hilfe konnen ja trotzdem ver-
wirklicht werden.

Ich mochte Ihnen also folgende Fassung be-
antragen:

«Ausserdem sind aus den durch dieses Gesetz
zu schaffenden Mitteln jahrlich auszuscheiden und
zu iiberweisen:

100,000 Fr. an die bernische Bauernhilfskasse
zur Stitzung der durch die Krise in der
Landwirtschaft und Verdienstausfall bedring-
ten Existenzen, denen mangels gesetzlicher
Grundlagen weder von der Bauernhilfskasse
noch von der Arbeitslosenversicherung ge-
holfen werden kann;

50,000 Fr. an die Biirgschaftsgenossenschaft
des bernischen Gewerbes zur Stitzung der
kleingewerblichen Betriebe.»

Man darf diesen Organisationen das wohl an-
vertrauen. Es wird da kein Gesuch durchgelassen
ohne griindliche Priifung nach allen Seiten.

Auf diese Weise kénnten wir es vermeiden, eine
neue Organisation, zu schaffen. So hitten wir eine
klare Situation und der Zweck wiirde am ehesten
erreicht.

v. Steiger. Ich glaube, wir sollten die Bedeutung
des Unterschiedes dieser beiden Antrédge nicht iiber-
treiben.

Ich mochte vorausschicken, dass unsere gesamte
Fraktion und ich glaube auch der Rat Herrn Bigler
sicherlich das geistige Eigentum an dieser [dee lisst.
Es ist auch selbstverstindlich, dass an der Giite
dieser Idee nicht gezweifelt wird. Ferner ist sicher,
dass die Kommission mit ihrem Antrag im grossen
und ganzen das richtige getroffen hat. Die Defini-
tion von Herrn Grimm ist durchaus zutreffend, wo-
nach man jenen Leuten helfen will, die weder von
der Eauernhilfskasse noch von der Arbeitslosen-
versicherungskasse erfasst werden. Er hat mit sei-
ner grossen Gabe der Intuition auch die Interpre-
tation unserer Fraktion erfasst. Die Interpretation
des Antrages Gfeller dagegen hat er doch nicht er-
fasst. Wenn wir der Ansicht sind, die Idee von
Herrn Gfeller bedeule eine Verbesserung des Kom-
missionsantrages, so deshalb, weil wir glauben, dass
lokale Organisationen, derartige Fille viel besser auf
ihre Wiirdigkeit und Zweckmissigkeit zu unter-
suchen in der Lage sind als eine durch den Kanton
erst noch zu schaffende Institution. Das hat bei
uns den Ausschlag gegeben. Wir glaubten, der An-
trag Gfeller bedeute eine Verbesserung des Kom-
missionsantrages. Vor allem ist es uns fern ge-
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legen, die Hilfe nicht zu bringen, die Herr Bigler
bringen will. Der Rat moge in aller Ruhe zwischen
den beiden Antrigen entscheiden. Wir wollen da
keine unndtige Schlacht schlagen.

Fliick. Herr v. Steiger hat zum Teil schon ge-
sagt, was ich sagen wollte. Immerhin méochte ich
noch eine weitere Frage aufwerfen, nimlich die,
ob es zweckmissig sei, den Antrag des Regierungs-
rates oder den der Kommission gutzuheissen.
Ich moéchte doch auch die Frage aufwerfen: Wel-
ches ist die finanzielle Tragweite beim Antrage
des Regierungsrates und beim Antrage der Kom-
mission? Wir wollen mit dem Kommissionsantrag
unbedingt einer gewissen Schicht von Biirgern hel-
fen, denen sonst durch die Spendkasse oder gar
durch diie Armenkasse geholfen werden miisste. Da
frage ich mich nun, was fiir den Kanton in bezug
auf die finanzielle Belastung richtiger erscheint.

Wenn wir eine Krisenhilfe vorsehen, erhalten wir
aller Voraussicht nach vom Bunde einen Teil der
verausgabten Summe zuriickerstattet. Das ist aber
nicht der Fall, wenn wir diese Leute durch die
Spendkasse unterstiitzen. So glaube ich, ist es fiir
den Staat doch weit vorteilhafter, wenn, er die Hilfe
als Krisenhilfe gewdhrt. Auch fiir die Gemeinden
ist das von Bedeutung. Wenn durch die Spendkasse
geholfen wird, miissen die Gemeinden 609/, der
Ausgabe selbst tragen. Auf Grund dieser Ueber-
legungen halte ich dafiir, dass es zweckmissiger
ist, dem Antrage der Kommission oder eventuell
auch dem von Herrn Gfeller zuzustimmen.

Vielleicht wird sich der Herr Regierungsrat noch
iiber die finanzielle Auswirkung des Regierungs-
antrages und des Kommissions- resp. Gfellerschen
Antrages dussern.

Buri. Ich glaube, diese Sache ist eigentlich im
Hauptpunkte nicht bestritten, und man ist sich grund-
sitzlich einig. Es handelt sich wohl nur noch darum,
ob man dem Antrage der Kommission oder dem
von Herrn Gfeller zustimmen wolle. Ich bin auch
der Ansicht des Herrn v. Steiger, wonach es besser
wire, wenn die Gemeinden bei der Sanierung mit-
helfen. Aber wir diirfen auf der andern Seite auch
nicht vergessen, dass gerade bei solchen Sanierungs-
fragen eine gewisse Missgunst meist mit im Spiele
ist. Man glaubte in solchen Féllen oft, es miisse
diesem oder jenem speziell geholfen werden. Das
ist aber eigentlich nicht der Gedanke, der der Sa-
nierung zugrunde liegt. Man will in erster Linie
den Kindern, der Familie das Heim erhalten. Wenn
nun der Gemeinderat Stellung beziehen muss, dann
wird es eben oft heissen, ja, der hat sich noch vor
einem oder vor zwei Jahren dies und das geleistet
und jetzt sollte ihm noch von der Gemeinde aus
geholfen werden; das machen wir nicht. Mir ist
aus diesen Ueberlegungen heraus der Antrag Bigler
sympathischer.

Griinenwald. Ich musste mich iiber verschiedene
Dinge, die heute gesagt worden sind, sehr wundern.
Als Sachwalter der Bauernhilfskasse mdchte ich
doch erwidhnen, dass die Bauernhilfskasse auch in
solchen Fillen geholfen hat, wie sie heute zur Dis-
kussion stehen. Gerade in solchen Fillen wurden
oft die hochsten Betrige gewihrt.
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Auch in bezug auf die Bedingung der Gemeinde-
hilfe méchte ich erwihnen, dass die Bauernhilfs-
kasse die Gemeinde — ich habe selbst verschiedene
derartige Fille erledigt — oft ersucht, sie solle auch
etwas mithelfen. Ich bin bis jetzt von den Gemein-
denmnoch in kleinem Falle abgewiesen worden. Aber
ich mochte nun nicht, dass das Gesetz wird, wie
es rer Antrag Gfeller vorsieht. Ich war nicht an
der betreffenden Fraktionssitzung, sonst hitte ich
gegen diesen Antrag Opposition erhoben. Gerade in
unserer schwer bedringten, Gemeinde von 1100 Ein-
wohnern habe ich gegenwirtig 45 Sanierungsfille
zu erledigen. Vergessen Sie nicht, dass diese Leute
meistens ein zinsfreies Darlehen erhalten. Davon
muss aber auch die Gemeinde 1/, iibernehmen. Das
belastet natiirlich die Gemeinden, in diesen armen
Gebieten schwer. Andere gemeinniitzige Institutio-
nen gibt es bei uns zum Beispiel keine. Man kann
ja vielleicht die bestehenden kleinen Kassen als
gemeinniitzige Institutionen auffassen. Ich bin sonst
als Bankenfeind verschrien. Trotzdem muss ich aber
doch hervorheben, dass gerade unsere Kassen her-
vorragendes geleistet haben. So wurde z. B. in einem
mir bekannten Falle bei einer Darlehensumme vom
Zins ohne weiteres ein Betrag von 100 Fr. abge-
strichen.

Auf Grund dieser Ueberlegungen mochte ich dem
Antrage der Kommission zustimmen. Die Gemein-
den und die Bauernhilfskassen werden auch bei der
Losung des Kommissionsantrages im richtigen Sinne
mithelfen. Gerade die Bauernhilfskasse hat meine
Erwartungen weit iibertroffen. Das mochte ich ein-
mal anerkennen. Ich habe keine Zeit, das in die
Zeitungen zu schreiben, denn ich brauche alle meine
Zeit, um solchen bedringten Leuten zu helfen.

Ich bitte Sie also, dem Kommissionsantrage zu-
zustimmen.

Grimm. Zunichst moéchte ich vorausschicken,
dass ich mich mit dem Antrage von Herrn Morgen-
thaler einverstanden erkliren kann. Das schafft von
vornherein eine klare Situation. In bezug auf die
Differenz zwischen dem Antrage der Kommission
und jenem von Herrn Gfeller muss ich noch einmal
darauf hinweisen, dass ein ganz wesentlicher Unter-
schied besteht. Erstens wird im Antrage Gfeller
einmal gesprochen von einer zusitzlichen Krisen-
hilfe. Und da gehen die Meinungen der Rechts-
gelehrten auseinander. Bezieht sich diese zusitz-
liche Krisenhilfe auf die in Alinea 1 genannte Mil-
lion oder auf die landwirtschaftlichen und gewerb-
lichen Betriebe. Auf alle Fille ist dieser Handel
nicht klar. Wir wollen nicht eine zusitzliche Krisen-
hilfe, sondern wir wollen jene Fille treffen, die im
Kommissionsantrag ausdricklich vorgesehen und
umschrieben sind. Der Antrag Gfeller ist also auch
in diesem Punkte mangelhaft. Er trifft nicht die
Arbeitslosen, sondern er geht nur auf die Unter-
stiitzung von Gewerbe und Landwirtschaft aus. Ge-
rade der Fall jener Leute, die weder als Landwirte
noch als Arbeiter betrachtet werden, wird vom An-
trage Gfeller nicht erfasst. Es wire ungerecht, wenn
man fir diese Fille, die sich aus der Praxis ent-
wickelt haben, nicht Mittel bereitstellen, wollte. Die
beiden zur Diskussion stehenden Antrége sind also
wesentlich verschieden; sie haben nicht den glei-
chen Sinn, es sei denn, der Antrag Gfeller wiirde
umredigiert, und das empfehle ich nicht zu tun,
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denn dann koénnen Sie gerade dem Kommissions-
antrage zustimmen.

Gfeller. Ich bin erstaunt iiber die Opposition,
die meinem Antrage erwachsen. ist, besonders von
der Linken. Ich wollte tatsichlich den Gedanken
des Kommissionsantrages nicht bekdmpfen, sondern
nur einen Zusatz anbringen.

Herr Bigler hat gesagt, ich hitte mich geéindert,
denn ich habe bei der Abstimmung in der letzten
Session nicht zugestimmt. Demgegeniiber mochte
ich feststellen, dass ich in jenem Augenblick gar
nicht anwesend war.

Des weitern hat'Herr Bigler darauf hingewiesen,
dass von den Gesuchern der Bauernhilfskasse 239/,
zu diesen Leuten gehéren, von denen wir jetzt
sprechen. Darunter sind aber noch viele, die Ar-
beitslosenunterstiitzung bezogen haben. Im iibrigen
gebe ich zu, dass mein Antrag etwas Neues bringt.
Es ist eine ganz neue Idee, die neue Mittel mobil
machen will. Ich habe denn auch damit gerechnet,
dass dieses Neue nicht sofort Anklang finden werde.

Wenn man meinen Antrag nicht annehmen will,
so mochte ich den Herrn Finanzdirektor bitten, diese
Idee im Dekret zu beriicksichtigen, das dem Grossen
Rat in dieser Sache zur gegebenen Zeit vorgelegt
werden wird.

Es ist nicht richtig, wenn behauptet worden ist,
die in Frage stehenden Leute wiirden nach meinem
Antrage nicht erfasst.

Nachdem nun die neue Fassung nach dem An-
trage Morgenthaler vorliegt, kann ich meinen Antrag
zurlickziehen unter der Voraussetzung, dass im De-
kret die Moglichkeit geschaffen werden kann, dass
diese Hilfe so fliesst, damit sie einen moglichst
grossen. Nutzeffekt erzielt. Ich bedaure es aber
ausserordentlich, dass man nicht schon durch einen
Fingerzeig im Gesetz die Tendenz zum Ausdruck
bringt, diejenigen Mittel mobil zu machen, die man
mobil machen konnte, wie ich es in der Begriindung
meines Antrages dargelegt habe. Praktische Beweise
dafiir, dass man das konnte, liegen vor.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bin nur eine einzige Antwort
schuldig, ndmlich auf die Anfrage von Herrn Gross-
rat Fliick, welcher wissen mochte, ob wir nicht eine
Subvention vom Bund erhalten, wenn wir fiir diese
besondere Krisenhilfe 150,000 Fr. gewidhren. Ich

halte das fiir ausgeschlossen. Es handelt sich eben

hier nicht um Arbeitslose, die einer Arbeitslosen-
versicherungskasse angehoren, auch nicht um sol-
che, die von der Bauernhilfskasse erfasst werden.
Es wird nun allerdings gesagt, die Krisenhilfe werde
doch vom Bunde subventioniert. Es handelt sich
aber hier um Leute, die auch die Krisenhilfe nicht
erhalten koénnen. Diese wird ja nur jenen gewdhrt,
die vorher einer Arbeitslosenversicherungskasse an-
gehort haben und nun ausgesteuert sind. Ich sehe
also keine Moglichkeit, da noch die Eidgenossen-
schaft fiir eine Subvention anzuspannen.

In den Streit betreffend die Inanspruchnahme
der Gemeinden will ich mich nicht einmischen. Das
ist ja jetzt durch den Riickzug des Antrages Gfeller
erledigt. Man kann dann ja bei der Behandlung des
beziiglichen Dekretes darauf zuriickkommen.
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Matter, Prisident der Kommission. Nach Riick-
sprache mit den Kommissionsmitgliedern kann ich
dem Antrage Morgenthaler zustimmen. Das scheint
uns tatsdchlich eine klarere Redaktion zu sein. Aber
in diesem Falle miisste der erste Kommissionsantrag
gestrichen werden.

Priisident. Wir haben nun nur noch zwei An-
trige, jenen der Regierung und den von Herrn
Mergenthaler.

Bigler. Es wird Ihnen vielleicht noch in Er-
innerung sein, dass ich sagte, dieser Betrag sollte
der Bauernhilfskasse zur Verfiigung gestellt wer-
den. Das ist genau der gleiche Gedanke, der im An-
trage von Herrn Morgenthaler zum Ausdruck kommt.
Der gewollte Zweck wird also erreicht. Ich mache
also dem Antrage Morgenthaler keine Opposition.

Abstimmung.

Fiir den Antrag Morgenthaler . Mehrheit.

Beschluss:

II. Bereitstellung von Mitteln fiir
dringende Aufgaben.

Art. 20. Der Kanton beteiligt sich an der
Sanierung und Entschuldung landwirtschaft-
licher Betriebe im Rahmen der eidgenossischen
Vorschriften und der durch dieses Gesetz ge-
schaffenen finanziellen Moglichkeit. Die Be-
teiligung darf 1,000,000 Fr. jahrlich nicht tiber-
steigen.

Ausserdem sind aus den durch dieses Ge-
setz zu schatfenden Mitteln jahrlich auszuschei-
den und zu iiberweisen:

100,000 Fr. an die bernische Bauernhilfskasse
zur Stiitzung der durch die Krise in der
Landwirtschaft und Verdienstausfall bedréng-
ten Existenzen, denen mangels gesetzlicher
Grundlagen weder von der Bauernhilfskasse
noch von der Arbeitslosenversicherung ge-
holfen werden kann;

50,000 Fr. an die Biirgschaftsgenossenschaft
des bernischen Gewerbes zur Stiitzung der
kleingewerblichen Betriebe.

Der Grosse Rat stellt durch Dekret die zur
Ausfithrung dieses Grundsatzes notigen Vor-
schriften auf.

Art. 21,

Angenommen.

Beschluss:

Art. 21. Der Grosse Rat ist verpflichtet, in
den Voranschligen und den Staatsrechnungen
Abschreibungen auf den Vorschiissen zur Be-
kdmpfung der Arbeitslosigkeit soweit vorzu-
nehmen, als es das Gesetz iiber die Arbeits-
losenversicherung vom 6. Dezember 1931 (Ar-
tikel 14) und die in Art. 24—28 des vorliegen-
den Gesetzes vorgesehenen neuen Einnahmen
gestatten. Diese Abschreibungen sollen minde-
stens 1,500,000 Fr. jahrlich betragen.
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In gleicher Weise sind uneinbringliche For-
derungen aus der Hilfsaktion fiir die Landwirt-
schaft vom Jahre 1928 nach und nach abzu-
schreiben.

Fiir die Risiken, die dem Staate aus der
gemiss Gesetz betreffend die Errichtung einer
bernischen Kreditkasse zur Beschaffung wvon
Mitteln fiir die Bekdmpfung der Arbeitslosig-
keit vom 19. Oktober 1924 gegriindeten Kasse
entstehen, sind besondere Reserven anzulegen.

Art. 22.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 22. Ueber die Verteilung der aus die-
sem Gesetz neu entstehenden Einnahmen. (Ar-
tikel 24—27) auf die Ausgaben gemiss Ar-
tikel 20 und 21 dieses Gesetzes und auf die
Wiederherstellung des finanziellen Gleich-
gewichtes entscheidet der Grosse Rat bei der
Aufstellung des Voranschlages.

Mit dem Wegfall der kantonalen Krisen-
abgabe fallen auch die gesetzlichen Verpflich-
tungen gemdéss Art. 20 dahin; desgleichen die
aus Art. 21, soweit nicht das Gesetz vom
6. Dezember 1931 in Giiltigkeit bleibt.

Art. 23.

Angenommen,

Beschluss:

Art. 23. Aufwendungen fiir neue Staatsauf-
gaben diirfen bis zur Wiederherstellung des
finanziellen Gleichgewichtes nur beschlossen
werden, wenn zugleich durch Sparmassnahmen
oder Erschliessung neuer Einnahmequellen fiir
Deckung gesorgt wird.

Dekret

betreffend

die Umschreibung der Kirchgemeinden Trub
und Trubschachen.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Diirrenmatt, Kirchendirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es soll nach diesem Dekret
ein Teil der Kirchgemeinde Trub losgetrennt und
der Kirchgemeinde Trubschachen zugefiigt werden.
Diese Neuregelung entspricht dem, was schon seit
vielen Jahren den tatséchlichen Verhiltnissen ent-
sprechend gerechtfertigt gewesen wire. Es handelt
sich um das Gebiet der Einwohnergemeinde Trub
links der Ilfis, bestehend aus Buchenenhaus, Gum-
men und Kroschenbrunnen, ferner Moos, Moosweid,
Hamelbachberg, Hamelbachboden, Vorder-Risisegg
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und Mittler-Risisegg. Die in diesem Bezirk wohnen-
Leute wohnen schon seit Jahrzehnten dort und
machen ihre kirchlichen Besorgungen in Trub-
schachen; sie miissten ndmlich sonst hei der Kirch-
gemeinde Trubschachen vorbeilaufen, um in ihre
Kirche zu gelangen.

Der Kirchgemeindeprisident von Trubschachen,
Herr Fr. Anliker, Lehrer, hat in einer sehr inter-
essanten Abhandlung « Werden und Wachsen der
Kirchgemeinde Trubschachen» diese Verhiltnisse
geschildert. Demnach soll schon im 18. Jahrhundert
der Bernische Landvogt den Herren von Bern ge-
schrieben haben: «Der innere Lauperswilviertel ist
ein sonderbares Creatum, dem vielleicht in Dero
Landen kein gleiches, noch dhnliches zu finden ist.»
Der innere Lauperswilviertel ist das, was man
heute unter Einwohnergemeinde Trubschachen ver-
steht. '

An den Verhiltnissen der Einwohnergemeinde
soll das nichts dndern. Das ist dann schon viel
komplizierter. Es spielen da alle moglichen Fragen
hinein.

Die beiden Kirchgemeinden Trub und Trub-
schachen haben sich nach langwierigen Verhandlun-
gen aut die vorgeschlagene L&sung geeinigt. Sie
sind denn auch dariiber einig geworden, dass die
Kirchgemeinde Trubschachen einen jidhrlichen Bei-
trag von 400 Fr. an die Pastoration des abgetrenn-
ten Bezirkes bezahlt. Das soll einmal fiir 10 Jahre
gelten. Das ist der wesentliche Inhalt des im De-
kretsentwurf genannten Vertrages. Dieser Vertrag
soll also durch dieses Dekret bestitigt werden. Die
Reglemente sind ferner neu zu ordnen. Der Regie-
rungsrat soll dazu die Genehmigung erteilen. Die
beiden Gemeinden wiinschen, dass der Grosse Rat
moglichst bald diesem Dekrete zustimme, damit sie
die dadurch notwendigen Arbeiten rechtzeitig be-
ginnen und namentlich noch zeitig genug die Re-
glemente #dndern und die Gemeinderechnung auf
Grund der neuen Verhiltnisse abschliessen konnen.

Ich beantrage Thnen Annahme des Dekretes. -

Moser (Langnau), Prisident der Kommission.
Ich habe den Ausfiihrungen des Herrn Kirchen-
direktors nichts mehr beizufiigen und schliesse mich
seinem Antrag an.

Ziircher (Langnau). Wie der Herr Regierungs-
rat und der Herr Kommissionsprisident ausgefiihrt
haben, handelt es sich da um eine ziemlich lang-
fidige Geschichte. Wir ersehen aus den Akten, dass
sich diese beiden Gemeinden ordentlich lange gestrit-
ten haben, bis eine Einigung gelang. Es ist immerhin
sehr erfreulich, dass sie nun doch erzielt werden
konnte. Der Staat wird finanziell nicht belastet.
Ich beantrage Zustimmung.

Baumgartner (Trub). Es hat sehr viel Arbeit
gebraucht, hier eine Einigung zu erzielen. Man wird
sich vielleicht fragen, warum man nicht auch die
Grenzen der politischen Gemeinden geordnet habe.
Das ist aber zu schwierig und einstweilen nicht
moglich. Ich personlich bin aber davon iiberzeugt,
dass auch das kommen muss. Ich mochte bei dieser
Gelegenheit der Kirchendirektion fiir die Vermitt-
lungsarbeit danken. Ich bitte den Rat, zuzustimmen.
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Diirrenmatt, Kirchendirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich beantrage Abstimmung in
globo. (Zustimmung.)

Angenommen.
Beschluss:

Dekret
betreffend

die Umschreibung der Kirchgemeinden Trub
und Trubschachen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 63, Abs. 2, der
Staatsverfassung und § 6, Abs. 2, lit. a, des
Gesetzes iiber die Organisation des Kirchen-
wesens vom 18. Januar 1874,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst :

§ 1. Die Kirchgemeinde Trub umfasst die
Einwohnergemeinde Trub, mit Ausnahme des
in § 2 ndher bezeichneten Gebietes, welches
von der Kirchgemeinde Trub losgetrennt und
mit der Kirchgemeinde Trubschachen vereinigt
wird.

§ 2. Die Kirchgemeinde Trubschachen um-
fasst die Einwohnergemeinde Trubschachen
und von der Einwohnergemeinde Trub das
Gebiet links der Ilfis, bestehend aus Buchenen-
haus, Gummen und Kréschenbrunnen, ferner
Moos, Moosweid, Himelbachberg, Hédmelbach-
boden, Vorder-Risisegg und Mittler-Risisegg.

§ 3. Der zwischen den Kirchgemeinden Trub
und Trubschachen abgeschlossene Vertrag vom
22./26. November 1934 dient als Grundlage fiir
die in den §§ 1 und 2 festgelegte Umschrei-
bung der beiden Kirchgemeinden.

Die Reglemente der Kirchgemeinden Trub
und Trubschachen sind entsprechend zu re-
vidieren; sie unterliegen der Genehmigung
durch den Regierungsrat.

§ 4. Dieses Dekret tritt riickwirkend auf
den 1. Januar 1935 in Kraft. Der Regierungs-
rat wird mit seiner Vollziehung beauftragt.

Gesetz
iiber

die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichtes
im Staatshauhalt.

Fortsetzung der zweiten Beratung.
(Siehe Seite. .. hievor.)
I11. Beschaffung der Mittel.
Art. 24.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In Art. 24 finden Sie zunéchst
einen gemeinsamen Antrag der Regierungsrates und

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1935. 25
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der Kommission in Anlehnung an den Antrag von
Herrn Roth in der ersten Lesung, wonach die Fi-
nanzdirektion, wenn eine Notlage beim betreffenden
Steuerpflichtigen vorhanden ist oder wenn die Be-
zahlung der Abgabe eine unverhiltnisméssig schwere
Belastung des Steuerpflichtigen bedeutet, Nachlass
fir die kantonale Krisenabgabe gewidhren kann.

Des weitern findet sich bei Art. 24 noch eine
Differenz zwischen Regierungsrat und Kommission
wegen der Verwendung der Krisenabgabe. Bei der
ersten Lesung hat der Grosse Rat mehrheitlich be-
schlossen, den ganzen Ertrag dieser 500/, der
Staatskasse zuzuweisen. In der grossritlichen Kom-
mission ist dann ein Wiedererwigungsantrag ge-
stellt worden, der angenommen wurde. Nach-
her hat die grossritliche Kommission beschlossen,
nicht wie nach Beschluss der ersten Lesung 250/,
sondern 209/, vom Ertrage der Krisenabgabe abzu-
spalten und in einen Fonds zur Unterstiitzung
schwer belasteter Krisengemeinden zu legen. Wir
haben jetzt also wieder die gleiche Situation wie bei
der ersten Lesung.

Der Regierungsrat ist auch jetzt noch der Mei-
nung, der Ertrag der Krisenabgabe sollte der Staats-
kasse ungeschmiilert zukommen, das umso mehr, als
Sie vorhin — mit grosser Mehrheit — 150,000 Fr.
Neuausgaben beschlossen haben. Das belastet na-
tiirlich diese 509/, auch. Es sind aber auch noch
andere Erwiigungen, die uns veranlassen, am An-
trage des Regierungsrates festzuhalten. Man will
einen Teil des Ertrages der Krisenabgabe den
schwer belasteten Krisengemeinden zur Verfiigung
stellen, damit sie besser atmen kénnen. Wenn man
aber dem Staate wegnimmt, so kann er umso
weniger atmen, und das trifft dann schliesslich
auch die Gemeinden. Der Staat hat im {iibrigen in
den letzten Jahren fiir die krisenbelasteten Gemein-
den ungeheuer viel geleistet. Ich mochte da an fol-
gende Beschliisse des Grossen Rates erinnern: Wir
haben einmal den Beschluss, gegeniiber der Kan-
tonalbank eine Garantie von einer Million Franken
zu iibernehmen, weil damals die Kreditkasse noch
nicht bestanden hatte. Und vor kaum einem Jahr
hat der Grosse Rat einen zweiten derartigen Be-
schluss gefasst, wonach der Staat auch wieder fur
eine Million Franken Biirgschaft leisten musste fiir
die Vorschiisse, welche die Kantonalbank den ju-
rassischen Krisengemeinden gewihrte. Wenn dann
diese jurassischen Gemeinden nicht bezahlen kon-
nen, dann wird eben der Staat diese 2 Millionen
Franken bezahlen und dafiir ein Anleihen aufneh-
men missen. Des weitern haben wir die Bern. Kredit-
kasse ins Leben gerufen. Sie kann nach dem Gesetz
von 1924 bis 30 Millionen Franken Anleihen aufneh-
men. Es sind bis jetzt 4 Millionen Franken aufge-
nommen worden, die nachher postwendend den ju-
rassischen Gemeinden zur Verfiigung gestellt wor-
den sind. Hier ist die Biirgschaft des Staates ge-
setzlich festgelegt. Es braucht also da nicht einmal
mehr einen Beschluss des Grossen Rates oder des
Regierungsrates. Wieviel da nebst diesen 4 Millionen
Franken noch notwendig sein werden, wissen wir
nicht. Da stecken ungeheure Risiken. Wir haben
es deshalb als notwendig erachtet, dass man Re-
serven anlegt und Riickstellungen vornimmt. In
Art. 21 dieser Vorlage ist denn auch vorgeschrieben,
dass solche Reserven angelegt werden miissen. Wir
tun also schon auf diesem Wege etwas fiir die ju-
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rassischen Gemeinden, und zwar sehr viel. Wenn
Sie nun diese 209/, beschliessen, dann werden Sie
eben die Bernische Kreditkasse zu einer grossern
Restriktion veranlassen. Sie wird vorsichtiger wer-
den miissen. Denn sie hat ja keine Moglichkeit
mehr, Reserven anzulegen. Sie miisste die Re-
serven von dritter Seite erhalten. Es ist deshalb
dringend notwendig, hier die Moglichkeit der Stér-
kung der Kreditkasse durch Zuweisungen aus dem
Ertrag der Krisenabgabe zu schaffen. Es wird ge-
sagt, man miisse den jurassischen Gemeinden hel-
fen. Ja, wir helfen ihnen ja gerade dadurch, dass
wir die Kreditkasse ndhren. Wir helfen ihnen ja
gerade durch dieses Gesetz, indem wir die Moglich-
keit schaffen, an die Arbeitsléhne von Arbeitslosen
besondere Beitrige zu gewihren. Es geht in die
Millionen, was da der Staat schon geleistet hat.
Falls dieses Gesetz nicht angenommen wird, werden
wir das in Zukunft nicht mehr machen koénnen. Wir
haben erst kiirzlich einen Vortrag, bei welchem es
sich um 900,000 Fr. handelt, zuriickgelegt. Wenn
man die Staatsfinanzen nicht stirkt, werden wir
den jurassischen Gemeinden nicht mehr in dieser
Weise helfen kénnen.

Das sind die Ueberlegungen, welche den Regie-
rungsrat zu seiner Stellungnahme veranlasst haben.

Matter, Prisident der Kommission. Ich muss
zuerst Auskunft dariiber geben, wieso man wieder
auf diese Frage zuriickgekommen ist. Bei der Ab-
stimmung in der letzten Session kam ecine ganz ge-
ringe Mehrheit zustande. Die jurassischen Vertreter
kamen nachher zu mir und beklagten sich dariiber,
dass sie an der Abstimmung nicht anwesend sein
konnten, weil sie in jenem Moment unter sich eine
Abmachung zu treffen hatten. Bei der erneuten Be-
ratung in der Kommission ist dann der Antrag, auf
diesen Antrag zuriickzukommen, allerdings nur mit
einem Mehr von 6:4 Stimmen bei 7 Enthaltungen
— Herr Biihler und Herr Gnégi waren nicht da —-
angenommen worden; Der Antrag selbst aber ist
fast einstimmig gutgeheissen worden.

Meinen personlichen Standpunkt habe ich in der
letzten Session dargetan. Ich bin auch heute nach
wie vor der Auffassung, man konne das, was wir da
vorschlagen, verantworten. Man kommt mit dem
Schlagwort, man miisse zuerst den Staat finanzieren
und gesunden lassen. Finanzgesunde Gemeinden
sind fiir den Staat ebenso notwendig. Im iibrigen ist
Herr Grimm als Referent zu diesem Kommissions-
antrag bezeichnet worden. Ich wollte nur darauf
hinweisen, wieso wir auf diese Position zuriick-
gekommen sind.

Grimm, Berichterstatter der Kommission. Der
Ursprung dieses Antrages geht eigentlich auf die
Ueberlegung zuriick, dass man erstens die Gemein-
den am Ertrage der Krisenabgabe beteiligen sollte
und zweitens, dass man durch eine solche Beteili-
gung fiir das Gesetz in den Gemeinden einen giin-
stigeren Boden schaffen wiirde. In der Kommission
ist bei der ersten Lesung erklirt worden, das gehe
zu weit, man kénne dem Staat diese Mittel nicht
entziehen, indem man den Gemeinden ganz allge-
mein eine bestimmte Quote gewéhre, man wolle sich
beschrinken auf die schwer belasteten Krisen-
gemeinden. Nun ist es richtig, dass in der letzten
Session dieser Antrag vom Grossen Rat abgelehnt
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worden ist. Aber in jenem Moment hatte der Grosse
Rat noch keine Kenntnis davon, dass der effektive
Ertrag der eidgendssischen Krisenabgabe ein viel
hoherer sein wird als es der Vortrag des Regierungs-
rates in Aussicht stellte. Die Regierung hatte in
jenem Moment den Ueberblick noch nicht. Nun lie-
gen aber die beziiglichen Zahlen vor. Auf Grund
der Steuereinginge koénnten wir nachweisen, dass
die Verhiltnisse heute etwas andere sind als man
damals annahm. Die Kantonale Finanzdirektion
rechnete damals mit einer eidgenossischen Krisen-
abgabe von 10 Millionen Franken. Tatsdchlich be-
tragen die Steuereingéinge rund 12 Millionen Fran-
ken, also 2 Millionen Franken mehr als man ange-
nommen hatte. Der Kanton erhilt davon 409/, also
800,000 Fr. mehr als man annahm (4,8 Millionen
Franken statt 4 Millionen Franken). Nach der da-
maligen Schitzung nahm man deshalb an, dass die
kantonale Krisenabgabe 5 Millionen Franken ergeben
werde, d. h. per Jahr 2,5 Millionen Franken. Nun
werden es aber 3 Millionen sein. Also einerseits
800,000 Fr. mehr aus der eidgenossischen Krisen-
abgabe und 500,000 Fr. mehr aus dem kantonalen
Zuschlag.

Wir hatten nun zuerst in der Kommission be-
antragt, 2590/, auszuscheiden. Das hitte fiir die
krisenbelasteten Gemeinden 625,000 Fr. ergeben.
Gestiitzt auf die neue Lage ist man dann auf 209/,
heruntergegangen. Das macht nach der neuen Rech-
nung rund 600,000 Fr. Trotz diesem Beschluss ver-
bleiben dem Kanton noch 2,4 Millionen Franken,
also nur 100,000 Fr. weniger als der Regierungsrat
in seinem Vorschlag angenommen hatte (ohne etwas
fiir diese Gemeinden auszuscheiden). Aber auf der
andern Seite erhilt der Kanton aus der eidgenossi-
schen Krisenabgabe 800,000 Fr., so dass sich die
Rechnung fiir den Kanton auf diesem Titel immer
noch, trotz dieser 200/,, um 700,000 Fr. besser
stellt als urspriinglich vom Regierungsrat vorge-
sehen war. Unter diesen Umstéinden verstehe ich es
nicht recht, wieso sich die Regierung dem Kommis-
sionsantrage widersetzt.

Ich méchte nun noch anhand von ein paar Zah-
len zeigen, wie die Verhiltnisse in den krisen-
belasteten Gemeinden liegen. Ich habe mich iiber
die Lage und die Verhéltnisse der jurassischen Ge-
meinden hinsichtlich der Steuerertrignisse, der Ver-
schuldung und der Arbeitslosenzahl erkundigt.

Gemeindeanleihen.
Jahr Fr. Jabr Fr.

Tramelan-dessis 1927 1,096,000 1934 1,808,000
Sonvilier 1930 417,000 1934 834,000
Villeret 1930 153,000 1934 680,000
Renan 1928 327,000 1934 733,000
Tavannes 1928 1,041,000 1934 1,883,000

(Schulden total)
Sonceboz-Sombeval 1927 4,257 1934 177,000
Courtelary 1930 338,000 1934 637,000
St. Immer 1930 2,665,000 1934 4,683,000

(Schulden)
Reinvermogen + 40,000 — 1,876,000
Biel 1928 20,000,000 1934 36,000,000

Es ist also eine ungeheure Verschuldung juras-
sischer Gemeinden festzustellen und man fragt sich
nur, wie diese Gemeinden tiberhaupt je in der Lage
sein werden, bei der gegenwirtigen wirtschaftlichen
Entwicklung diese Schulden abzutragen. Diese Ge-
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meinden werden trotz Erhohung der Steuersitze
nicht in der Lage sein, aus eigener Kraft diese
Schulden abzuzahlen und gleichzeitig den laufenden
Bediirfnissen zu geniigen.

Und wie steht es mit den Steuerertrigen?

Steuerertrag.
Tramelan-dessus 1928 173,000 1934 145,000
Sonvilier 1930 73,000 1934 59,000
Villeret 1930 72,000 1934 47,000
Tramelan-dessous 1928 267,000 1934 186,000
Renan 1931 37,900 1934 31,300
Tavannes 1928 183,000 1934 192,000

Wir haben also auf der einen Seite sinkende
Steuerertragnisse, auf der andern Seite eine unge-
heure Zunahme der Gemeindeschulden und gleich-
zeitig eine dauernde Arbeitslosigkeit, die, wenn man
den 25. Februar als Stichtag annimmt, folgendes
Bild ergibt:

Arbeilslosigkeit im Amtsbezirk Courtelary.

. Ganz- und Teil- Ganz-
bg“gég?iléte arbeitslose arbeitslose
im ganzen in% imganzen in%

Corgémont 357 191 54 134 38
Cormoret 200 81 41 61 31
Cortébert 232 131 56 790 30
Courtelary 304 134 4 110 36
Péry 341 113 33 106 31
Renan 309 157 51 127 41
St._ Imier 1796 657 37 498 28
Sonceboz 355 198 56 160 45
Sonvilier 386 220 57 131 34
Tramelan-dessons . 398 235 59 153 38
Tramelan-dessus 1068 716 67 485 45
Villeret 365 266 73 166 45

Total 6893 3190 44 2268 33

Nur in der Gemeinde Biel ist das Verhiiltnis
elwas Dbesser. Dort wird man damit rechnen kon-
nen, dass «nur» 309/, der Stimmberechtigten ar-
beitslos sind.

Diese Verhiltnisse zeigen, wie es im Jura steht,
und wie notwendig es ist, dass man die Gemeinden
nicht immer und immer wieder auf den Anleihens-
weg verweist, wobei man doch die Ueberzeugung
hat, dass letzten Endes doch wieder der Staat als
Garant hiingen, bleiben wird, wenn die Gemeinden
bei der Kreditkasse neue Schulden machen miissen.
Ich glaube doch, man sollte die Gemeinden viel-
mehr durch direkte Zuwendungen ermuntern, da-
mit sie ihrer laufenden Aufgaben in bescheidenem
Umfange gerecht werden kénnen. Das ist der Grund,
warum man in der Kommission auf diesen Antrag
zuriickgekommen ist. Man sagte sich, es wire un-
verstindlich, wenn man angesichts dieser Lage und
des Umstandes, dass der Kanton aus dem Titel
Krisenabgabe trotz Annahme dieses Antrages 700,000
Franken mehr einnimmt als der Regierungsrat bei
der ersten Lesung selbst projektierte, dieser Aus-
scheidung nicht zustimmen wiirde.

Es handelt sich im iibrigen nicht nur um den
Jura. Auch im Oberland gibt es Gemeinden, die
recht bose daran sind.

Nun ist beim Antrage der Kommission offenbar
etwas vergessen worden. In der ersten Lesung war
vorgesehen, dass ein Dekret des Grossen Rates die
Ausfiihrung regeln solle. Der Antrag wire in diesem
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Sinne zu ergidnzen (dhnlich wie in Art. 20). Wie
man das dann, im Detail regeln will, dass soll im
Dekret bestimmt werden. Personlich konnte ich mich
einer Fassung anschliessen, die statt 209/, sagen
wiirde 600,000 Fr. Dann weiss die Oeffenthichkeit:
es handelt sich um so und so viel und sie stellt
sich nicht vielleicht einen Millionenbetrag vor. Es
ist mir also gleich, ob man sagen will 209/, oder
600,000 Fr.Das soll aber dann nicht den Sinn ha-
ben, dass dieser Betrag den Gemeinden dann ein-
fach als Kapitalvorschuss gewidhrt wiirde, sondern
er miisste von der Kreditkasse gesondert verwaltet
und nur fiir Unterstiitzungszwecke verwendet wer-
den. Es ist mir jedoch gleich, in welcher Form die
Unterstiitzung erfolgt. Aber es muss eine saubere
und klare Trennung stattfinden zwischen den ge-
wohnlichen Geschiften der Kreditkasse und jenen
auf Grund des nach dieser Bestimmung auszu-
scheidenden Betrages. Es muss sich also um einen
Unterstiitzungsbetrag handeln.

Das ist nun noch die einzige Differenz, die
zwischen dem Regierungsrat und der Kommission
besteht. In allen andern Punkten ist es gelungen,
eine Einigung zu erzielen. Dieser Artikel kann unter
Umstinden zum Schicksalsartikel des Gesetzes wer-
den. Ich weiss, wie im Jura hinten die Stimmung
ist, und auch in den Krisengemeinden des deut-
schen Teils. Wenn, wir nun trotz des zweimaligen
Beschlusses der Kommission diese Ausscheidung
nicht beschliessen, dann konnen Sie sich die Ein-
stellung gegeniiber diesem Gesetz ungefiahr vor-
stellen. Der Antrag der Kommission bedeutet nicht
nur eine materielle Hilfe, sondern er ist auch eine
referendumspolitische Vorsichtsmassregel. Das ist
nicht ganz unwesentlich. Ich habe fiir unsere Partei
erklirt, dass, sie wenn die vorgeschlagene Ldsung
zustandekommt, mit aller Energie fiir die Vorlage
eintreten wird, trotzdem das nicht populidr ist, weil
wir der Ueberzeugung sind, dieses Gesetz sei ab-
solut notwendig, wenn der Staat in seinen finan-
ziellen Grundlagen nicht erschiittert werden soll.
Damit man aber das tun kann, muss man auf der
andern Seite denen, die am schwersten belastet
sind, eine gewisse Hilfe zusichern. Es wiirde jetzt
nicht verstanden. werden, wenn man eine Million
fiir die Bauernhilfskasse, 100,000 Fr. fiir die Sonder-
hilfe zugunsten der Landwirtschaft, und 50,000 Fr.
fiir das Gewerbe, ausscheiden, den iiberschuldeten,
Gemeinwesen, in. denen mehr als die Hilfte der
Stimmberechtigten arbeitslos sind, aber nicht das
zukommen lassen wollte, was hier von der Kom-
mission vorgeschlagen wird.

Auf Grund all dieser Ueberlegungen méchte ich
Ihnen wiarmstens empfehlen, auf den Kommissions-
antrag einzutreten, und ihn in dieser oder jener
Form zum Beschlusse zu erheben.

Herr Vizeprisident I1g tbernimmt den Vorsitz.

v. Steiger. Unsere Fraktion wiirde den, Kommis-
sionsantrag grundsitzlich ablehnen, weil wir uns
sagen, Zersplitterungen sind in dieser schweren
Zeit zu verhindern und es sollen alle Mittel so
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weit als moglich konzentriert werden. Aber es
scheint mir eine Losung denkbar, bei der wir dem
Gedanken der Kommission, der ja sehr viel fiir sich
hat, Rechnung tragen koénnten, ohne zu einer Zer-
splitterung der Mittel zu gelangen. Herr Grimm hat
diesen Gedanken in seinem Referat bereits zum
Ausdruck gebracht.

Ich méchte Thnen demnach folgende Formulie-
rung vorschlagen:

«Vom Ertrag der kantonalen Krisenabgabe sind
jahrlich 600,000 Fr. der bernischen Kreditkasse zur
Unterstiitzung schwerbelasteter Gemeinden zu iiber-
weisen. ‘

Ein Dekret bestimmt die ndhern Ausfiihrungs-
bestimmungen. »

Wir vermeiden es so, dass wir neben der ber-
nischen Kreditkasse, die uns vielleicht gleich wie
die Bahnen, noch viele Sorgen bereiten wird, und
fir die der Staat Bern ja ohnehin haftet, wieder
eine neue Institution schaffen. Die Kreditkasse
kennt die ganze Geschichte schon einigermassen,
auch die Gemeinden usw. Soviel ich weiss ist die
Regierung mit diesem Vorschlage einverstanden. Das
wire eine Losung, die wir auch vom finanztechni-
schen Standpunkte aus verantworten diirften. Es
ist auch besser, wenn wir dem Volke klar und
deutlich sagen: Um diese und diese Summe han-
delt es sich.

Ueber die innere, technische Organisation der
Kreditkasse konnen wir uns hier jetzt nicht aus-
sprechen. Das ist im Gesetz geordnet.

M. Juillard. Je tiens & dire, au nom de la frac-
tion libérale jurassienne, que cet article 24 a été
parmi nous l'objet de longues délibérations. Apres
cet examen, nous avons finalement estimé trés rai-
sonnable la proposition. de la commission qui pré-
voit un prélevement de 209/, du produit de la con-
tribution cantonale de crise en faveur des com-
munes fortement obérées ensuite de la crise écono-
mique. Nous apprécions les grands sacrifices que le
Gouvernement a déja accomplis pour le Jura, nous
savons aussi que de sérieuses économies ont été
réalisées et nous n’ignorons pas que I'Etat a égale-
ment ses difficultés financiéres, mais je vous prie
de vous représenter un instant par la pensée com-
bien grandes sont les notres. Je ne vais pas entre-
prendre de brosser un large tableau de notre situa-
tion; vous la connaissez, des chiffres ont été énon-
cés, qui seront peut-étre encore dépassés pour 1935.
Cependant, je voudrais insister sur les soucis qui
accablent les magistrats placés & la téte de nos
communes. Ce sont des citoyens qui travaillent de
leur mieux pour le bien-étre de la région et qui
font tout pour éviter une catastrophe, mais les dé-
penses grossissent sans cesse, il faut tenir les en-
gagements pris, payer les intéréts et les amortisse-
ments, tout cela avec des ressources en constant
recul; les impo6ts communaux ne rentrent plus, car
le contribuable acquitte I'impot de crise afin de
profiter de la légeére bonification qu'il peut ottenir,
1l paie I'impot d’Etat parce que I'Etat a des moyens
de se faire payer; et la commune vient en, dernier
lieu, souvent méme doit-elle attendre pendant plu-
sieurs années. Ainsi, vous le voyez, la capacité con-
tributive de nos communes, & la suite de I'iniro-
duction des impots de crise, cantonal et fédéral,
est malheureusement bien affaiblie.
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Aussi, la proposition faite ici par la commis-
sion revét-elle & nos yeux une trés grande impor-
tance et vous pouvez croire que si, comme je veux
l'espérer, elle est adoptée par le Grand Conseil, ce
geste sera, dans notre région, apprécié comme il
se doit. En revanche, si cette satisfaction, ne nous
était pas donnée, nous serions obligés de réserver
notre attitude lorsqu’il s’agira, d’abord d’approuver
I'ensemble du projet, ensuite de recommander la
loi aux suffrages des électeurs. Mais nous sommes
persuadés que notre voix sera entendue et notre
veeu exaucé pour le plus grand bien d’une région
qui est actuellement aux prises avec les pires diffi-
cultés,

M. Henry. Permettez-moi d’exprimer, au nom de
la fraction radicale, un simple veeu au sujet de la
perception de la contribution cantonale de crise, veeu
qu’il n’est d’ailleurs pas nécessaire de traduire dans
la loi.

Chez nous, il est coutume qu'a la fin de I'année
le propriétaire exige de son locataire le paiement
du loyer, puis viennent les notes du médecin, du
pharmacien, du dentiste, etc. A lTa méme époque, le
contribuable recoit également les bordereaux des di-
vers impots: impdét d’Etat, impdt communal, impot
de paroisse, impot fédéral de crise! Il est, si je puis
m’exprimer ainsi, assommé sous l'avalanche des con-
tributions qui lui sont réclamées 4 ce moment, d’ot
mécontentement et mauvaise humeur dans le peu-
ple; les fétes de Noél et du Nouvel-An, si néces-
saires au bon esprit de famille, sont attristées par
les soucis matériels et on les passe au milieu d’a-
meres critiques contre I'Etat.

J’émets donc le veeu que la perception de la con-
tribution cantonale de crise soit fixée vers le mi-
lieu de I'année, éventuellement en juin eou juillet,
c’est-a-dire & une époque qui ne soit pas celle de
de la perception de I'impot d’Etat; le contribuable
pourra alors s’acquitter avec moins de difficulté de
ce nouvel impot,

Scherz. Es ist vorhin von einem Vorredner aus-
gefithrt worden, der Staat Bern solle der gute Biirge
sein, der diesen Gemeinden helfen miisse. Ich bin
der Meinung, wir sollten vor allem dafiir sorgen,
dass der Staat dieser gute Biirge bleiben kann.

Gestatten Sie mir auch zu fragen, welche Ge-
meinden eigentlich zu den Krisengemeinden zu
zéhlen sind. Nicht dass ich das nicht wiisste. Aber
man kann da verschiedener Ansicht sein. Sicherlich
sind es einmal die Gemeinden, die einen Schulden-
iiberschuss haben, jene, die kein eigenes Vermogen
mehr aufweisen, sicherlich aber auch jene, welche,
wie das besonders in landwirtschaftlichen Gegenden
der Fall ist, die Steuern nicht mehr hereinbringen,
in denen schon seit Jahren 4, 5 oder 69/, Grund-
steuer bezahlt werden mussten. Ich nehme an, die
Definition wird in einem Dekret gefunden werden
miissen. '

Ich bin der Ansicht, dass wir dem Antrage
v. Steiger zustimmen sollten, in dem Sinne aber,
dass nicht nur Gemeinden, die zurzeit von der Kre-
ditkasse Darlehen haben, unterstiitzt werden kon-
nen, sondern auch solche, die anderswo Schulden
haben.

Im iibrigen diirfen wir doch hervorheben, dass
der Staat als guter Biirge in den letzten Jahren
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doch schon erkleckliches geleistet hat in dieser Hin-
sicht, tiber 20 Millionen Franken, und wir nehmen
an, diese Betrdige seien doch in dieser oder jener
Form den schwerbelasteten Krisengemeinden zugute
gekommen.

Wenn wir bedenken, dass der urspriingliche Ent-
wurf zu diesem Gesetz eine Ersparnis von 6 Mil-
lionen Franken vorsah, wihrend es jetzt nur noch
3 Millionen Franken sind, brauchen wir wirklich
nicht zu prahlen, der Staat sei jetzt als sehr guter
Biirge anzusehen. Vergegenwirtigen wir uns auch,
dass auf Schluss dieses Jahres die unausgeglichenen
Konti 11 Millionen Franken betragen werden. Das
ist eine Schuld des Staates, die das Reinvermdgen,
welches mit 64 Millionen Franken eingestellt ist,
stark dezimieren wird. Ich bin deshalb der Ansicht,
dass wir zu unserm Staatsvermoégen sehr Sorge
tragen miissen.

Ich personlich mochte also dem Vermittlungs-
antrage des Herrn v. Steiger zustimmen.

Grimm. Ich nehme an, der Antrag v. Steiger sei
so zu verstehen, dass erstens nicht nur Gemeinden,
die Mitglied der Kreditkasse sind, eventuell von
diesen 600,000 Fr. Unterstiitzung verlangen koénnen
— das scheint mir selbstverstindlich zu sein —,
und zweitens, dass es sich bei dieser Unterstiitzung
nicht nur um einen Kapitalvorschuss handelt, son-
dern um eine Leistung zulasten des hier vorzusehen-
den Fonds. Wenn dem so ist, stimme ich meiner-
seits dem Antrage v. Steiger zu und verzichte auf
den Kommissionsantrag.

Matter, Priasident der Kommission. leh habe mit
den meisten Mitgliedern der Kommission soeben
iiber den Antrag v. Steiger gesprochen. Herr Grimm
hat ihn soeben ndher prézisiert. Es sind alle damit
einverstanden. Auch ich personlich stimme zu.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich mochte nur noch die Ausfiih-
rungen von Herrn Grossrat Grimm in einer Rich-
tung korrigieren; ich meine seine Angaben iiber die
Ertragnisse der Krisensteuer. Er hat von 12 Mil-
lionen Franken gesprochen. Wir wiren froh, wir
hitten diese Summe schon in der Staatskasse. Das
steht vorldufig noch auf dem Papier. Es sind iibri-
gens nicht nur 12 Millionen Franken, sondern sogar
12,6 Millionen Franken, die wir auf Grund der
Steuereinschatzungen zugut hitten. Aber gegen
diese Steuereinschatzungen sind zurzeit Rekurse
hingig. Und dann miissen diese Steuern auch noch
bezahlt werden. Bis jetzt haben wir ja nur die erste
Rate bezogen. Allerdings haben viele sofort die
ganze Steuer (also fiir beide Jahre) bezahlt. Es wer-
den aber sicherlich keine 12 Millionen eingehen.
Man muss eben unterscheiden zwischen der Steuer-
einschitzung und dem Steuereingang. 600,000 Fr.
bei 209/, scheint mir deshalb etwas hoch gegriffen
zu sein. Ich habe, soweit es moglich war, mit
meinen Kollegen iiber den Antrag des Herrn v. Stei-
ger gesprochen. Wir wiren an und fiir sich einver-
standen, dem Antrage von Herrn Grossrat v. Steiger
zuzustimmen. Ich moéchte aber nur darauf aufmerk-
sam machen, dass, wenn man diese 600,000 Fr. der
Kreditkasse iiberweist, diese nach dem Gesetz nur
jene Gemeinden beriicksichtigen kann, welche Mit-
glied der Kreditkasse sind. Ich sage das, weil Herr
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Grimm forderte, es miissten auch andere Gemein-
den beriicksichtigt werden. Aber eine Gemeinde
kann durch einen einfachen Beschluss des Regie-
rungsrates Mitglied werden. Es kostet nichts. Im
ibrigen glaube ich, dass in bezug auf die Art der
Verwendung ein Dekret erlassen werden sollte. Das
ist eine so wichtige Sache, dass auch die Direktion
der Kreditkasse sagen wird, sie wolle genaue Richt-
linien haben. Ich stelle mir vor, dass dieser Fonds
hauptsdchlich dazu verwendet wiirde, um Reserven
anzulegen und daraus den Gemeinden Darlehen zu
cinem verbilligten Zinsfuss zu gewdhren. Das wol-
len die Gemeinden in erster Linie. Ich mdchte nun
in diesem Zusammenhang nur darum bitten, dass
jetzt das letzte Alinea von Art. 21 gestrichen wird,
sonst konnte man dann noch sagen, neben diesen
600,000 Fr. miisse noch eine weitere Ueberweisung
an die Kreditkasse zwecks Reservenbildung statt-
finden.

Unter diesen Voraussetzungen ist also der Re-
gierungsrat mit dem Antrage v. Steiger einverstan-
den.

Grimm. Ich glaube, wir miissen da eine ganz
klare Situation schaffen. Wenn ich richtig orientiert
bin, ist der Beitritt verkniipft mit einer Garantie-
iibernahme durch die Kreditkasse.

Guggisberg, Finanzdircktor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Soweit sie Schuldner sind.

Grimm. Also das Wesentliche ist, dass Gemein-
den, die heute noch nicht Mitglied der Kreditkasse
sind, auf dem Wege iber die Kreditkasse unter-
stiitzt werden konnen und dass sie nach der Er-
klarung von Herrn Regierungsrat Guggisberg Mit-
glied der Kreditkasse werden miissten, was aber
fiir die betreffende Gemeinde keine Verpflichtungen
involviert.

Gegen die Streichung von Alinea 3 des Art. 21
muss ich opponieren. Das geht den Staat an und
nicht die Gemeinden. Das sind Reserven des Staa-
tes, um die Risiken der Kreditkasse zu decken.
Wenn der Antrag v. Steiger so zu verstehen wire,
dann miisste ich auf den urspriinglichen Antrag der
Kommission zuriickkommen.

Préasident. Art. 21 ist nicht jetzt, sondern bei
der Zuriickkommensfrage zu behandeln.

v. Steiger. Es ist natiirlich nach meinem An-
trag nicht ausgeschlossen, dass diese Unterstiitzung,
die da vorgesehen wird, auch in der Form von Dar-
lehen mit verbilligtem Zins gewdhrt wird. Ich bin
des weitern auch damit einverstanden, dass nicht
nur die Mitglieder zu Unterstiitzungen berechtigt
sein sollen, die Vorschiisse von der Kreditkasse er-
halten haben.

Es wire vielleicht logischer zu sagen «schwer-
belastete Gemeinden» statt «schwerbelastete Krisen-
gemeinden », sonst meint man, es seien bloss die
Uhrenindustriegemeinden und eventuell die Gemein-
den mit Hotelindustrie gemeint.

Trotz der Bemerkung von Herrn Ilg — er kann
mich ja dann nachher zur Ordnung rufen — méchte
ich mir erlauben, Thnen zu empfehlen, den Strei-
chungsantrag des Herrn Finanzdirektors nicht an-
zunehmen. Wenn wir von vornherein diese Summe
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zuweisen, wird man auf Grund des Art. 21 kaum
mehr Reserven zuweisen. Wir konnen diesen Pas-
sus vorldufig stehen lassen.

La Nicca. Ich gestatte mir, auf etwas aufmerk-
sam machen. Bisher hat man immer von 2090/, ge-
sprochen und jetzt spricht man von 600,000 Fr., was
vielleicht momentan diesen 209/, entspricht. Aber
es steht nirgends geschrieben, dass bei der néch-
sten Einschidtzung der Ertrag der Krisenabgabe
ebenso hoch sein wird. Alle Anzeichen sprechen
fiir das gerade Gegenteil. Wenn man mit diesem
Gesetze in erster Linie bezweckt, dem Staate mog-
lichst viele Ersparnisse zu ermoglichen, kann man
diesem Antrage in der vorliegenden Form nicht zu-
stimmen. Ich stelle deshalb den Antrag, zu sagen:
«... 209/, hochstens 600,000 Fr., ...».

v. Steiger. Ich kann mich mit dem Abédnde-
rungsantrag von Herrn La Nicca ohne weiteres ein-
verstanden erkldren.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ebenfalls einverstanden.

“Grimm. Ich fiige mich der Intelligenz von Herrn
La Nicca ebenfalls, obwohl mir die Fassung nach
dem Antrag v. Steiger lieber gewesen wire.

Abstimmung.
Fiir den Antrag v. Steiger-La Nicca Einstimmigkeit.

Beschluss:

I11. Beschaffung der Mittel.

Art. 24, Fiir die Jahre 1935—1938 wird eine
kantonale Krisenabgabe bezogen.

Veranlagungs- und Bezugsgrundlage bildet
die eidgendssische Krisenabgabe. Krisensteuer-
pflichtig ist somit, wer von der eidgendssischen
Krisenabgabe erfasst wird.

Auf dem Steuerertrag, den der Pflichtige als
eidgendssische Krisenabgabe zu entrichten hat,
erhebt der Kanton einen Zuschlag von 50°9/,.
Dieser Zuschlag gilt auch fiir Nachsteuern.

Der Bezug erfolgt in zwei Perioden von je
zwei Jahren. Die erste Bezugsperiode umfasst
die Jahre 1935 und 1936 und stellt auf die eid-
gendssische Krisenabgabe fiir 1934 und 1935
ab, die zweite umfasst die Jahre 1937 und 1938
und hat die eidgendssische Krisenabgabe fiir
1936 und 1937 zur Grundlage.

Der Bezug der Abgabe erfolgt fiir jede
Periode in jahrlichen Raten.

In allen Fillen, in denen der Bund einem
Abgabepflichtigen die Abgabe ganz oder teil-
weise erlidsst, gilt dieser Erlass auch fir die
kantonale Abgabe. In Fillen nachgewiesener
Notlage des Abgabepflichtigen oder wo die Be-
zahlung der Abgabe eine unverhidltnismissig
schwere Belastung des Pflichtigen darstellt,
kann die Finanzdirektion auf besonderes Ge-
such hin einen weitergehenden FErlass aus-
sprechen. Erreicht der Gegenstand des Ge-
suches um Erlass der kantonalen Abgabe nicht
25 Fr., so kann die Finanzdirektion die Voll-
ziehungsbehorde zum Entscheid erméichtigen.
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Vom Ertrag der kantonalen Krisenabgabe
sind jahrlich 209/,, hochstens 600,000 Fr., der
Bernischen Kreditkasse zur Unterstiitzung
schwerbelasteter Gemeinden zu tiberweisen. Ein
Dekret bestimmt die ndhern Ausfithrungsvor-
schriften.

Herr Prisident Spycher iibernimmt wieder
den Vorsitz.

Wahl des Prasidenten der Kantonalbank,

Luick. Wir sind gestern durch den Antrag, es
sei die Wahl eines Kantonalbankpriisidenten noch
auf die Traktandenliste zu nehmen, iiberrascht wor-
den. Das bedarf noch einiger Priifung.

Wir haben im vorliegenden Vereinfachungsge-
setz einen Artikel angenommen, der das Doppel-
verdienertum bekdmpfen soll. Damit treffen wir
zur Hauptsache kleinere Leute. Der gegenwiirtige
Kantonalbankprisident gehoért offenbar nicht zu die-
sen. Er ist nicht ein Doppelverdiener, wie sie im
Gesetze getroffen werden sollen. Aber er ist ein
Mehrfach-Verdiener, Er bezieht eine Besoldung als
Bankprisident. Ich weiss nicht, wie hoch sie ist,
aber sie soll nicht sehr hoch sein. Er hat aber
daneben noch eine Reihe von, Nebeneinnahmen, als
Stinderat, von der Bauernhilfskasse usw. Alles in
allem wird er {iiber ein ganz respektables Ein-
kommen verfiigen. Nun kommt aber das Entschei-
dende. Er bezieht daneben noch eine Staatspension.
Sie betrigt etwa 11,600 Fr. Ich weiss aus sicherer
Quelle, dass das gesamte Einkommen neben dieser
Staatspension ungefihr das Doppelte der Staats-
pension ausmacht, wenn nicht noch mehr. Von
diesen 11,600 Fr. fallen zu Lasten der Hilfskasse
10,850 Fr., also zu Lasten einer Kasse, die not-
leidend ist. Diese Kasse unterliegt zurzeit einem
Sanierungsverfahren, das heisst wir miissen ausser-
ordentliche Mittel zur Verfiigung stellen, um unsere
Hilfskasse weiterfithren zu koénnen. Nun, bildet es
sicherlich einen ganz gewaltigen Widerspruch, wenn
wir einerseits eine Bestimmung aufstellen, wonach
das Doppelverdienertum bekimptt werden soll, wih-
rend wir auf der andern Seite zu diesem Mehrfach-
verdienertum die Hand bieten. Eine solche Politik
mitzumachen widerstrebt mir. Wir miissen uns doch
sicherlich fragen, ob es nicht angezeigt wiire, von
dieser widerspruchsvollen Politik abzugehen. Um
das zu ermoglichen, wird aber eine gewisse Zeit
der Ueberlegung nétig sein.

Ich habe gesagt, der Antrag, dieses Traktandum
zu behandeln, sei etwas iiberraschend gekommen,
und der Herr Finanzdirektor hat gestern erklirt,
wenn die Regierung eine Sache vorlegen solle, die
Faden habe, dann miisse sie mindestens einen Tag
Zeit haben. Auch wir haben einen Tag Zeit not-
wendig. Man sollte doch dem Herrn Bankprisi-
denten Gelegenheit geben zur Ueberlegung, nim-
lich ob er nicht auf das eine oder andere ver-
zichten wolle. Aus dieser Ueberlegung heraus stelle
ich den Antrag, diese Wahl jetzt nicht vorzuneh-
men, sondern auf die ordentliche Mai-Session zu
verschieben. Das tut den Geschiften auf der Kan-
tonalbank sicherlich keinen Eintrag. Es konnte ja
auch sonst Notfdlle geben, durch welche eine kurze
Vakanzzeit eintritt,
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Lengacher. Endlich haben wir einmal hier einen,
so schonen Fall von Doppelverdienertum vor uns,
den man angreifen muss, und zwar handelt es sich
nicht um einen solchen in den untern Regionen.
Ich mochte mich grundsitzlich dem Antrag von
Dr. Luick anschliessen.

Ich méchte nur noch folgendes anfithren. Als
ich bei der Behandlung des Doppelverdienertums
erwiithnte, dass es alt-Regierungsriite gebe, die neben
ihrer Pension grosse Einnahmen, haben, antwortete
mir der Herr Finanzdirektor, dass heute schon im
Gesetze eine Bestimmung sei, wonach man in, einem
solchen Falle die Pension reduziere.

Iech bin also bereit, dem Antrage, es sei dieses
Geschift auf die Maisession zu verschieben zuzu-
stimmen, um Herrn Dr. Moser Gelegenheit zu ge-
ben, auf das eine oder andere zu verzichten. Falls
aber der Rat dem nicht zustimmen sollte, méchte
ich beantragen, es sei Herrn Dr. Moser die Pension,
zu entziehen. Wenn wir die Pensionskasse sanieren
sollen, dann wollen wir das micht auf Kosten der
Kleinen und des Staates tun. Wir wollen, im iibri-
gen das Einkommen von Herrn Dr. Moser nicht
angreifen, nur ist es nicht richtig, wenn es sich
auf Kosten des Staates vergrossert,

Zimmermann (Oberburg). Gegen Herrn Dr. Moser
personlich méchte ich nicht opponieren. Aber hier
wiire doch Gelegenheit, dem Volke zu zeigen, dass
es uns ernst ist mit der Anwendung der in diesem
Gesetze niedergelegten Grundsitze. Da hitten wir
nun Gelegenheit, den Art. 18 anzuwenden. Ich
mochte Ihnen empfehlen, das zu tun. Es wiirde
nach aussen einen schlechten, Eindruck machen,
wenn wir hier nicht mit dem guten Beispiele vor-
angingen. Darum moéchte ich denn auch den Antrag
Dr. Luick unterstiitzen, ohne dadurch etwa die
grossen Verdienste von Herrn Stinderat Moser fiir
unsern Kanton schméilern zu wollen,

Schmid. Es gibt heute verschiedene Schlager:
Grosskapital, Doppelverdienertum usw. Und das
Beifallsgemurmel, das Herr Dr. Luick geerntet hat,
beweist, dass solche Sachen ausserordentlich po-
puldr sind. Wir wiiren dankbar dafiir, einmal vom
Regierungsrat und von den Herren bei der Bauern-
hiltskasse zu erfahren, was an diesen Geriichten
eigentlich wahr ist. Ich muss schon gestehen, dass
ich von Herrn Dr. Luick prizisere Angaben erwartet
hiitte, nachdem er nun schon einmal die Gagen
von Herrn Dr. Moser in Diskussion gezogen hat.
Seine Angaben sind nicht mehr als das Stimmungs-
bild, das man etwa im Kasinosaal erlebt. Wenn
Herr Dr. Luick seine Behauptungen beweisen kann,
dann wollen wir Beitall klatschen, sonst aber wollen
wir vorsichtig sein. (Luick: Ich bin nicht schuld,
dass das Steuerregister nicht verdffentlicht werden
darf.)

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Man konnte meinen, der Regie-
rungsrat habe mit der Beantragung dieses Wahl-
geschiftes ein Manover durchfithren wollen. Das ist
natiirlich nicht der Fall. Es ist vielmehr so, wie
ich es bei der Traktandenbereinigung gesagt habe.
Herr Moser ist nur bis zum 1. Mai gewihlt. Die
Wahlen finden in der ordentlichen Maisession ge-
wohnlich erst in der zweiten Sessionswoche statt.
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So wire Herr Moser als Bankprisident drei Wochen
nicht mehr im Amt. Das ist immer etwas nachteilig
fir die Geschiftsfithrung, weil so der Bankprisident
nicht weiss, ob er wihrend dieser Zeit eigentlich
handeln soll oder nicht. Wir fanden es deshalb
zweckmissig, da jetzt gerade eine ausserordentliche
Session stattfindet, das Geschift noch auf die Trak-
tandenliste zu nehmen. Ich habe schon vorletzte
Woche dariiber mit den Fraktionsprisidenten ge-
sprochen, nicht erst gestern das erste Mal. Einige
haben sogar gesagt, es sei selbstverstiindlich, dass
man dieses Geschift in der ausserordentlichen Ses-
sion erledigen koénne. Dieser Verschiebungsantrag
kommt mir deshalb sehr iiberraschend.

Herr Dr. Moser ist viele Jahre Mitglied des Re-
gierungsrates gewesen, zu einer Zeit, als die Re-
gierungsrite noch sehr schlecht bezahlt waren. Er
erzihlt jetzt noch hin und wieder, wie er damals
darauflegen musste. Es sei ihm auf der Riitti bes-
ser gegangen. Es scheint mir wirklich nicht ge-
geben zu sein, dass man ihm jetzt seine Pension
vorhilt, wie wenn er diese nicht verdient hitte.
Und seit 1919 hat er schliesslich seine Beitriige an
die Pensionskasse bezahlen miissen, und zwar bis
zum Jahre 1931. Es ist also hier nicht so, wie bei
andern, die mit Inkrafttreten der Kassenstatuten
pensioniert wurden, ohne angemessen bezahlt zu
haben, und die zum Teil schon bis 100,000 Fr. auas
der Kasse bezogen haben.

Und nun das Einkommen als Bankprisident. Es
ist der Grosse Rat, der Herrn Moser zum Bank-
prisidenten gewiihlt hat. Er hat sich als solcher
sehr bewiihrt. Er ist ausserordentlich gewissenhaft
und vorsichtig. Es ist bedauerlich, dass ich das
itberhaupt erwihnen muss. Ich habe eine grosse
Stiitze an ihm und méchte ihn wirklich nicht mis-
sen. Sein Einkommen als Bankprédsident beruht
ebenfalls auf einem Dekret des Grossen Rates vom
Jahre 1908. Es betrigt 8000 Fr. Dieses Saldr ist
seither nie erhoht worden, ja es sind darauf nicht
einmal Teuerungszulagen ausgerichtet worden. Man
sollte jetzt nun wirklich nicht an dieser Geschichte
herumnérgeln. Einem Mann mit diesen Verdiensten
sollte man es doch gonnen, dass er wenigstens in
den alten Tagen noch etwas auf die Seite legen
kann,

Nun die Frage der Rentenkiirzung. Nach den
Statuten der Hilfskasse kann die Rente von Herrn
Moser nicht gekiirzt werden. Das ist nur zulissig
bei Rentenbeziigern unter 60 Jahren. Herr Moser ist
aber iiber 60 Jahre alt. Das in Beantwortung der
Ausfithrung von Herrn Lengacher.

Auf Grund dieser Ueberlegungen mochte ich Sie
ersuchen, doch auf die Behandlung dieses Geschéf-
tes einzutreten.

Luick. Ich moéchte feststellen, dass es sich hier
nicht um Personen handelt, sondern um Grund-
sitze. Auch wir anerkennen die grossen Verdienste
von Herrn Dr. Moser. Aber den Grundsatz diirften
wir schon einmal besprechen. Wenn man bei den
Kleinen das Doppelverdienertum bekdmpft, dann
sollte man es doch auch bei den Grossen. Ich habe
ja nicht beantragt, Herrn Dr. Moser nicht mehr zu
withlen. Ich beantrage ja nur Verschiebung, um
Herrn Dr. Moser Gelegenheit zu geben, sich zu
iiberlegen, ob er nicht auf das eine oder andere ver-
zichten wolle. Darum geht es.
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Abstimmung.

Fiir die sofortige Vornahme der Wahl Minderheit.

Priisident. Die Wahl ist verschoben.

Gesetz

iiber

die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichtes
im Staatshaushalt.

Fortsetzung der zweiten Beratung.
(Siehe Seite 195 hievor.)

Art. 25.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Art. 25 betrifft die Stempelsteuer.
Ich habe mich da nur noch zu #ussern zu einer
Eingabe der Kursile, die der grossritlichen Kom-
mission eingereicht worden ist. Die Kursile wiin-

_schen, dass man sie von der Billetsteuer befreie

oder dass man doch erklire, die Finanzdirektion
oder der Regierungsrat werde die Befreiung be-
schliessen. Ich war urspriinglich der Ansicht, es
konnte die Erklirung abgegeben werden, es seien
von der Finanzdirektion jene Kursdle von der
Stempelsteuer zu befreien, die schlecht stehen, die
fiir ihr Aktienkapital keine Dividenden auszahlen,
aber nur fiir die Veranstaltungen im Kursaal selbst,
nicht aber fiir jene, fiir die noch eine besondere
Eintrittsgebiithr gefordert wird. Im Regierungsrat
sagte man, das wolle man dem Finanzdirektor iiber-
lassen. Er solle dann nach Annahme des Gesetzes
nach seinem Ermessen handeln. Der Regierungs-
rat hat also davon abgesehen, im Grossen Rat eine
bindende Erklirung abzugeben. Auch die Kommis-
sion ist dieser Ansicht. Sie meint aber, man solle
den Kursilen die eingenommene Billetsteuer wieder
zuriickgeben, wenn der Kursaal finanziell schlecht
steht, und wenn man dem Kursaal aus den ordent-
lichen finanziellen Mitteln keinen Zuschuss ge-
wihren koénne. Es wird noch ein Antrag gestellt
werden, wonach kiinstlerische Bestrebungen durch
den Erlass der Billetsteuer unterstiitzt werden sollen.

Matter, Prisident der Kommission. Zu Alinea 1,
lit. a, schliagt die Kommission beziehungsweise die
Finanzdirektion eine neue Fassung vor. Sie lautet:

«a) § 1, lit. b. Empfangsbescheinigungen fiir Geld-
betrige und Wertgegenstinde, inbegriffen die
Ausweise in jeder Form, welche bei Zahlung
ausgehidndigt werden. »

Diese Ergidnzung erweist sich als notwendig, um
gewisse Warenhduser und andere grosse Geschifte
zu erfassen, in denen die Verkiuferin den verkauf-
ten Betrag bescheinigt, wobei es sich oft um grosse
Betrige, vielleicht um 100 bis 200 Franken, han-
delt, ohne dass eine Quittung gegeben wird. Diese
Formen werden heute von der Stempelsteuer nicht
erfasst. Das ist nach Ansicht der Finanzdirektion,
und die Kommission hat sich dem angeschlossen,
nicht richtig, weil ja andere Geschifte fiir solche



(16. April 1935.)

Betriige eine Quittung geben und so von der Stempel-
steuer erfasst werden. Man kann es nicht dulden,
dass auf diese Weise von den Warenhdusern dem
Staate Tausende von Franken entzogen werden. Die
Kommission beantragt Genehmigung dieses An-
trages.

In bezug auf die Billetsteuer beantragen wir
Ihnen, den Kursilen entgegenzukommen.

Zu lit. ¢ schlidgt Ihnen die Finanzdirektion und
die Kommission vor, folgendes 6. Alinea aufzu-
nehmen:

«Vom Ertrag der kantonalen Billetsteuer ist
ein Teil zur Forderung kiinstlerischer Be-
strebungen zu verwenden. »

Diese Aenderung wurde veranlasst durch eine
grosse Eingabe der bernischen Kiinstler, auf der
alle moglichen Leute unterzeichnet haben. Die
Kiinstler erkliren, durch eine weitere kantonale
Billetsteuer, die noch zu den Gemeindebilletsteuern
hinzukdme, wiirden sie erneut geschidigt werden.
Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schligt
die Finanzdirektion diesen Zusatz vor und die Kom-
mission ist damit einverstanden.

Wir haben in der Kommission ferner beschlos-
sen, fiir diejenigen Gemeinden, die heute schon eine
Billetsteuer haben, eine Uebergangsordnung zu
schaffen. Nach diesem Antrag hitten die Gemein-
den drei Jahre Zeit, um ihre Billetsteuer der kan-
tonalen anzupassen. Der Herr Finanzdirektor wird
den Wortlaut dieser Uebergangsbestimmung noch
mitteilen.

Ich bitte Sie, diese beiden Zusatzantriige eben-
falls anzunehmen.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir haben gestern in der Kom-
mission des Grossen Rates iiber diese Frage (Ueber-
gangsbestimmung) gesprochen. Zweifellos wird die
kommende kantonale Billetsteuer jene Gemeinden,
die heute schon eine Billetsteuer haben, benachtei-
ligen. Es gibt etwa 460 Gemeinden, die noch keine
Billetsteuer haben. Bei diesen spielt das natiirlich
keine Rolle. Aber die andern, beobachten mit Sperber-
augen, was geschieht. An einer Konferenz der
wichtigsten Gemeinden, in denen die Billetsteuer
schon besteht, hat man sich darauf geeinigt, nicht
gegen die kantonale Billetsteuer Stellung zu neh-
men, weil man klug genug war, um einzusehen,
dass man nicht darum herumkommt, das Vergniigen
noch mehr zur Besteuerung heranzuziehen. Auf der
andern Seite haben wir aber auch gewisse Zu-
sicherungen in bezug auf die Uebergangsverhilt-
nisse geben miissen. Wir sehen deshalb vor, die
Einfiihrung zeitlich hinauszuschieben, so dass diese
Bestimmung erst auf 1. Januar 1937 in Kraft treten
wird. So soll den Gemeinden die Moglichkeit ge-
geben werden, sich anzupassen und mit dem Kan-
ton iiber die Art der Einfithrung zu verhandeln. Des
weitern soll noch eine Uebergangszeit von 3 Jahren
geschaffen werden. Die grossritliche Kommission
hat gestern folgenden diesbeziiglichen Antrag zu
lit. ¢ angenommen:

«Uebergangsbestimmung. Fir Ge-
meinden, die bereits eine Billetsteuer eingefiihrt
haben, kann der Regierungsrat wiahrend einer
Uebergangsfrist von drei Jahren vom Zeitpunkt
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des Inkrafttretens dieses Gesetzes hinweg die
kantonale Billetsteuer unter den Ansatz von
50/, des Eintrittspreises festsetzen. »

Wir kénnen also fiir diese Zeit eine Billetsteuer
unter 59/, festsetzen. Der Regierungsrat stimmt
diesem Antrage zu. Er méchte aber noch eine kleine
Aenderung zu dieser Fassung vorschlagen. Es sollte
nach unserm Antrage nach dem Worte «Billet-
steuer» noch eingefiigt werden « allgemein oder fiir
einzelne Kategorien», weil einzelne Gemeinden ihre
Billetsteuer abstufen.

Prisident. Wir haben also einen Erginzungs-
und zwei Zusatzantrige. Sie sind unbestritten.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 25. Das Gesetz vom 2. Mai 1880 iiber
die Stempelabgabe wird wie folgt gedndert und
erginzt :

a) § 1, lit. b. Empfangsbescheinigungen fiir Geld-
betrige und Wertgegenstinde, inbegriffen dic
Ausweise in jeder Form, welche bei Zahlung
ausgehindigt werden.

b) Die Abgabesitze in § 3 werden wie folgt fest-
gesetzt :

Fiir die in Ziff. I, lit. a, genannten, dem Wert-
stempel unterworfenen Schriftstiicke :
tiinfzehn Rappen bei Summen iiber 50 Fr.
bis und mit 100 Fr.,
dreissig Rappen bei Summen iiber 100 Fr.
bis und mit 200 Fr.
und so fort fiir Summen von 100 Fr. und
darunter je 15 Rappen mehr.

Fir die in Ziff. II, lit. a, genannten Karten-
spiele ein Franken.

Fir die in Ziffer IL, lit. b, genannten Empfangs-
bescheinigungen :

zwanzig Rappen fiir Betrige von iiber
50 Fr. bis 1000 Fr.

und auf fiinfzig Rappen fiir solche iiber
1000 Fr.

Fiir Plakate und Ankiindigungen:
zehn Rappen fiir ein Fldchenmass von
hochstens 3530 cm? (Normalformat B 2);
fiinfzehn Rappen fiir ein Flichenmass von
héchstens 7060 cm? (Normalformat B 1) ;
zwanzig Rappen fiir ein Flichenmass von
héchstens 1,42 m® (Normalformat B 0);
fiinfzig Rappen fiir gréssere Flichenmasse.
Fir die in Ziff. III genannten, dem Format-
stempel unterworfenen Akten:
fiinfundzwanzig Rappen fiir das
Oktavblatt (bis 316 cm?);
fiinfzig Rappen fiir das
Quartblatt (bis 630 cm?);
ein Franken fiir den halben
Foliobogen (bis 1000 cm?);
zwel Franken fiir den ganzen
Foliobogen (bis 2000 cm?).
¢) Neue Ziffer IV: 59/, des Eintrittspreises fiir
folgende Veranstaltungen:
1. Theater-, Variété und kinematographische

Vorstellungen, Vortrige, Konzerte und éhn-
liche Darbietungen ;
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d)

)

1)
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. Zirkusvorstellungen,
Schaustellungen ;

. Tanzanlésse, Masken-
Bazare;

. Spiele, sportliche Veranstaltungen, Wett-
kdmpfe, Rennen und #hnliche Anlisse;
5. Ausstellungen

mit Ausnahme der Preise unter 1 Fr.

Bruchteile unter fiinf Rappen, die sich bei
der Steuerberechnung ergeben, werden auf volle
fiinf Rappen aufgerundet.

Von der Abgabe sind befreit Veranstaltun-
gen des Staates, der Gemeinden, Kirchgemein-
den und der Schulen. Die Finanzdirektion kann
fir gemeinniitzige, wohltitige und religiose
Veranstaltungen die Befreiung von der Abgabe
verfiigen. Gegen ihre Verfiigung kann Weiter-
ziehung an den Regierungsrat erfolgen.

Die Finanzdirektion kann zudem die Ab-
l6sung der Abgabe durch eine Pauschalzahlung
gestatten, die 5% der Roheinnahmen nicht
uberstewen darf.

Vom Ertrag der kantonalen Billetsteuer ist
ein Teil zur Forderung kiinstlerischer Be-
strebungen zu verwenden.

Der Bezug weiterer Billettsteuern durch die
Gemeinden bleibt vorbehalten.

Uebergangsbestimmung. Fir Ge-
meinden, die bereits eine Billetsteuer eingefiihrt
haben, kann der Regierungsrat wihrend einer
Uebergangsfrist von drei Jahren vom Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes hinweg die
kantonale Billetsteuer allgemein oder fiir ein-
zelne Kategorien unter den Ansatz von 590/, des
Eintrittspreises festsetzen.

§ b Schlussabsatz wird wie folgt gedndert:

Fiir die innerhalb der festgesetzten Frist nicht
gestempelten Akten ist eine Extrastempelge-
bithr vom fiinffachen Betrage der einfachen Ge-
biihr zu bezahlen.

§ 7, Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

Der oder die Aussteller einer dem Stempel
unterworfenen Schrift, in bezug auf welche den
Vorschriften dieses Gesetzes nicht rechtzeitig
Geniige geleistet worden ist, verfallen einer
Busse, die den fiinffachen Betrag der Stempel-
gebiihr, jedoch nie weniger als 5 Franken be-
tragt ; tiberdies ist die betreffende Schrift dem
Extrastempel zu unterwerfen.

§ 7, neuer Absatz 2:

Die Hinterziehung der Abgabe gemiiss § 3
Zifter IV (Billettsteuer) wird mit Busse von
10 bis 500 Franken bestraft. Der Bezug des
Extrastempels gemiss § 5 bleibt vorbehalten.

Abs. 2 bis 4 werden Abs. 3 bis 5.

Auffithrungen und

und Kostiimfeste;
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Tagesordnung:

Gesetz

iiber

die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichtes
im Staatshaushalt.

Fortsetzung der zweiten Beratung.
(Siehe Seite 202 hievor.)
Art. 26.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Art. 26 ordnet die neuen Zuschlige
zu den Erbschafts- und Schenkungssteuern. Da ist
gegeniiber der ersten Lesung nur in Ziffer 5 eine
Aenderung eingetreten. In der ersten Lesung hat
Herr Grossrat La Nicca einen Antrag eingereicht, es
sei bei den Hausdienstangestellten nicht auf eine
Dienstzeit von 20 Dienstjahren, sondern auf eine
solche von bloss 10 Dienstjahren abzustellen. Die
Kommission hat dann 15 Jahre beschlossen.

Laubscher (Tduffelen). Ich habe bei der ersten
Lesung einen Zusatzantrag gestellt, wonach den
Rentenbeziigern, die ausserhalb des Kantons Bern
wohnen, von, der Pension ein Abzug von 259/, zu
machen wire. Da sich weder der Regierungsrat noch
der Kommissionsreferent dazu #dussert, erlaube ich
mir, nochmals darauf zuriickzukommen.

Der Herr Finanzdirektor hat bei der ersten Le-
sung gesagt, man miisse zu den Steuerzahlern Sorge
tragen. Man solle deshalb den. Krisensteuerzuschlag
nicht auf mehr als auf 50 9/, festsetzen, sonst miisste
man riskieren, dass die Steuerzahler in fremde Kan-
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tone abwandern wiirden. Dagegen kénnen wir nichts
machen. Aber wir kénnen wenigstens auf jene ein-
wirken, denen wir Geld geben, ndmlich auf die
Pensionsbeziiger. Es ist ja bekannt, dass man recht
gerne die Gestade des Bieler — und Thunerses mit
jenen des Genfer — und Luganersees vertauscht.
Wenn man diesen Leuten 259/, weniger Pension
gibt, so wird dann doch der eine und andere von
der Abwanderung abgehalten, werden.

Ich mochte also vorschlagen, diesen Gedanken
wieder in Beratung zu ziehen. Ich bedaure zwar,
dass ich selbst das nochmals hervorziehen muss.
Es wire mir schon lieber gewesen, wenn der Regie-
rungsrat das beantwortet hitte.

La Nicca. Die Kommission ist erfreulicherweise
auf meinen Antrag eingetreten. Allerdings hat sie
den Mittelweg von 15 Jahren beschritten. Ich will
aber keinen Gegenantrag stellen, weil mich auch
die weniger weitgehende Losung der Kommission
einigermassen betriedigt. Allerdings diirfte man es
heutzutage schon beriicksichtigen, und anerkennen,
wenn ein. Dienstbote 10 und mehr Jahre {reu im
gleichen Haushalte mitgearbeitet und im Interesse
der Dienstherrschaft gewirkt hat. Diese Fille sind
ja leider nicht allzuhdufig. Man hitte deshalb ruhig
10 Jahre hinsetzen sollen.

Keller. Ich mochte gerne noch eine Erklarung
iiber die Bedeutung des Ausdruckes « Hausdienst-
angestellte». Was versteht man darunter? Meistens
Leute, die als Dienstnehmer in privaten Haushaltun-
gen tdtig sind. Das wire dann aber nicht ganz
recht, denn es gibt viele landwirtschaftliche Dienst-
boten, die genau gleich treue und brave Dienste
im ‘Betriebe des Dieustherrn geleistet haben. Ich
mochte doch eine verbindliche Erklirung vom Re-
gierungstische aus, dass auch diese da inbegriffen,
sind.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Diese verbindliche Erklirung soll
hiermit abgegeben sein.

Was die Anregung von Herrn Grossrat Laub-
scher anbetrifft ist folgendes zu sagen.:

Einmal kann es sich nur win die Pensionierten
des Kantons Bern handeln, nicht aber um jene, dic
vom Bunde oder von der Gemeinde eine Rente be-
ziehen. Ich habe in der grossritlichen, Kommission
eine Statistik verlesen — ich habe sie leider gerade
jetzt nicht bei mir — worin Aufschluss gegeben
wird, wieviele Rentenbeziiger (Alters-Rentner, Wit-
wen und Waisen zusammengerechnet) ausserhalb
des Kantons wohnen. Von im ganzen 1200 Renten-
beziigern sind es nur deren 84. Diese geringe Zahl
kann fiir die Hilfskasse keine entscheidende Rolle
spielen. Uebrigens ist doch zu beriicksichtigen, dass
in manchen Fillen
durch die Verhiltnisse fast gezwungen ist, ausser-
halb des Kantons zu wohnen. Er hat vielleicht dort
seine Verwandten, seine personlichen Beziehungen
usw. Die vorgeschlagene Kiirzung wiirde deshalb
in sehr vielen Féllen eine Hirte bedeuten. Sie er-
sehen doch aus den angegebenen Zahlen, dass im
allgemeinen bei den Pensionierten das Bestreben
besteht, ihre Pension im Kanton Bern zu «ver-
zehren ». Diese Sache ist also nicht so bedeutend,
wie herumgeredet wird.

ein kantonaler Pensionierter
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Abgesehen von diesen, Griinden mochte ich aber
auch hervorheben, dass man auch in diesem Ge-
setze einigermassen ein System beobachten sollte.
Es ist ja ohnehin schon kritisiert worden, man
fahre in dieser Vorlage in allen moglichen Ge-
setzen herum. Natiirlich muss man in solchen Zei-
ten, da es dermassen dringt, den Juristen in sich
etwas zuriickbinden. Aber hier miisste man nun das
Statut der kantonalen Hilfskasse abiindern oder das
betreffende Dekret des Grossen Rates. Wir miissten
damit die ganze Hilfskassenfrage aufrollen. Ich habe
hier schon wiederholt mitgeteilt, dass wir noch im
Laufe dieses Jahres dazu kommen werden, die Ver-
héltnisse betreffend die Pensionskasse neu zu ord-
nen. Dann wird Herr Laubscher noch einmal Ge-
legenheit haben, seine Anregung geltend zu machen.

Laubscher. Nachdem ich vom Herrn Finanz-
direktor diese Auskunft erhalten habe, wonach die
Hilfskassenverhiltnisse noch im Laufe dieses Jahres
allgemein geregelt werden sollen, bin ich damit ein-
verstanden, dass mein Antrag nicht jetzt behandelt
wird.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 26. Das Gesetz vom 6. April 1919 iber
die Erbschafts- und Schenkungssteuer wird ab-
gedndert und ergénzt wie folgt:

a) Art. 10. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer
betrigt: ’

1. fiir Nachkommen des Erblassers oder Schien-
kers 1 vom Hundert des erworbenen Ver-
mogensbetrages;

2. fir den Ehegatten bei Vorhandensein von

Nachkommen aus der Ehe mit dem Erblasser

oder Schenker 1 vom Hundert, in andern

Fillen 21/, vom Hundert;

fir Eltern, Adoptivkinder und Stiefkinder

5 vom Hundert;

fiir vollbiirtige und halbbiirtige Geschwister,

sowie fiir Grosseltern 71/, vom Hundert;

fiir Urgrosseltern, Schwiegerkinder, Schwic-
gereltern, Adoptiveltern, Adoptivgrosskinder
und Stiefeltern, sowie Hausdienstangestellte,
die mindestens 15 Jahre in der gleichen
Familie tdtig waren, 10 vom Hundert;
. fiir Oheim und Tante und fiir Neffe und
Nichte 121/, vom Hundert;

7. fiir Grossoheim, Grosstante, Grossneffe,
Grossnichte, Vettern und Basen 15 vom Hun-
dert;

8. fiir andere Verwandte und fir Nichtver-
wandte 20 vom Hundert.

Die uneheliche Verwandtschaft ist auf der
Mutterseite der ehelichen stets gleichgestellt,
auf der Vaterseite dagegen nur, sofern eine
Anerkennung nach Massgabe der Bestimmun-
gen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
stattgefunden hat.

b) Art. 17vis, Wird ein landwirtschaftliches Ge-
werbe (Art. 620 Z.G.B.) auf Rechnung zu-
kiinftiger Erbschaft zum Ertragswert abgetreten
oder in der Erbteilung einem Erben nach
Schatzung gemiss Art. 620, Abs. 3, Z.G.B.
oder gestiitzt auf giitliche Vereinbarung unter
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den Erben zum Ertragswert zugewiesen, so ist
der Ertragswert massgebend; ebenso wenn ein
einziger Erbe oder die Erbengemeinschaft das
landwirtschaftliche Gewerbe zum selbstindigen
Betriebe iibernimmt.

Ueber die Bestimmung des Ertragswertes
und das Verfahren erldsst der Regierungsrat
die notigen Weisungen.

Art. 27.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In Art. 27 haben wir verschiedene
neue Bestimmungen, einmal in Ziffer IV, die Be-
stimmung, wonach der Regierungsrat auf Gesuch
hin aus wichtigen Griinden auch nach Ablauf von
2 Jahren iiber den Bezug der ermissigten Gebiihr
verfiigen kann. Das entspricht einem Begehren von
Herrn Grossrat Keller. Wir sind aber noch weiter
gegangen und haben unter V ginzlich von der
Handénderungsgebiihr befreit bei Bodenverbesse-
rungen nach Art, 87 ff. E. G. zum Z. G.B. (Ziff. 3)
und bei Bodenaustausch zum Zwecke der Abrundung
landwirtschaftlicher Betriebe (Ziff. 4).

Ich mochte gebiihrend hervorheben, dass da
durch den Regierungsrat und die Kommission an
die betreffenden Kreise eine gewaltige Konzession
gemacht wird.

Bei Ziffer IX wird eine besondere Steuer von
1/, 0/, fiir juristische Personen vorgesehen. Wir
wollen damit juristische Personen, hauptsichlich
Aktiengesellschaften, treffen, die Spekulationsgesell-
schaften sind und die die Form einer juristischen
Person wihlen, um die Handinderungsgebiihren
nicht bezahlen zu miissen. Das ist der einzige
Zweck dieser Vorschrift. Jetzt wird ndmlich oft ein-
fach eine juristische Person gegriindet und dann
das Aktienportefeuille iibertragen, wodurch die Be-
zahlung der Handdnderungsgebiihr umgangen wird.

Nun ist wihrend der ersten und zweiten Lesung
die Frage aufgetaucht, wie es sich denn bei den juri-
stischen Personen, namentlich Genossenschaften ver-
halte, die zu gemeinniitzigen. Zwecken bauen und
nur an Genossenschafter vermieten, die also nicht
zu Spekulationszwecken gegriindet worden sind.
Wir haben iiber diese Frage mit solchen Genossen-
schaften korrespondiert, insbesondere mit der
Eisenbahnerbaugenossenschaft, die bei uns vor-
stellig geworden sind. Wir haben nun im Regie-
rungsrat und in der Kommission gefunden, es er-
scheine tatsidchlich nicht gerechtfertigt, diese Ge-
sellschaften mit einer Sondersteuer zu belasten. Wir
mochten Thnen deshalb vorschlagen, in Art. 27, IX
nach lit. b als lit. ¢ beizufiigen, dass von diesem
halben Promille befreit sind jene Baugenossenschaf-
ten, welche statutengemiss nur an Baugenossen-
schafter Wohnungen vermieten.

Matter, Prisident der Kommission. Wir haben,
diesen Antrag des Herrn Finanzdirektors eingehend
besprochen und haben. tatsdchlich auch gefunden,
dass es nicht recht wire, wenn man diese gemein-
niitzigen Baugenossenschaften nicht ausnehmen
wiirde. lch mochte dem Rate empfehlen, diesen
Zusatz als lit. ¢ noch aufzunehmen,
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Keller. Ich mgchte Ihnen zu Ziff. 3 und 4 auf
Seite 17 der Vorlage eine kleine Erginzung vor-
schlagen. Es wird in Ziff. 3 im letzten Satz von
Teilungsvertrigen gesprochen. Nun gibt es aber
Fille, in denen, es sich nicht um einen eigentlichen
Teilungsvertrag handelt. Wenn das ganze Vermdgen
bloss aus einer Liegenschaft besteht, liegt eigent-
lich kein Teilungsvertrag, sondern ein Auskaufs-
vertrag vor. Es wire deshalb der Klarstellung dien-
lich, wenn man sagen wiirde «Teilungs- oder Aus-
kaufsvertrag ». Das gleiche ist zu Ziff. 4 zu sagen.
Diese Klarstellung ist vielleicht notwendig gegen
iiberreifrige und auf Staatsgebiihren allzusehr er-
pichte Grundbuchfiihrer. Es handelt sich ja immer
um verwandtschaftliche Verhiltnisse.

Noch eine weitere Klarstellung in Ziff. 4 auf
Seite 17 scheint mir notwendig zu sein. Es sollte
nach den Worten «und dem tiberlebenden Eltern-
teil» noch etwas eingefiigt werden. Es gibt noch
sehr viele altbernische Giiterrechtsverhiltnisse. Nun,
hat es noch eine ganze Anzahl von ehemaligen alt-
bernischen Ehefrauen, die in zweiter Ehe leben.
Sind keine Kinder vorhanden, dann teilen sie mit
den Kindern aus der ersten Ehe. Sind aber Kinder
vorhanden, dann teilen sie mit diesen. Es wire
deshalb klarer, wenn man sagen wiirde « dem iiber-
lebenden Eltern- oder Stiefelternteil ». Praktisch ist
das schon bisher so gehandhabt worden. Aber es
ist klarer, wenn man das hier genau sagt.

Noch etwas weiteres zu Punkt 4. Man hat ge-
sagt, man habe das aus dem Erbschaftssteuergesetz
genommen. Das stimmt, wenigstens zum Teil. Dieses
Gesetz sagt, wenn man, fiir die Erbschaftsurkunde
eine Staatsgebiihr bezahlt habe, so konne man diese
innert 2 Jahren, zuriickfordern. Von dort her hat
man diese 2 Jahre genommen. Ich mochte nun gegen
diese zwei Jahre nicht opponieren, obschon das
gegeniiber der bisherigen Praxis eine wesentliche
Verschérfung bedeutet. Ich bin im iibrigen befrie-
digt von der Fassung von Ziffer 4, wonach aus
wichtigen Griinden auf Gesuch hin der Bezug bloss
der ermissigten Handdnderungsgebithr vom Regie-
rungsrat verfiigt werden kann. Ich mdchte aber
doch noch etwas iiber diese wichtigen Griinde Aus-
kunft haben. Ich weiss aus meiner Praxis, dass
der Staat immer gerne recht viel nimmt. Das ist
ja zu verstehen und auch die Pflicht der betretffen-
den Beamten. Aber es koénnen doch darob Unge-
rechtigkeiten entstehen. Ich glaube schon das letzte
Mal erwihnt zu haben, dass es viele Fille gibt, in
denen aus Griinden des Familienwohls eine Ver-
schiebung am Platze ist. Ein Beispiel: es sind
4 Méadchen nahe am Volljihrigkeitsalter und viel-
leicht ein Knabe von, erst 14 Jahren da. Der Vater
stirbt. Es muss geteilt werden. Es wire nun fiir
diesen Jiingling und fiir die Familie nicht vorteil-
haft, wenn er die Liegenschaft iibernehmen miisste.
Es ist in einem solchen Falle gewshnlich besser,
wenn die Mutter einstweilen den Betrieb weiter-
fithrt, bis der Junge alt genug ist. Das ist er viel-
leicht erst mit 24 oder 25 Jahren, also nach etwa
10 Jahren. Solche Fille sind hiufig. Soll nun dieser
junge Mann, weil zufilligerweise sein Vater so friih
gestorben ist, weshalb bis zur Uebertragung der
Liegenschaft die Frist von 2 Jahren abgelaufen sein
wird, die Handénderungsgebiihr bezahlen miissen?
Ich glaube doch nein. Ich méchte deshalb ver-
langen, dass man. solche familienrechtlichen Griinde
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als wichtige Griinde ansieht. Man sollte dann in
einem solchen Falle, wie es mir einmal passiert
ist nicht sagen konnen: «Ja, da ist ein schones,
grosses Vermogen vorhanden; da konnen wir die
Gebiihr schon verlangen.» Ich mochte also dass
die Grosse des Vermogens keine Rolle spielt, dass
trotzdem das Vorliegen von wichtigen Griinden an-
genommen werden kann. Wenn mir das zugesichert
wird, bin ich mit dem Kommissionsantrag einver-
standen, sonst miisste ich Streichung dieser 2 Jahre
beantragen.

Perreten. Nach Ziffer 2 von IV des Art. 27
mochte ich folgenden neuen Absatz beantragen:

« Handelt es sich bei Eigentumsiibertragung be-
ziehungsweise Abtretung aut Rechnung kiinftiger
Erbschalt im Sinne von Ziff. 1 und 2 hiervor, um
Erbteile unter 10,000 Fr., so reduziert sich die
Handénderungsgebiihr auf 3 Promille.

Vermogenserwerbe im Sinne dieses Abschnittes,
die zeitlich nicht mehr als 10 Jahre auseinander-
liegen, werden bei Berechnung der Handénderungs-
gebiihr zusammengezihlt. »

Ich begriinde diesen Antrag wie schon bei der
ersten Lesung damit, dass namentlich die Zwerg-
bauern im Oberland sich nur deshalb iiber Wasser
halten koénnen, weil die Kinder, Knaben und Mad-
chen, bis zur Verheiratung unentgeltlich im Betriebe
mitarbeiten. Da findet man nun, dass diese Be-
lastung des Vermégens mit Handénderungsgebiithren
ungerecht ist. Zum andern. ist hervorzuheben, dass
diese Leute infolge der hohen Grundsteuerschatzung
ein Vermogen auf dem Papier haben, das in Wirk-
lichkeit gar nicht besteht. Es ist darum nicht richtig,
hier Handénderungsgebiihren zu erheben.

Der Gefahr zu begegnen, dass nicht grossere
Vermogen sukzessive abgetreten werden, wiirde der
zweite Satz meines Antrages dienen.

Ich glaube, diese Losung wiirde der Vorlage
viele Freunde schaffen. Ich ersuche Sie, meinen
Antrag zu priifen.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn, ich Herrn Grossrat Perreten
richtig verstanden habe, handelt es sich um eine
Nichterhéhung der Handénderungssteuer in be-
stimmten Féllen. Wir haben ja jetzt die Handénde-
rungsgebiihr im allgemeinen erhoht von 6 auf 10
Promille und die sogenannte reduzierte Handidnde-
rungsgebiihr von 3 auf 59/,,. In Ausnahmefillen
will nun der Antragsteller bei der bisherigen Hand-
dnderungsgebiihr von 39/, verbleiben. Er hat das
schon bei der ersten Lesung beantragt. Wir haben
aber im Regierungsrat und in der Kommission ge-
funden, dass das angesichts der iibrigen im Ge-
setze vorgesehenen Erleichterungen in bezug auf
die Handédnderungsgebiihr nicht angehe.

Der Herr Justizdirektor hat mir gesagt, dass er
mit den formellen Aenderungen, die Herr Grossrat
Keller vorgeschlagen hat, einverstanden sel.

Auch in bezug auf die Definition der wichtigen
Griinde sind wir mit Herrn Grossrat Keller einver-
standen. Wir glauben, auch, dass die Vermogenslage
keine Rolle spielen soll, wenn familienrechtliche
Griinde eine Verldingerung der Frist als gegeben er-
scheinen lassen.
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Priésident. Der Antrag des Regierungsrates (Ein-
fiigung einer neuen lit. ¢ in Ziff. IX) ist unbe-
stritten. Auch die Antrige von Herrn Keller zu
Ziff. IV, 3 und 4 sind nicht bestritten und damit
angenommen,

Dagegen lehnt die Regierung den Antrag Perreten
ab.,

Matter, Prisident der Kommission. Wir haben
in der Kommission diesen Antrag Perreten des
langen und breiten behandelt und angefragt, ob je-
mand ihn aufnehmen wolle, um ihn im Rat vorzu-
bringen. Niemand wollte sich dazu entschliessen,
weil man fand, wie der Herr Finanzdirektor vorhin
ausgefithrt hat, dass er nicht in den Rahmen hinein-
passe. Die Kommission lehnt daher den Antrag
Perreten ab, und ich méchte auch den Rat ersuchen,
nicht darauf einzutreten.

Abstimmung.

Fiir den Antrag Perreten . Minderheit.
Angenommen,
Beschluss:
Art. 27. Die §§ 16 und 17 des Gesetzes

vom 24. Mirz 1878 betreffend die Amts- und
Gerichtsschreibereien werden wie folgt abge-
dndert:

I. Von jeder Handénderung eines Grundstiickes
ist eine Abgabe von 109/,,, mindestens jedoch
3 Fr. zu entrichten. Fir die Berechnung
dient als Grundlage der Kapitalbetrag aller
in bestimmten oder bestimmbaren Summen
ausgesetzten Leistungen, zu denen der Er-
werber sich gegeniiber dem Verdusserer oder
Dritten verpflichtet.

Ist keine Gegenleistung im Sinne von Ab-
satz 1 vereinbart oder ist die Grundsteuer-
schatzung hoher als jene, so erfolgt der
Bezug auf Grundlage der Schatzung, oder
bei Gebiduden, solange diese Schatzung fehlt,
auf Grund der Brandversicherungssumme.

Als Grundstiicke im Sinne dieser Bestim-
mung gelten:

1. Die Liegenschaften, eingeschlossen Was-

serkrifte.

2. Die in das Grundbuch aufgenommenen
selbstindigen und dauernden Rechte;
inbegriffen die Kuhrechte, Art. 105 E. G.
zum Z.G.B.

3. Die Bergwerke.

II. Handdnderungen im Sinne von I. sind:

1. Jeder Eigentumsiibergang von Grund-
stiicken von einem Rechtssubjekt auf
ein anderes, gleichgiiltig, ob er infolge
Rechtsgeschiftes oder kraft des Ge-
setzes erfolge;

2. der Uebergang von Grundstiicken an
eine Personengemeinschaft zu Gesamt-
eigentum, sowie die Aenderung im Per-
sonalbestand von Gemeinschaften zu ge-
samter Hand, welche Grundeigentum
besitzen.
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Eine Abgabepflicht besteht auch dann, wenn
ein nach den Bestimmungen dieses Gesetzes
abgabepflichtiges Rechtsgeschift durch eine
andere Form der Eigentumsiibertragung ver-
deckt wird, oder wenn an Stelle der férm-
lichen [Ligentumsiibertragung einer Dritt-
person auf andere Weise ermoglicht wird,

tiber eine Liegenschaft wie ein Eigentiimer

zu verfiigen.

Uebertragen eine oder mehrere Personen
Grundeigentum an Personengemeinschaften
(Kommandit- oder Kollektivgesellschaft, Ge-
meinderschaft, . Erhengemeinschaft, einfache
Gesellschaft usw.) zu Gesamteigentum, so
ist die Abgabe gleich zu berechnen wie bei
Miteigentum. Das gleiche trifft zu, wenn
umgekehrt Gesamteigentum an Grundstiicken
an eine oder mehrere Personen iibertragen
wird, sowie bei Aenderungen im Personal-
bestand von Gemeinschaften.

Eine reduzierte Handdnderungsabgabe von
50/y ist in folgenden Fillen zu entrichten:

1. Bei Eigentumsiibertragung an Nachkom-
men kraft Erbrechts, Art. 457 Z. G. B.;

2. bei Abtretungen auf Rechnung kiinftiger
Erbschaft zwischen Eltern und Nach-
kommen, sofern die Abtretungsrestanz,
sei es ganz oder zum grossern Teil, ent-
weder auf Rechnung zukiinftiger Erb-
schaft quittiert wird oder bis zum Ab-
leben des Abtreters unabldésbar bleibt;

3. bei Handdnderungen unter Geschwistern
beziehungsweise deren Ehemédnnern,
wenn die Ehegatten auch Dritten gegen-
iiber unter altbernischem Giiterstand ste-
hen, sofern es sich um Liegenschaften
aus dem Nachlass der Eltern handelt und
die direkte Uebertragung auf den iiber-
nehmenden Erben innerhalb zweier Jahre
seit dem Tode des verstorbenen Eltern-
teils erfolgt. Bei der Erwerbung an of-
fentlicher Steigerung wird die volle Ab-
gabe geschuldet. Fir den Uebergang an
die Erbengemeinschaft ist keine beson-
dere Abgabe zu bezahlen, wenn der Tei-
lungs- oder Auskaufsvertrag gleichzei-
tig mit der Erbgangsurkunde eingereicht
wird ;

4. bei Handanderungen infolge Teilungs-
oder Auskaufsvertrages zwischen Nach-
kommen und dem tberlebenden Eltern-
beziehungsweise Stiefelternteil bei er-
erbten Liegenschaften aus dem Nach-
lass des verstorbenen Eltern- oder Stief-
elternteils, sofern der Vertrag inner-
halb zweier Jahre seit dem Tode des
verstorbenen [Elternteils dem Grund-
buchamt eingereicht wird. Der Regie-
rungsrat kann auf Gesuch aus wich-
tigen Griinden den Bezug der ermiis-
sigten Gebithr auch nach Ablauf der
Frist von zwei Jahren verfiigen. Wird
mit dem Teilungsvertrag gleichzeitig die
Erbgangsurkunde eingereicht, so ist fir
den Uebergang an die Erbengemein-
schaft keine besondere Abgabe zu ent-
richten;;

V.

VI1I.

VIIIL

1X.

Tt

bei Handdnderungen zwischen Ehegatten
gestiitzt auf Ehevertrag, letztwillige Ver-
tiigung oder kraft Erbrechts. Wird Giiter-
trennung vereinbart oder besteht zwi-
schen Ehegatten Giitertrennung, so trifft
die Vergiinstigung nicht zu.

Keine Handdnderungsabgabe

richten:

1. Wo Bundesrecht deren Bezug ausschliesst ;

2. bei Erwerbungen durch den Staat;

3. bei Bodenverbesserungen nach Art. 87 ff.
E. G. zum Z.G.B.;

4. bei Bodenaustausch zum Zwecke der Ab-
rundung landwirtschaftlicher Betriebe.

ist zu ent-

'I. Die Falligkeit der Abgabe tritt mit der An-

meldung zur Eintragung in das Grundbuch
ein. Der Riickzug der Anmeldung vor dem
Hauptbucheintrag, gleichgiiltig aus welchem
Grunde er erfolgt, begriindet keine Riick-
erstattungspflicht.

Kann der Eintrag aus gesetzlichen Griin-
den nicht erfolgen, so wird die Abgabe bis
auf 1/;, zuriickerstattet. Der Staat bezieht
in solchen Fillen jedoch nie weniger als
3 Fr. und nie mehr als 30 Fr.

Vor Bezahlung der Prozentualabgabe darf der
nachgesuchte Grundbucheintrag nicht er-
folgen.

Bei Ehevertrigen, die eine Eintragung im
Gundbuch erfordern, sowie bei Mitteilungen
des Handelsregisterfithrers, hat der Amts-
schreiber sofort, nachdem er davon Kenntnis
crhalten hat, die Beteiligten zur Bezahlung
der Abgabe aufzufordern.

Die Handelsregisterfiithrer und Giiterrechts-
registerfithrer haben dem Amtsschreiber von
allen Eintrigen, die eine Gebithrenpflicht be-
griinden, Kenntnis zu geben.

Juristischen Personen des offentlichen Rech-
tes sowie solchen des privaten Rechtes, wel-
che religiose, gemeinniitzige oder wohltitige
Zwecke verfolgen, kann der Regierungsrat
die Abgabe ganz oder zum Teil erlassen,
wenn eine Eigentumsiibertragung im Grund-
buch nur wegen Aenderung der rechtlichen
Form der juristischen Person notwendig ist.

Die juristischen Personen (Aktiengesellschaf-
ten, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen
usw.) zahlen jedes Jahr eine Abgabe von
einem halben Franken vom Tausend der
Grundsteuerschatzung der Liegenschaften,
die sich am 1. Januar des Steuerjahres in
ithrem Eigentum befinden.

Von der Abgabe sind ausgenommen Ge-
baude oder Grundstiicke und Teile derselben,
in oder auf welchen die juristische Person
ihren Gewerbebetrieb ausiibt.

Der Abgabe unterliegen nicht:

a) Die juristischen Personen des offent-
lichen Rechts (Staat, Gemeinden usw.).
b) Die juristischen Personen des privaten
Rechts, welche religiose, gemeinniitzige,
ideale oder wohltitige Zwecke verfolgen,
die ihren Sitz im Kanton haben oder
deren Sitz sich in einem Kanton befin-
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det, welcher Gegenrecht hilt, fiir den-
jenigen Grundbesitz, welcher fiir die er-
wihnten Zwecke verwendet wird.

¢) Baugenossenschaften, welche Wohnun-
gen statutengemiss nur an Genossen-
schafter zum Zwecke eigenen Wohnens
vermieten.

Der Regierungsrat entscheidet dariiber, ob
die Voraussetzungen fiir die Befreiung von
der Abgabepflicht vorliegen.

Wird die \Liegenschaft verkauft, so ist
die gesetzliche Handidnderungsabgabe zu be-
zahlen. Die seit dem Erwerb jahrlich ent-
richtete Abgabe ist bis zum Betrag der be-
zahlten Handidnderungsabgabe zuriickzuer-
statten. Die Riickerstattung erfolgt an den
Verdusserer der Liegenschaft, sofern sich die
Vertragsparteien nicht anders versténdigen.
Wird nur ein Teil der Liegenschaft verkauft,
so erfolgt die Riickerstattung im Verhiltnis
des Wertes des verdusserten Teiles zum Ge-
samtwert der Liegenschaften.

Die Abgabe wird jedes Jahr von der kan-
tonalen Steuerverwaltung festgesetzt und den
Pflichtigen eroffnet. Dem Abgabepflichtigen
steht 'die Beschwerde an den Prisidenten des
Verwaltungsgerichts zu, der endgiiltig ent-
scheidet.

Wird die Festsetzung nicht angefochten,
so ist sie wie ein gerichtliches Urteil voll-
streckbar.

Der Grosse Rat wird ermiichtigt, in einem
Dekret nidhere Vorschriften itber die Erhebung
der Abgabe zu erlassen.

Art. 28.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In Art. 28 ist festgelegt, dass der
Regierungsrat das Inkrafttreten des Gesetzes ordne.
Es ist klar, dass nicht alle Bestimmungen auf den
gleichen Zeitpunkt in Rechtskraft erklirt werden
konnen. Sie haben diesen Morgen gehért, dass man
bei der kantonalen Billetsteuer z. B. sogar an den
1. Januar 1937 denkt. Es ist moglich, dass fir ein-
zelne Bestimmungen verschiedene Daten gewihlt
werden, daher muss man dem Regierungsrat die
Kompetenz geben, den Zeitpunkt des Inkrafttretens
zu ordnen. In der Kommission ist nur noch ge-
wiinscht worden, man méchte in diese Schluss-
bestimmung eine Generalklausel aufnehmen, wo-
nach alle Gesetzes- und Dekretsbestimmungen auf-
gehoben werden, die mit dem Inhalt dieses Gesetzes
in Widerspruch stehen. Ich glaube, eine derartige
Generalklausel sei durchaus zweckmissig, so dass
wir lhnen vorschlagen mochten, folgendes Alinea 2
beizuftigen:

«Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wer-
den alle entgegenstehenden Gesetzes- und De-
kretsbestimmungen aufgehoben. »

Matter, Prisident der Kommission. Ich habe
schon zu Beginn der Verhandlungen erkldrt, dass
wir uns zu diesem Antrag entschliessen mussten
wegen der Bedenken, die Herr Professor Blumen-
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stein zu Art. 18 gedussert hat. Er glaubt, es sei
unumginglich, um allen Weiterungen in verfas-
sungsrechtlicher Beziehung auszuweichen, eine sol-
che Schlussbestimmung aufzunehmen.

Angenommen.

Beschluss:
IV. Schlussbestimmung.

Art. 28. Der Regierungsrat wird beauftragt,
das Gesetz zu vollziehen. Er bestimmt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wer-
den alle entgegenstehenden Gesetzes- und De-
kretsbestimmungen aufgehoben.

‘Président. Damit sind wir am Schluss der Be-
ratung dieses Gesetzes angelangt. Nach Vorschrift
des Reglementes frage ich an, ob das eine oder
andere Ratsmitglied auf den ecinen oder andern
Artikel zuriickkommen will. — Zuriickkommen wird
nicht verlangf.

Titel und Ingress.

v. Steiger. Ich mochte vorschlagen, den Titel
zu fassen wie folgt: «Gesetz iiber Massnahmen
zur Wiederherstellung des finanziellen Gleich-
gewichts im Staatshaushalt.» Wir wollen mit dem
Gesetz nicht unter einem Titel vor das Bernervolk
treten, von dem man sagen koénnte, wir nehmen den
Mund etwas voll, aus welchem man schliessen
konnte, mit der Annahme des Gesetzes sei das
Gleichgewicht wieder hergestellt. Nach der Rech-
nung, die man uns vorgelesen hat, und nachdem
verschiedene Mittel abgespalten worden sind, ist es
ganz klar, dass auch dann, wenn alles gleich bleibt
wie jetzt und nicht schlimmer wird, noch die Arbeit
manches Jahres erforderlich sein wird, bis dieses
Gleichgewicht wieder da ist. Deshalb ist es offener
und richtiger, wenn wir den von mir vorgeschla-
genen Titel wihlen.

Born. Aus d#hnlichen Erwigungen, wie Herr
v. Steiger und namentlich auch deshalb, weil der
Herr Finanzdirektor nicht die Zusicherung geben
konnte, dass mit dem Gesetz das Gleichgewicht
der Finanzlage hergestellt sei, méchte ich einen
neuen Titel vorschlagen, aus welchem ich den Be-
griff des finanziellen Gleichgewichtes tberhaupt
entfernen mochte. Ich wiirde vorschlagen zu sagen:
« Gesetz iiber die Vereinfachung der Staatsverwal-
tung und Verbesserung der Finanzlage des Staa-
tes.» Am Gesetz selbst dndert das nichts, aber ab-
stimmungspsychologisch ist die Frage wichtig. .

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich glaube, der Vorschlag des
Herrn v. Steiger sei richtiger. Das Gesetz enthilt
Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen
Gleichgewichtes. Das Ziel des Gesetzes ist doch die
Wiederherstellung. Wenn das Gesetz angenommen
wird, wird sich die ganze bernische Politik in dén
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ndchsten Jahren um dieses Gesetz drehen. Von die-
sem Gesetz werden wir auch ausgehen, um erneut
vom Bund zu verlangen, dass er uns im Eisenbahn-
wesen helfe. Wenn wir im Kanton Bern derartige
Anstrengungen machen, um das finanzielle Gleich-
gewicht wieder herzustellen, konnen wir darauf An-
spruch erheben, dass uns die Eidgenossenschaft
helfe, auf einem Gebiet, wo andere Kantone in
keiner Weise so belastet sind wie wir. Es ist also
doch so, dass wir mit diesem Gesetz das finanzielle
Gleichgewicht herstellen wollen. Das Gesetz enthilt
Massnahmen, die dazu dienen sollen, wobei wir
aber sicher sind, dass man noch andere Massnah-
men treffen muss. Man muss mindestens sagen,
dass noch weitere Ersparnisse erzielt werden miissen.

Abstimmung.

Fiir den Antrag v. Steiger . Mehrheit.

Beschluss:

Gesetz
iiber

Massnahmen zur Wiederherstellung des finan-
ziellen Gleichgewichtes im Staatshaushalt.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Schlussabstimmung.

Fiir Annahme des Gesetzesentwurfes 174 Stimmen.
Dagegen 1 Stimme.

Prisident. Nach Art. 7 unserer Staalsverfassung
finden ordentlicherweise zweimal im Jahre, im Friih-
ling und im Herbst, Volksabstimmungen statt; in
der Zwischenzeit kann der Grosse Rat in dringen-
den Fillen eine ausserordentliche Volksabstimmung
anordnen. Wie ich gehért habe, wiinscht die Re-
gierung nicht bis zum Herbst zu warten, sondern
die Abstimmung vorher anzusetzen. Das muss der
Grosse Rat beschliessen. Ich frage den Herrn Fi-
nanzdirektor an, welches Datum die Regierung vor-
schligt.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir moéchten beantragen, diese Ab-
stimmung auf den 30. Juni festzulegen. Am 2. Juni
findet die Abstimmung iiber die Krisenabstimmung
statt. Es ist nicht gut, wenn man auch das kanto-
nale Gesetz in diese heftige Kampagne hineinzieht,
die tiber die Kriseninitiative entbrennen wird. Man
sollte ein Abstimmungsdatum wihlen, an welchem
sich die Wellen der Abstimmung iiber die Krisen-
initiative etwas gelegt haben. Man sollte eine Atem-
pause einschalten und sollte daher auf den 30. Juni
1935 gehen.

Angenommen,
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Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich komme einem Auftrag des Re-
gierungsrates nach, wenn ich am Schluss der Ver-
handlungen. der ersten und zweiten Beratung dem
Grossen Rat fiir das Entgegenkommen danke, das
er den Bestrebungen des Regierungsrates entgegen-
gebracht hat und fiir die wertvolle Mitarbeit an
dem grossen Werk. Wenn, auch die Meinungen viel-
fach verschieden waren, so glaube ich doch, dass
die Abstimmung, die jetzt eben vorgenommen wurde,
gezeigt hat, dass der Grosse Rat vom Willen be-
seelt ist, dem Bernervolk den Weg zu zeigen, auf
welchem man in gewissem Masse aus den unge-
heuren Schwierigkeiten herauskommt, in denen sich
gegenwirtig der Staatshaushalt und unser ganzes
Volk befindet. Ich glaube, wir befinden. uns — ich
rede im Auftrag des Regierungsrates — im Grossen
Rat gegenwiirtig in einem historischen Moment. Da-
rum gestatten Sie mir, mit einigen kurzen Worten
auf die Bedeutung der Vorlage in staatspolitischer
Hinsicht hinzuweisen.

In der Tat gehen Ziel und Zweck des Gesetzes
weit iiber die reinen Finanzfragen hinaus, und sie
lassen sich auch nicht allein mit dem Geldbediirf-
nis des Staates als Verwaltungsarbeit erkliren. Zur
Begriindung der ganzen Vorlage ist vielmehr auf
die Aufgaben unserer Zeit und damit unserer De-
mokratie zuriickzugreifen. Wenn sich der Regie-
rungsrat auch nicht vermisst, zu glauben, der Staat
Bern konne diese Aufgaben losen, so kann unser
kleines Staatswesen doch zur Losung beitragen.
Wir gehen einen Schritt weiter und sagen: der
Volksstaat ist dazu verpflichtet.

Jede Aufgabe des Staates wird aber gegenwiirtig
von der Pflicht zur Bekdimpfung der Not des Volkes
iibertroffen. Neben die gewaltige Aufgabe der Er-
ziehung und Ausbildung der Jugend, die nicht ge-
kiirzt werden sollte, treten die Wirkungen unseres
Gemeinschaftswillens: Unterstiitzung notleidender
Arbeitsloser, Bauern und Handwerker. Eine harte
Aufgabe, die nur gelost werden kann, wenn alle
Glieder des Staates von jenen Geisteskriften der
Gemeinschaft beseelt sind, die gerade durch die Not
der Zeit in doppeltem Masse in Erscheinung treten
miissen. Diese Not hat ja auch etwas Gutes, nim-
lich, dass sie dem Volke zeigt, wie sehr der eine auf
den andern angewiesen ist, und dass der Staat
wirklich eine Sache aller ist. Unter keinen Um-
stinden diirfen die politischen Parteien im gegen-
wiirtigen schweren Augenblick diese hochste Ein-
stellung des Staatsbiirgers hemmen; im Gegenteil,
sie werden in vermehrtem Masse mithelfen, Ge-
schaffenes zu erhalten und das Wachstum des Staa-
tes zu erleichtern.

Denn, meine Herren, es geniigt nicht, beim Alten
zu bleiben, sondern wir miissen gerade in dieser
schweren Zeit den Mut zu Neuem aufbringen; und
dieses Neue kann gegenwirtig in nichts anderem
bestehen als in einem vermehrten Kampf gegen die
Not der Zeit. Die Gesetzesvorlage will deshalb nicht
nur die Erziehung der Jugend, die Armenausgaben
und die Arbeitslosenversicherung festigen, sondern
sie will auch die Mittel zu vermehrter Arbeits-
beschaffung und die Hilfe fiir die Gebirgsbevél-
kerung durch Entschuldung aufbringen. Wiirde es
nicht etwas Beschimendes an sich haben, feststel-
len zu miissen, dass, obschon jedermann davon
iberzeugt ist, dass die Arbeitslosigkeit bekdmpft
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werden muss, dass niitzliche Bauten Tausenden von
Arbeitern das Brot verschaffen konnten, dass ein
Teil 'des Volkes unwiirdig wohnt, dass viele ver-
zweifelnd nicht mehr wissen, wo das Notwendigste
fiir den Lebensunterhalt der Familie herzunehmen,
dass, sagen wir, diese dringenden Aufgaben unserer
Zeit deshalb nicht gelost werden konnen, weil das
Geld fehlt? Dieser Gedanke lastet schwer auf der
Verantwortung und auf dem Gewissen nicht nur
der Regierung, sondern auch des Volkes, aus
dessen Mitte nicht mit Unrecht bei dem Kampf
um die Wehrvorlage auch eine Verstirkung der
«inneren Verteidigung» verlangt wurde. Ist aber
das Bernervolk der Ueberzeugung, die dem in-
nersten Gefiihl der Gemeinschaft entspringt, dass
hier Fragen der Menschlichkeit zu lésen sind, so
geht es unmoglich ohne vermehrte Leistungen des
Einzelnen an den Staat ab, obschon viele Biirger
glauben, die Zeiten gedriickter Wirtschaft seien
hierzu nicht geeignet. Das Ziel, das heute unter
allen Umstéinden erreicht werden muss, ist das eines
widerstandsfihigen Staates, damit der Biirger auf
seinen Staat mit ebensolcher Freude und mit glei-
chem Stolz blicken kann, wie auf die von ihm wih-
rend des guten Geschiftsganges zuriickgelegten Re-
serven. Welche Beruhigung wiirde eintreten, wenn
der Arbeitslose wiisste, dass ihm die Allgemeinheit
Arbeit verschaffen kann; welches Aufatmen wiirde
nur bei einem Versuch der Entschuldung der Land-
wirtschaft in bestimmten, von der Wirtschaftsnot
besonders heimgesuchten Gegenden entstehen, und
wie wird sich der Kiinstler freuen, im Gesetz eine
Bestimmung zu finden, die es auch dem Kanton Bern
endlich erméglichen wird, Werke der Schénheit und
der Kultur in vermehrtem Masse zu unterstiitzen !

Gehen wir zur praktischen Verwirklichung iiber,
so ist von vornherein klar, dass die Stirkung des
Staates nicht auf Kosten der Armen erfolgen kann,
weil ihnen die Mittel hierzu fehlen. Die ungeheure
Verantwortung, die wir vor der Zukunft tragen,
muss die Besitzenden und die mit grossem Einkom-
men veranlassen, aus freiem Willen zu leisten, was
die Zeit erfordert, und sich von selbst — aus in-
nerer Ueberzeugung — in die vorderste Linie der
Ausgleichenden zu stellen. Eine Ablehnung wiirde
Verkennung ihrer Sendung und der Aufgabe unserer
demokratischen Staatspolitik bedeuten; sie wiirde
zugleich das Gestindnis in sich schliessen, dass die
Einsicht in die Notwendigkeit vermehrter materiel-
ler Opfer als sittliche Forderung hochster Ordnung
leider nicht mehr wie frither im Bernerland anzu-
treffen ist.

Der Pfad, den wir mit der Gesetzesvorlage be-
treten, trigt dem tiefen Pflichtbewusstsein unseres
Staatsbiirgers Rechnung. Wenn die Forderungen der
Gesetzesvorlage auch strenge sind, so sind sie, nach
iibereinstimmendem Urteil der vorberatenden Be-
horden, tragbar. Der Zuschlag zu der eidgendssi-
schen Krisenabgabe ist zudem auf 4 Jahre be-
schrinkt und die andern Abgaben stellen keine
stindige, regelméssig wiederkehrende Belastung des
einzelnen Biirgers dar. Neben die Bedarfsdeckung,
neben die Riicksichtnahme auf die wirtschaftliche
Leistungsfihigkeit und den sozialpolitischen Zweck
des Ausgleichs tritt derart der Grundsatz der Steuer-
verteilung. Dass das Mass der steuerlichen Inan-
spruchnahme sehr gross ist, liegt in der gezeich-
neten Notlage des Staates begriindet.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

Der Regierung ist durch Fiihrer der kantonalen
Wirtschaft zur Kenntnis gebracht worden, dass sie
den vorgeschlagenen Massnahmen im Interesse einer
ruhigen Entwicklung und mit Riicksicht auf die aus-
serordentlichen Aufgaben des Staates zustimmen,
in der Meinung, dass Regierungsrat und Grosser Rat
auch in Zukunft Ausgaben, die nicht unbedingt not-
wendig sind, unterlassen. Der Regierungsrat ist
iiberzeugt, auch im Namen des Grossen Rates nach
dieser Richtung hin die verbindlichste Zusage ab-
geben zu diirfen, sind ja seit 1929 in der laufenden
Staatsrechnung bereits 6,7 Millionen Franken ein-
gespart worden.

Zwei Dinge diirfen zum Schluss nicht unberiihrt
bleiben. Zunichst der Hinweis darauf, dass die
stirkste und hirteste steuerliche Belastung einer
Entwertung der Zahlungsmittel unter allen Umstéin-
den vorzuziehen ist, weil bei einer Wahrungsentwer-
tung kein Mensch einigermassen sicher voraussagen
kann, wer der Begiinstigte und wer der Geschidigte
sein wird. Dies trifft hauptsichlich fiir unser Land
zu, das fiir viele zu verarbeitende Rohstoffe auf die
Einfuhr, die bei einer Geldentwertung teurer be-
zahlt werden miisste, angewiesen ist. In zweiter
Linie versucht die Gesetzvorlage den ausfithrbaren
Teil der eidgendssischen Kriseninitiative auf berni-
schem Boden zu verwirklichen.

In unserm Staatswesen ist jeder zur Verantwor-
tung und deshalb zur Freude an der Arbeit und an
der Ueberwindung von Sorgen und Schwierigkeiten
aufgerufen. Keine Staatsform eignet sich derart, wie
die unserige, die hohen menschlichen Eigenschaften
der Beherrschung und des Opfers aus freiem, gutem
Willen zu zeigen. Ist die Zeit sehr schwer, so haben
wir die noch schwerere Pflicht, neben der Erhaltung
Neues zu schaffen. Hoffen wir, dass im kommenden
Kampf Ehrgefiihl und Opfermut mangelndes Staats-
und Gemeinschaftsempfinden besiegen werden. (Leb-
hafter, anhaltender Beifall.)

Matter, Prisident der Kommission. Ich will auf
diese tiefgehenden Ausfithrungen des Herrn Finanz-
direktors nicht mehr niher eintreten, halte mich
aber fiir verpflichtet, den Mitgliedern der Kommis-
sion, aber auch den iibrigen Ratsmitgliedern fiir
die ernsthafte und griindliche Arbeit, die sie ge-
leistet haben, zu danken. Wenn in der Kommission
gelegentlich Meinungsverschiedenheiten aufkamen,
so war die Stimmung doch nie gereizt und heftig.
Mitglieder aller Fraktionen waren sich der Bedeu-
tung dieser Vorlage bewusst, jeder versuchte nach
bestem Wissen und Koénnen die Gegensitze zu
iiberbriicken. Auch bei den Ratsmitgliedern, hat seit
der letzten Session ein ganz gewaltiger Umschwung
stattgefunden. Als man zuerst zur ersten Lesung
herkam, fand man ein gewisses Licheln auf den
Gesichtern und gelegentlich eine leise Andeutung,
es sei doch alles fiir nichts. Wenn, wir heute diese
ernste Abstimmung gesehen haben, durch welche
man fast einstimmig fiir die Vorlage einstand, so
kénnen wir nur fiir diese Einsicht danken. Die
Ratsmitglieder sind sich ihrer Verantwortung gegen-
iiber dem Kanton bewusst geworden. Das freut mich.
Ich mochte schliessen mit dem Spruch: Einer trage
des Andern Last. Mit diesem Spruch wollen. wir
in die Kampagne eintreten, mit Energie und Zu-
versicht, und mit der Hoffnung, sie zu einem guten
Ende zu fiihren. :

1936. 26*
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Prisident. Gestatten Sie mir zum Schluss auch
noch einige kurze Worte. Es wiire schade, wenn
man nach der trefflichen Rede unseres Finanz-
direktors noch viel sagen wiirde, aber es ist meine
Pflicht, in lhrem Namen in erster Linie unserem
Herrn Finanzdirektor und dem Herrn Justizdirektor
fiir die grosse Arbeit, die bei der Aufstellung des
(vesetzes und bei der Verfechtung desselben in der
Kommission und im Rat geleistet wurde, zu danken.
Die Arbeit war nicht klein. Ich' behaupte, dass das
Gesetz, das wir heute angenommen, haben, gesetz-
gebungstechnisch und staatspolitisch eines der wich-
tigsten ist, das wir in den letzten 20 Jahren be-
handelt haben. Ich wenigstens kann mich aus der
Zeit, wihrend welcher ich dem Grossen Rat an-
gehore, nicht besinnen, dass wir ein so wichtiges
(resetz behandelt hitten. Diesen. Dank mochte ich
aber auch aussprechen gegeniiber den Mitgliedern
der Kommission. Sie haben sich schwer ins Ge-
schirr legen miissen, es war keine leichte Arbeit.
Nicht zuletzt mochte ich auch dem Rat danken fiir
die Aufmerksamkeit, mit der er den Verhandlungen
gefolgt ist, fiir die Disziplin, die er beobachtet hat.
lch konnte mit Freuden konstatieren, dass in den
beiden letzten Sessionen die Besetzung des Rates
sehr gut war. Wir wollen hoffen, das werde auch
in Zukunft so sein. Ich méchte nur noch den Wunsch
ausdriicken, dass wir alle heimgehen mit dem Be-
streben, dass jeder an seinem Ort dahin wirke, dass
unsere Staatsfinanzen nach und nach wieder auf
die Beine gestellt werden. Das konnen wir, wenn
jeder daheim seine Pflicht erfiillt, dem Volke mit
gutem Beispiel vorangeht und tiichtig arbeitet, denn
dem Mutigen gehort die Welt. (Beifall.)

Eingelangt sind folgende

Motionen :

L

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen
Rat beférderlichst Bericht und Antrag vorzulegen,
wie im Kanton Bern gestiitzt auf den Bundesrats-
beschluss vom 9. Mirz 1934 die Bekdampfung der
Rindertuberkulose an die Hand zu nehmen sei.

Die finanziellen. Mittel wiren der Tierseuchen-
kasse zu entnehmen. Um dieser Kasse den gegen-
wirtigen gesetzlichen Bestand an Mitteln zu er-
halten, sind entweder die Gebiihren fiir die Gesund-
heitsscheine zu erhéhen oder die Schweinebestéinde
von der Tierseuchenkasse auszuschliessen.

Bern, den 15. April 1935.

Schwendimann
und 256 Mitunterzeichner.

II.

Au vu de la crise agricole et des revendications
justifiées des cultivateurs en particulier, le Conseil-
exécutif ne pourraitil pas, en raison des intéréts
importants qu’il posséde au sein des Forces mo-
trices bernoises, intervenir auprés des autorités de
ces dernieres, et notamment lors de la prochaine ré-

(16. April 1935.)

union des actionnaires, pour obtenir de cette so-
ciété une réduction sensible des tarifs. I’assemblée
des bourses agricoles des districts de Porrentruy,
Delémont et Moutier, ainsi que plus de 2500 tra-
vailleurs de la terre du Jura organisés corporative-
ment, demandent qu’on ramene le prix du kw. lu-
miére a4 30 cts. et qu'on supprime la location des
compteurs et la garantie minimale.

Le Conseil-exécutif n’estime-t-il pas que ces taux
seraient plus que raisonnables en raison de notre
situation économique et ne peut-il rien faire pour
obtenir cette réduction générale si souhaitable?

Berne, le 16 avril 1935.
Chételat
et 9 cosignataires.

(Konnte der Regierungsrat auf Grund der be-
deutenden Beteiligung des Staates Bern bei den
Bernischen Kraftwerken — in Anbetracht der Land-
wirtschaftskrise und der berechtigten Forderungen
der Landwirte im besondern — bei den leitenden
Instanzen. der B. K. W. nicht dahin wirken, dass an
der nichsten Aktionidrversammlung eine merkliche
Ermissigung der Strompreise beschlossen wird?

Die Versammlung der Bourses agricoles (land-
wirtschaftlichen Borsen) der Bezirke Pruntrut, Dels-
berg und Miinster, sowie mehr als 2500 korporativ
organisierte « Travailleurs de la terre du Jura» ver-
langen, dass der Preis fiir das Kilowatt auf 30 Rp.
herabgesetzt werde und dass man Zihlermiete und
Minimalgarantie abschaffe.

Findet der Regierungsrat nicht auch, dass diese
Abgaben in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage
unpassend seien, und kann er nichts tun, damit
diese so wiinschenswerte Ermédssigung allgemein
eingefithrt wird?)

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist ferner folgende

Interpellation :

Le message du Grand Conseil adressé au peuple
bernois en juillet 1933 prévoit expressément 350,000
francs pour la construction du trongon de route Ta-
riche-Soubey. Les autorités et le peuple ont donné
leur assentiment & ces travaux en acceptant I'em-
prunt de 24 millions afin d’obtenir les moyens d’exé-
cuter des travaux de chomage de grande envergure.

A notre connaissance, les plans complets pour
le trongon de route Tariche-Soubey sont établis, il
ne reste plus aucun obstacle au commencement de
ces travaux.

Le Gouvernement pourrait-il renseigner I'assem-
blée sur le retard apporté a I'’exécution de ce projet?

Berne, le 16 avril 1935.

Voisard
et 7 cosignataires,

(Die Botschaft des Grossen Rates an das Berner-
volk vom Juli 1933 sah ausdriicklich 350,000 Fr. vor
fir den Bau des Strassenstiickes Tariche-Soubey.
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Die Behorden und das Volk haben ihre Zustimmung
zu diesem Projekte erteilt durch Annahme des Be-
schlusses zur Aufnahme eines Anleihens von 24 Mil-
lionen zur Beschaffung der Mittel, Notstandsarbei-
ten in grosserem Ausmasse ausfiihren zu kénnen.
Wie wir vernommen, sind die Pline fiir das vor-
genannte Strassenstiick erstellt; es steht also dem
Beginn dieser Arbeiten kein Hindernis mehr im
Wege.

Kann der Regierungsrat Auskunft geben iber
die Verzogerung der Ausfiihrung dieses Projektes ?)

Eingelangt ist endlich folgende
Einfache Anfrage:

Das katastrophale Sinken der Preise auf dem
Schweinemarkt, welche zugleich die Schliisselstel-
lung in der tierischen Produktion bilden, beunruhigt
die Bauern in starkem Masse und erfordert von
ihnen erneute Opfer und Einnahmeaustille. Die Kon-
ferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren hat
wieder eine Enttiuschung gebracht, indem sie sich
auf den von Brugg dem Eidgendssischen Volkswirt-
schaftsdepartement unterbreiteten Vorschlag einer
Kontingentierung nicht einigen konnte.
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Wie denkt der Direktor der Landwirtschaft in
dieser Sache? Ist er nicht der Meinung, dass hier
dringend eine Aenderung dieser unhaltbaren Zu-
stinde am Platze ist? Sind eventuell Vorarbeiten
fiir eine Regelung der Produktion durch die inter-
essierten Verbdnde oder die Direktion im Gange?

Antwort wenn moglich im Laufe dieser Session
erwiinscht. D

Bern, den 16. April 1935. Buri.

Gehen an den Regierungsrat.

Président. Damit sind die Traktanden der aus-
serordentlichen Grossratssession erledigt. Ich danke
fiir die geleistete Arbeit, wiinsche gute Heimreise
und sage: Auf Wiedersehen am 13. Mai!

Schluss der Sitzung und der Session um 4 Uhr.

Der Redaltor:

Vollenweider.







	Ausserordentliche Frühjahrssession

